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Notrufe
Polizei ..............................................................................110 + 8050
Feuerwehr .................................................................................... 112
Krankentransport .................................................................19222

Ärztlicher 
Bereitschaftsdienst

Telefon 116117 (gebührenfrei; ohne Vorwahl)
Bei Lebensgefahr bitte die 112 wählen.

Zahnärztlicher Notfalldienst
Den zahnärztlichen Notdienst am Wochenende und Fei-
ertag übernimmt:
Bezirkszahnärztekammer Pfalz
Die aktuelle Notfallnummer finden Sie unter www.zahn-
notfall-pfalz.de
Die Sprechzeiten sind: samstags von 09:00 bis 12:00 Uhr 
und sonntags von 11:00 bis 12:00 Uhr. Auch außerhalb 
dieser Sprechzeiten ist der diensthabende Zahnarzt für 
Notfälle erreichbar.
Weitere Informationen und kurzfristige Änderungen ent-
nehmen Sie bitte der Internetseite zum zahnärztlichen 
Notdienst www.zahnnotfall-pfalz.de

Bereitschaftsdienst der 
Augenärzte Kusel/Landstuhl/
Kaiserslautern

Der augenärztliche Bereitschaftsdienst Kusel/Landstuhl 
ist mit dem Notdienst Kaiserslautern zusammengeschlos-
sen.

Apothekennotdienst
Unter der folgenden Service-Telefonnummer werden 
Ihnen die diensthabenden Apotheken in Ihrem Post-
leitzahlenbereich genannt! (Im Internet www.lak-rlp.
de), aus dem deutschen Festnetz (0,14 €/Min.) und aus 
dem Mobilfunknetz (max. 0,42 €/Min.): 0180 5 258825 
+ Postleitzahl des Standortes.
(zum Beispiel bei einem Standort in Hauptstuhl 0180-5-
258825-66851 od. bei einem Standort in Kindsbach 0180-
5-258825-66862)
Abfrage der Bereitschaftsdienst-Apotheke
im Internet: www.lak-rlp.de
Mit der Option „Kalender“ können dort auch für jeden 
beliebigen Ort die Bereitschaftsdienstapotheken der 

kommenden 14 Tage angezeigt und ausgedruckt wer-
den. Die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz weist 
jedoch darauf hin, dass nur für den Tag des Ausdruckes 
eine absolute Aktualität gewährleistet werden kann.

Tierärztlicher Notfalldienst

für Kleintiere der Tierarztpraxen in Landstuhl und 
Ramstein

Der Notdienst der Tierärzte ist beim jeweiligen Haustier-
arzt zu erfragen.

Weitere Bereitschaftsdienste
Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG Energie-
versorgung
Strom für die Verbandsgemeinde Landstuhl:
Netzteam Hauptstuhl  .........................Tel.-Nr.: 0800/7977777
Gas für die Gemeinden Bann und Hauptstuhl:
Tel.-Nr.: 0800/1003448

SAPV-Team Saarschleife
Kaiserstraße 42, 66849 Landstuhl
Telefon: 06371-9998011, FAX: 06371-9999203
Mobil (Notfallnummer): .....0151-15963032

E-Mail: info.rp@sapv-saarschleife.de

Krebsgesellschaft RLP e.V.
Kostenfreie psychosoz. Beratung
für an Krebs erkrankte Menschen und Angehörige.
Bürgerhaus Landstuhl
Hauptstraße 3a, 66849 Landstuhl
Termine nur nach Vereinbarung
...........................................................................Tel.: 0631-41 47 230
www.krebsgesellschaft-rlp.de

Verbandsgemeindewerke/
Stadtwerke Landstuhl

Die Verbrauchsabrechnung im Zimmer 1-01, 1. OG, ist 
wie folgt geöffnet:
Montags bis
Mittwochs

nur nachmittags 14:00 bis 16:00 Uhr

Donnerstags ganztätig 08:00 bis 18:00 Uhr
Freitags nur vormittags 08:30 bis 12:00 Uhr

Notdienste / Wichtige Rufnummern

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit 
gültige Anzeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich ge-
kennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des 
Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.
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redaktioneller Teil:  Martina Drolshagen,
 Verlagsleiterin
Anzeigen: Joachim Wittich, Produktionsleiter
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Bann

Redaktionsschluss
KW 10 – Rosenmontag
auf Freitag, 28.02.2025

KW 16 – Karfreitag
auf Freitag, 11.04.2025
KW 17 – Ostermontag

auf Donnerstag, 17.04.2025
KW 18 – Tag der Arbeit
auf Freitag, 25.04.2025

KW 22 – Christi Himmelfahrt
auf Freitag, 23.05.2025

KW 24 – Pfingstmontag
auf Freitag, 06.06.2025

KW 25 – Fronleichnam
auf Freitag, 13.06.2025

KW 40 – Tag der deutschen Einheit
auf Freitag, 26.09.2025

KW 51 – Vorweihnachtswoche
auf Freitag, 12.12.2025

KW 52/25 und KW 01/26
keine Erscheinung/Ausgaben entfallen

10:00 Uhr im Verlag
Später eingereichte Beiträge können leider nicht mehr berück-
sichtigt werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

LINUS WITTICH Medien, Redaktion

Naturfreunde Bann: Vorankündigung-
Andudelessen

Am Fastnachtsdienstag, den 4. März 2025, findet nach langjähriger 
Pause wieder im Naturfreundeheim Bann das traditionelle, närri-
sche Andudel-Essen statt. Der Andudel ist ein typisches Westpfälzer 
Wurstgericht, das mit Sauerkraut, Senf und Brot serviert wird. Wer 
keinen deftigen Andudel essen möchte, bekommt natürlich auch 

Bratwurst oder Frikadellen. Dazu ein frisches Bier oder eine Pfälzer 
Weinschorle, und die Fastenzeit kann kommen. Zum Abschluss darf 
der berühmt-berüchtigte Schlehenschnaps nicht fehlen. Das gute 
Fastnachtsessen gibt es ab 11:00 Uhr im Naturfreundeheim im Haus 
der Vereine in der Schillerstraße. Die neue Vorstandschaft freut sich 
über viele Besucher und lädt alle herzlich ein. (ge)

Spenden für den 
Kindergartenförderverein

Der Förderverein des Bännjer Kindergartens freut sich über zwei 
großzügige Gesten:
Robert Heigel aus Bann hat einen feierlichen Anlass mit einem guten 
Zweck verbunden und sich zu seinem 60. Geburtstag Geldspenden 
statt traditioneller Geschenke gewünscht. So kam letztendlich eine 
stolze Summe in Höhe von 850 Euro zusammen, die Herr Heigel an 
den Förderverein überreicht hat.
Weitere 500 Euro erhielten wir von Gabi Denzer, die im vergangenen 
Dezember wieder die beliebten Adventsfenster in Bann organisiert 
hat. Sie bedachte den Förderverein zum wiederholten Mal mit einer 
Spende des Teilerlöses aus der Aktion.
Die beiden Vorsitzenden Maren Schmitt und Lisa Gries bedanken 
sich im Namen des Fördervereins und der Kindergartenkinder recht 
herzlich für die Unterstützung:,,Mit den Spenden kann der Förder-
verein seine erfolgreiche Arbeit fortsetzen und weitere Projekte des 
Kindergartens zum Wohl der Kinder ermöglichen“.

Bännjer Landfrauen e.V.
Einladung zum Weltfrauentag

Am 08.03.2025 ist Weltfrauentag. An diesem Tag laden die Bännjer 
Landfrauen alle Mitglieder und interessierte Frauen zu einem Früh-
stück ein. Beginn ab 9:30 Uhr für einen Unkostenbeitrag von 10,00 €.
Um entsprechend planen zu können, bitten wir um Anmeldung per 
Mail an baennjerlandfrauen@yahoo.com oder bei Frau Andrea Lutz, 
Mobil 0177 1655594. Den Unkostenbeitrag bitten wir bei Anmel-
dung vorab auf folgendes Konto zu überweisen: DE95 5409 2400 
0020 0472 08 bei der Voba Glan-Münchweiler eG, Verwendungs-
zweck: „Frühstück Weltfrauentag“.

SV Bann 1932 e.V.
Heringsessen am Aschermittwoch

Der SV Bann 1932 e. V. veranstaltet am Aschermittwoch (5. März) ab 
12:00 Uhr wieder Heringsessen im Sportheim in Bann
Es wird um Vorbestellungen gebeten.
Tel: 0176/82146482

Lehrreicher Vormittag an der Kita St. 
Valentinus in Bann

Die Vorschulkinder der Kita Bann durften im Januar 25 die Verkehrs-
polizei begrüßen. Die Verkehrssicherheitsbeamtinnen Frau Lorenz 
und Frau Flaig haben jahrelange Erfahrung in der Verkehrserzie-
hung und sind jedes Jahr herzlich willkommen. Frau Lorenz prüfte 
in der Turnhalle das Fachwissen der Vorschulkinder und erarbeitete 
anschließend mit ihnen die grundlegenden Regeln zur Fußgänge-
rausbildung. Zuerst lernten sie an einer „aufgebauten“ Straße das 
richtige Überqueren der Straße. 
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Danach ging es ans Eingemachte. Zusammen mit Frau Lorenz ging es 
an die gut befahrene Hauptstraße in Bann, dort wurde das Überque-
ren der Straße mit der Ampelanlage geübt. Ihr Können durften die 
Kinder in den Seitenstraßen alleine unter Beweis stellen.
Zum Abschluss gab es für jeden Teilnehmer ein Polizeimalbuch, wel-
ches von Frau Lorenz übergeben wurde.
Ein anstrengender, aber lehrreicher Vormittag ging zu Ende. Die Kin-
der waren begeistert und nahmen viel Wissenswertes an diesem Tag 
mit.
Im Februar 25 sind die Verkehrssicherheitsbeamtinnen mit einem 
Highlight zu unserer Einrichtung gekommen, dem Polizeiauto, wel-
ches genau von unseren Vorschulkindern unter die Lupe genommen 
wurde. Dabei durfte natürlich das Austesten der Sirene und des Blau-
lichts nicht fehlen.

CDU Bann spendet für Kindergarten 
Förderverein

Einen Schnaps trinken und dabei Gutes tun. Das passt in der Regel 
nicht zusammen. Eine Ausnahme bildet dabei die traditionelle 
Schnapsspende der Bännjer CDU am Weihnachtsmarkt. Alle Gäste 
der Marktbude sind herzlich eingeladen, einen Schnaps zu trinken 
und dafür eine Geldspende in die Spendenkasse zu werfen. Wie 
bereits im Vorjahr kam auch dieses Mal der gesammelte Betrag dem 
Kindergarten Förderverein zugute. Der CDU Ortsverband hat die 
Spende großzügig aufgerundet, sodass insgesamt stolze 150,- € an 
die Vorsitzenden des Kindergarten Fördervereins übergeben werden 
konnten.

Bild(v. l.n. r.): Jan Schneider, Lisa Gries, Maren Schmitt, Markus Borst, Lisa 
Schmitt, Leon Blab
Der CDU Vorsitzende Jan Schneider, die zweite Vorsitzende Lisa 
Schmitt, Kassenwart Leon Blab sowie Markus Borst überreichten 
den beiden Vorsitzenden vom Förderverein, Maren Schmitt und Lisa 
Gries einen symbolischen Scheck über diese Summe. Diese bedank-
ten sich und wiesen darauf hin, dass die große Unterstützung des 
Kindergartens durch den Förderverein nur durch die hohe Spenden-
bereitschaft aller Spender in den letzten Jahren möglich ist.

Richtlinien
für redaktionelle Veröffentlichungen 

von politischen Parteien und politischen 
Gruppierungen

Wir bitten die Einsender von Artikeln politischer Parteien und 
Gruppierungen, die folgenden Richtlinien bei der Einreichung 
von Texten für den redaktionellen Teil zu beachten:
Veröffentlichungen politischer Parteien sowie deren Untergrup-
pen müssen auf die Ankündigungen von Versammlungen und 
Berichte von Versammlungen begrenzt bleiben. Bei Berichten von 
Versammlungen, Referaten etc. ist darauf zu achten, dass z.B. der 
Referent und das Thema genannt werden dürfen, nähere partei-
politische Aussagen müssen jedoch entfallen. Eine Vorstellung 
und Bewerbung eines Kandidaten mit dessen politischen Zie-
len und persönlichem Lebenslauf ist nicht möglich.
Ebenfalls nicht veröffentlicht werden:
• abwertende Äußerungen über Handlungsweisen, Vorstellun-

gen und Entscheidungen anderer politischer Parteien oder 
Wählergruppen

• Angriffe bzw. abwertende Äußerungen zu Personen bzw. 
Amts- und Mandatsträgern

• Diffamierungen oder Beleidigungen
• Stellungnahme zu politischen Tagesthemen (Bundes- oder 

Landespolitik) bleiben ebenso wie Leserbriefe, leserbriefähn-
liche Einsendungen sowie Meinungsäußerungen unberück-
sichtigt.

Wahlaussagen zu Kommunal-, Landtags- oder Bundestagswahlen 
dürfen nur als kostenpflichtige Anzeige veröffentlicht werden.
Der Charakter der Wochenzeitungen als sachliche und auf kom-
munale Ebene abgestellte Informationsquelle muss neutral und 
parteipolitisch ungebunden bleiben.
6 Wochen vor den jeweiligen Wahlterminen werden nur Ter-
minankündigungen abgedruckt.
Der Verlag behält sich vor, Texte die diesen Anforderungen nicht 
entsprechen, ohne weitere Benachrichtigung nach eigenem 
Ermessen zu verändern, zu kürzen oder ganz entfallen zu lassen.
Nachrufe und Glückwünsche für Parteimitglieder sowie 
Wünsche zu Ostern, Weihnachten und Neujahr sind kosten-
pflichtig und müssen über die Anzeigenabteilung eingereicht 
werden.
Wir danken für Ihr Verständnis!

LINUS WITTCH Medien KG, Redaktion

Hauptstuhl

Jahreshauptversammlung des Obst- und 
Gartenbauvereins Hauptstuhl

Der Obst- und Gartenbauverein Hauptstuhl lädt zur Jahreshaupt-
versammlung mit Neuwahlen am 22.03.2025 ins Bürgerhaus (alter 
Bahnhof) ein. Beginn ist um 18:00 Uhr. Über eine rege Teilnahme 
freut sich die Vorstandschaft.

F. Kehrer

Kindsbach

Einladung 
 zur Jahreshauptversammlung des TVK

Wir laden alle Mitglieder des Traditionsverein Kindsbach e. V. zu 
unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung am Samstag den 
22.03.2025 um 17:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus (altes Pfarr-
heim) Kindsbach, Kaiserstaße 77, 66862 Kindsbach herzlich ein.
Die Tagesordnung gliedert sich in folgende Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Jahresrückblick 2024, Vorstandsbericht
4. Bericht des Kassierers
5. Bericht der Kassenprüfer
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6. Aussprache zu den Berichten
7. Antrag auf Entlastung des Vorstandes
8. Neuwahlen

1. Ernennung eines Wahlleiters und eines Wahlhelfers
2. Wahl des 1. Vorsitzenden
3. Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden
4. Wahl des Schriftführers
5. Wahl des Kassierers
6. Wahl des 1. bis 5. Beisitzers
7. Wahl der Kassenprüfer

9. Anträge der Mitglieder und Beschlussfassung (bis 15.03.2025 
schriftlich einzureichen)

10. Jahresplanung und Ausblick für 2026
11. Verschiedenes
Die Versammlung wird dieses Jahr auch mit digitaler Unterstützung 
durchgeführt werden, sodass wir euch wichtige Angaben, Grafiken 
und Bilder auf einem Bildschirm zeigen können.
Wir bitten euch an unserer Jahreshauptversammlung teilzunehmen 
und so die zukünftige Vereinsentwicklung aktiv mitzugestalten.
Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme!
Freundliche Grüße,

Der Vorstand, i. A. Johannes Claren

Förderverein der Grundschule 
veranstaltet Wahlcafé

Auch bei der Bundestagswahl am 23. Februar ist der Förderverein 
der Heidenfels Grundschule Kindsbach e. V. wieder mit einem Kaffee- 
und Kuchenverkauf im „Alten Pfarrheim“ vertreten.
Wir laden deshalb alle ein, sich an diesem Sonntag in unserem Wahl-
café im Raum gegenüber des Wahllokals, selbst gebackenen Kuchen, 
Torten und eine gute Tasse Kaffee schmecken zu lassen.
Selbstverständlich kann auch Kuchen mit nach Hause genommen 
werden.
Das Wahlcafé ist von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet.
Kommen Sie und unterstützen Sie unsere Kinder der Grundschule 
Kindsbach! Die Vorstandschaft des Fördervereins freut sich auf Ihren 
Besuch.

Winterwanderung  
der Kolpingkapelle Kindsbach

Am Sonntag, den 16.02.2025, unternahm die Kolpingkapelle Kinds-
bach ihre jährliche Winterwanderung. Inmitten einer zauberhaft 
verschneiten Landschaft machten wir uns auf den Weg zum Frie-
denskreuz, wo wir die winterliche Stille und den herrlichen Ausblick 
genossen. Im Anschluss ließen wir den Tag in geselliger Runde bei 
einer gemütlichen Einkehr ausklingen.

Sickingenstadt Landstuhl

Kolpingsfamilie Landstuhl: Seniorencafé
Die Kolpingsfamilie Landstuhl lädt am Donnerstag, den 20.02. zum 
Seniorencafé ins Kolpinghaus ein. Beginn ist um 14:00 Uhr und Gäste 
sind herzlich willkommen. Parallel lädt die Gemeindeschwester 
plus, Frau Rihlmann, im Rahmen von „Raus aus dem Haus“ zu einem 
gemeinsamen Spaziergang ein. Inhalt der Treffen sind Bewegungs-
einheiten, Gedächtnisübungen und/oder einfach „nur“ der Aus-
tausch. Dabei spielt es keine Rolle, ob mit Rollator oder mit Gehhilfe 
oder ganz ohne Unterstützung. „Raus aus dem Haus“ bietet die Mög-
lichkeit, sich unkompliziert mit anderen Menschen zu treffen. Der 
Abschluss dieser Veranstaltung findet dann beim Seniorencafé statt.

Bitte beachten Sie bei Texteinreichungen
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie uns gestaltete 

Dateien bitte als pdf-Datei und Texte als Word-Dokument 

zusenden.

Bilder sollten als jpg-Dateien eingereicht werden mit einer 

Mindestgröße von 1024 x 768 Pixel (bei einer Bildbreite 

von 90 mm).

Dies gilt auch für Bilder und Logos, die in pdf-Dateien 

oder Word-Dokumenten eingebunden sind.

Bitte reichen Sie keine PowerPoint sowie Excel- 

Dateien ein!

Vielen Dank für Ihr Verständnis

LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion
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Kolpingsfamilie Landstuhl – Spieletreff
Am Sonntag, 23.02.2025 findet um 13:00 Uhr der nächste monatliche 
Spieletreff für Jung und Alt im Kolpinghaus statt. Es werden verschie-
dene Spiele vor Ort sein, aber es kann auch jeder eigene Spiele mit-
bringen. Wir freuen uns auf einen Nachmittag mit viel Spaß.

Erfolge beim Laufladencup 
für die LLG Landstuhl

Das Jahr 2024 ist zwar bereits zu Ende, jedoch stand noch ein High-
light an:

Die Ehrungen der Gesamtsieger 
des Laufladencups 2024. Hier 
wurden all die geehrt, die über 
mehrere Läufe hinweg am besten 
abgeschnitten haben und somit 
im Laufe der Saison am stärks-
ten waren. Dabei waren auch die 
Läufer der LLG vertreten. Siege 
feierten hierbei besonders die 
Damen. Den Gesamtsieg in der 
W50 holte sich Ribana Bauser und 
konnte damit den Titel des Vorjah-
res verteidigen. Ebenfalls auf Platz 
1 stand Martina Leubner in der 
W60. Für Hans-Joachim Berberich 

reichte es zwar nicht für ganz oben, dennoch belegte er einen guten 
3. Platz. Die LLG gratuliert seinen Ausnahmeathleten zu dieser Leis-
tung und wünscht viel Erfolg für die neue Saison.

Das Stadtmagazin
 „Landstuhl-Aktuell“ ist da

Das Stadtmagazin 1-2025 der CDU Landstuhl „Landstuhl Aktuell“ 
ist erschienen. Hier wirbt der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes 
und Stadtbürgermeister Mattia De Fazio um eine Zusammenarbeit 
für eine starke und lebenswerte Sickingenstadt. Außerdem wird der 
neue Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes Landstuhl Christo-
pher Bretscher vorgestellt. Ein weiterer Bericht beschäftigt sich mit 
der Landratswahl am 18.05.2025, wo Ralf Leßmeister erneut für das 
Amt des Landrats kandidiert. Florian Bilic, CDU-Bundestagskandidat 
im Wahlkreis 209, wirbt für eine Politik, die „unsere Region“ voran-
bringt. Die Terminübersicht 2025 und ein kleiner Rückblick auf das 
vergangene Jahr ergänzen das Journal auf der Rückseite. Das Stadt-
magazin wird in jeden Haushalt in Landstuhl verteilt. Rückmeldun-
gen bitte an info@cdu-landstuhl.de. (bor.)

Linden
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Queidersbach

Freitag

 21.
Februar

Queidersbach
Kath. Pfarrzentrum
Kirchstraße 2

16:00 – 19:30 Uhr

Online Termin buchen.

Sie sollten vor der Blutspende mind. 1,5 - 2 Liter getrunken

und etwas gegessen haben. Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis mit.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Wir freuen uns auf euer zahlreiches Kommen.

Schriftführung: Jutta Wilke

Männergesangverein 
Concordia 1886 e. V. Queidersbach

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Am Dienstag, den 25.02.2025 findet im Bürgersaal, im Gasthaus „Fel-
senkopf“, die diesjährige Jahreshauptversammlung des Männerge-
sangvereins statt. Hierzu sind alle aktiven und passiven Mitglieder 
herzlich eingeladen.
Beginn: 19:30 Uhr
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Totengedenken
2. Bericht zur Niederschrift 2024
3. Jahresberichte

a. Stellv. Vorsitzender
b. Chorleiter
c. Kassenwart

4. Aussprache zu den Berichten
5. Bericht Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft
6. Ernennung des Wahlleiters
7. Feststellung der Wahlberechtigten
8. Neuwahl des 1. und 2. Vorsitzenden
9. Vorschau auf 2025
10. Wünsche und Anträge
Anträge zur Jahreshauptversammlung sind bis 20.02.2025 schriftlich 
und begründet beim Stellv. Vorsitzenden einzubringen.

Gerhard Simonis Stellv. Vorsitzender MGV Queidersbach

Mittelbrunn

1.FC Mittelbrunn e.V. 

Meister B-Klasse 1979; 
Meister C-Klasse 1978,1989,1996; 

Vizemeister C-Klasse 1967,1999,2004, 
Meister 2.Mannschaft 1977; 

Meister Jugend  A-1972;E-1987; 
C-1993,1995; 

Barbarossapokal F-1988, E-1990 
 

www.1fcmittelbrunn.de 
1. Vorsitzender: Olaf Stein 
2. Vorsitzender: Benjamin Tobias 
Kassenwart: Michael Gölter 
 
Anschrift: 
1.FC Mittelbrunn e.V. 
Obernheimer Str.21a 
66851 Mittelbrunn 

 
 
Datum: 12.02.2025 
 

 

 

 

 

Am Freitag, den 14.03.2025 findet um 19.00 Uhr im 
Sportheim am Finsterdell unsere Jahreshauptversammlung 
statt. Hierzu möchten wir alle Vereinsmitglieder einladen.

Tagesordnungspunkte:  

1. Eröffnung und Begrüßung  

2. Feststellung der satzungsgemäßen Einladung, der   
Beschlussfähigkeit und Genehmigung der TOP 

3. Totengedenken  

4. Bericht des Vorstandes  

5. Bericht des Kassenwartes  

6. Satzungsänderung  

    §13 Erweiterter Vorstand 

    §14 Hauptversammlung 

7. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft  

8. Neuwahlen   

9. Verschiedenes  

Änderungsanträge bzw. Ergänzungen zu den TOP sind bis Donnerstag, den 
13.03.2025 beim Vorstand Olaf Stein, Obernheimer Str. 21a, Mittelbrunn zu 
entrichten. Die Vorstandschaft freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen. 

 

Jahreshauptversammlung 
1.FC Mittelbrunn e.V. 

 

 

 

 

 

 

Mittelbrunner LandFrauen
Traditionelles Heringsessen der Mittelbrunner 
LandFrauen – Helferinnen und Helfer gesucht!

Am 5. März 2025 ab 17:00 Uhr laden die Mittelbrunner Land-
Frauen wieder zum traditionellen Heringsessen ins Gemein-
dezentrum in Mittelbrunn ein. Diese schöne Tradition bringt die 
Dorfgemeinschaft zusammen und bietet allen Gästen einen geselli-
gen Abend mit leckerem Essen.
Viele helfende Hände werden gebraucht!
Damit das Heringsessen auch in diesem Jahr ein voller Erfolg wird, 
sind die LandFrauen auf zahlreiche Helferinnen und Helfer ange-
wiesen. Unterstützung wird in verschiedenen Bereichen benötigt:
Aufbau des Veranstaltungsraums am 3. März 2025 um 19:00 Uhr.
Küche (Vorbereitung und Anrichten der Speisen).
Bedienung der Gäste.
Thekendienst (Getränkeausgabe).
Abbau und Aufräumen nach der Veranstaltung.
Jede helfende Hand ist willkommen – egal, ob für ein paar Stunden 
oder den gesamten Abend!
Gemeinschaft erleben und mitgestalten!
Das Heringsessen ist nicht nur ein kulinarisches Highlight, sondern 
auch eine Gelegenheit, aktiv das Dorfleben mitzugestalten. Wer mit-
helfen möchte, kann sich direkt bei den Mittelbrunner LandFrauen, 
Frau Beate Lang, Telefonnummer 06371/5992482 melden oder ein-
fach vorbeikommen. Jede Unterstützung – ob groß oder klein – ist 
eine wertvolle Hilfe und trägt dazu bei, dass die Tradition fortgeführt 
werden kann.
Die LandFrauen freuen sich über viele engagierte Helferinnen und 
Helfer und natürlich auf zahlreiche Gäste, die den Abend in geselliger 
Runde genießen!
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Schopp

Protestantische Kirchengemeinde 
Schopp-Linden-Krickenbach

Einführung von Simone Rudolph in das 
Presbyterium

Im Gottesdienst am Sonntag, 16. Februar 2025 durften wir unsere am 
21. Januar diesen Jahres berufene Presbyterin Simone Rudolph aus 
Schopp in ihr Amt einführen.
Wir sind sehr froh und dankbar dafür, dass nun unser Presbyterium 
wieder vervollständigt ist und wir wünschen Frau Rudolph für ihre 
wertvolle Arbeit in unserer Kirchengemeinde alles Gute und Gottes 
Segen.

Einführung von Simone Rudolph in das Presbyterium - 16.02.2025 - Pro-
testantische Kirche Schopp

Obst- und Gartenbauverein 
Queidersbach e.V.

Einladung zum Gärtnerstammtisch
Wir laden unsere Vereinsmitglieder, aber auch alle anderen Interes-
sierten zu unserem Gärtnerstammtisch am Freitag, den 21. Februar 
um 18:00 Uhr in unser Kelterhaus ein.
Wer zu uns kommen möchte, aber selbst nicht mobil ist, kann sich 
gerne vorab für eine Mitfahrgelegenheit bei Alois Stumpf unter der 
Telefonnummer 06371 18163 melden!
Für einen kleinen Imbiss ist -wie immer- gesorgt.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.

Vorankündigung Schnittkurs
Am Samstag, den 01. März um 14:00 Uhr wird unser alljährlicher 
Baumschnittkurs stattfinden. Bitte den Termin schonmal vormerken, 
nähere Infos dazu folgen noch!

Freunde der Feuerwehr Queidersbach
50. Hahnenfest 2025

Vorankündigung
Am 12. + 13.07.2025 findet nach langer Pause 
das große 50.-jährige Jubiläum des Hahnenfes-
tes auf dem Heißenberg in Queidersbach statt.
Für gute Unterhaltung sowie Speis und Trank ist 
wie immer bestens gesorgt.
Wir freuen uns auf euer Kommen!

BASARBASAR

09. März 2025

MMeehhrrzzwweecckkhhaallllee
QQuueeiiddeerrssbbaacchh

Zum Winterberg 12

Kaffee- und Kuchenverkauf
(auch zum Mitnehmen)

Infos und Anmeldung unter: BasarFVQueidersbach@gmx.de 

10.10.

SScchhwwaannggeerreenneeiinnllaassss  sscchhoonn  aabb  1111..0000  UUhhrr

1122..0000  --  1144..0000  UUhhrr

Schwangere plus eine Begleitperson

Bitte beachten Sie bei  
Texteinreichungen

Hervorhebungen wie unterstreichen, 
kursiv oder Großbuchstaben können bei 

Texten nicht übernommen werden.
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Stelzenberg

An alle Vereine
Bitte beachten: Gestaltete Hinweise auf 

Veranstaltungen
Wir weisen darauf hin, dass gestaltete viertel-, halb- oder ganzsei-
tige Plakat-Ankündigungen der Vereine 1x kostenlos (1/4 Seite) 
veröffentlicht werden. Jede weitere Veröffentlichung ist kosten-
pflichtig.
Nehmen Sie hier bitte Kontakt mit dem Verlag auf (06502 9147-
300).

1. Basar „Rund ums Kind“ in Stelzenberg
Unser Förderverein der Protestantischen Kindertagesstätte Stel-
zenberg e.V lädt in Zusammenarbeit mit dem Elternausschuss am 
30.03.2025 zum 1. Basar „Rund ums Kind“ im Bürgerhaus Stelzen-
berg ein.
Es handelt sich um einen Tischbasar. Das Angebot besteht aus Spiel-
zeug, Kleidung für Babys und Kinder, als auch Umstandsmode für 
Schwangere. Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt sein. Angebo-
ten werden Kaffee und Kuchen und Kaltgetränke zum Verzehr vor Ort 
oder gerne auch zum mitnehmen.
Für die Anmeldung eines Verkaufstisches schreiben Sie uns bitte eine 
Email an info@fv-kita-stelzenberg.de.
Um einen schönen Basar ausrichten zu können werden noch hel-
fende Hände für den Kaffee und Kuchenverkauf benötigt. Bei Inte-
resse können Sie sich gerne an Julia Lang, Anne Pielach oder Marina 
Kaufmann wenden.
Wir freuen uns über jede Unterstützung!
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Gottesdienste und
kirchliche Nachrichten

Gottesdienste Kath. Kirchengemeinde 
St. Josef, Trippstadt

Gottesdienste
Sonntag, 23.02.2025:
9:30 Uhr Heilige Messe für Magda und Walter Folz als Familien-

gottesdienst mit anschließendem Kirchencafe
Sonntag, 02.03.2025:
9:30 Uhr Heilige Messe
Mittwoch, 05.03.2025:
19:00 Uhr Heilige Messe mit Austeilung des Aschekreuzes
Sonntag, 09.03.2025:
9:30 Uhr Heilige Messe

Gottesdienste in Maria Schutz:
Samstag, 17:00 Uhr und Sonntag, 11:00 Uhr
Das Pfarrbüro ist in der Zeit vom 24.02. bis 07.03.2025 geschlossen.
Das Pfarrbüro in Trippstadt ist dienstags von 16.00 bis 18:00 Uhr 
geöffnet und befindet sich in den Räumen des Rathauses, Steiggasse 
12. Telefonisch erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 06306 
9929746.
Ausserhalb der Öffnungszeiten wenden Sie sich bitte an das Zentral-
büro Maria Schutz, Kaiserslautern, Telefon: 0631 34121-0.
E-mail: pfarramt.kl.maria-schutz@bistum-speyer.de

Kath. Kirchengemeinde 
Hl. Namen Jesu, Landstuhl

Samstag, 22.02.2025
17:30 Uhr Landstuhl, Krankenhauskapelle, Vorabendmesse
18:00 Uhr Kindsbach, Mariä Heimsuchung, Vorabendmesse
19:00 Uhr Mittelbrunn, St. Josef, Vorabendmesse
Sonntag, 23.02.2025
10:00 Uhr Bruchmühlbach, St. Maria Magdalena, Heilige Messe
10:00 Uhr Bruchmühlbach, St. Maria Magdalena, Pfarrheim, Kin-

dergottesdienst
10:30 Uhr Landstuhl, Heilig Geist, Heilige Messe
18:00 Uhr Landstuhl, St. Andreas, Abendmesse
Firmanmeldung
Die persönlichen Anmeldetermine sind an den folgenden Terminen, 
jeweils nach der Heiligen Messe, vorgesehen:
- in Hauptstuhl St. Ägidius am Freitag, 21.02.2025
- in Kindsbach Mariä Heimsuchung am Samstag, 22.02.2025
- in Mittelbrunn St. Josef am Samstag, 22.02.2025
- in Bruchmühlbach St. Maria Magdalena am Sonntag, 23.02.2025
- in Landstuhl Heilig Geist am Sonntag, 23.02.2025
- in Landstuhl St. Andreas am Sonntag, 23.02.2025
- in Landstuhl-Atzel St. Markus am Mittwoch, 26.02.2025
Bitte das ausgefüllte Formular und wer nicht in unserer Pfarrei 
getauft wurde oder zur Erstkommunion ging, auch einen Taufnach-
weis mitbringen.
Monatliches Jahrgedächtnis
Das monatliche Jahrgedächtnis der Verstorbenen der letzten 10 
Jahre im Monat Februar wird am Freitag, 28.02.2025 um 18:00 Uhr in 
der Hl. Geist Kirche in Landstuhl gefeiert. Dazu herzliche Einladung.
Pfarrbüro
Öffnungszeiten des zentralen Pfarrbüros in Landstuhl (Luitpoldstr. 10):
Montag-Donnerstag von 09.00:00 - 12:00 Uhr und freitags von 
14.00:00 - 17:00 Uhr.
Telefon: 06371 6198950, E-Mail: pfarramt.landstuhl@bistum-speyer.de

Stammtisch des Obst- und 
Gartenbauvereins Stelzenberg

Am Freitag 21.02. um 19:00 Uhr trifft sich der Obst- 
und Gartenbauverein im Restaurant Quagies in 
Dansenberg zum offenen Stammtisch.
Es gibt einiges zu besprechen, wie z. B. die Winter-
verbrennung und das Maibaumfest.

Mitglieder, Freunde und Menschen die dies werden wollen sind hier-
bei gerne gesehen.

Trippstadt

Vereinsring Wilensteiner Land - 
Trippstadt e.V.

Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung
Hiermit lade ich Sie ein zu einer ordentlichen Mitgliederversamm-
lung für Donnerstag, den 06.03.2025, um 19:30 Uhr im Landgasthof 
„Zum Schwan“.
Tagesordnung:
1. Niederschrift der Mitgliederversammlung vom 10.07.2024
2. Bericht des 1. Vorsitzenden
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Änderung des § 5 der Satzung („Mitgliederversammlung”)
7. Erhöhung des Mitgliedsbeitrags von 15,00 € auf 25,00 €
8. Kohlenbrennerfest 2025
9. Terminabsprachen
10. Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung sind spätestens acht Kalendertage vor 
der Mitgliederversammlung schriftlich beim 1. Vorsitzenden einzu-
reichen.

Ingolf Strube, 1. Vorsitzender
www.wittich.de

Gut informiert durch Ihr 
Amts- oder Mitteilungsblatt!
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Rückblick Seniorenfasching am 10.02.2025
Unsere Seniorenfasnacht am 10.02.2025 war ein echter Hit. Nach 
unserer Mini-Andacht mit schönen Texten und einem flotten Lied ließ 
unser Hausmusikant direkt fastnachtliche Weisen erklingen, sodass 
die närrisch hübsch maskierte, gut gelaunte, fröhliche Schar sofort 
in Stimmung kam. Nach dem Kaffee wurde kräftig geschunkelt und 
gesungen; 2 x 2 Klatschbasen (Ingrid Koschela, Marianne Fath und 
Doris Rusch) traktierten die Lachmuskeln, ein kleiner Fastnachtschor 
(Christel Mohrhardt, Mariane Fath, Geli Könnel und Gerlinde Bach-
mann) brachte mit Liedanfängen und lustigen Begleittexten ebenso 
Stimmung in den Saal wie Maria Müller mit ihrer Büttenrede. Werner 
Boffo, der älteste Aktive mit fast 96 Jahren glänzte mit seinem Vortrag 
wie gewohnt. Der grandiose Höhepunkt war aber gewiss der Auftritt 
von Martin Berberich als Olympionike. Da war Lachen am Fließband 
angesagt. Alles war musikalisch wohl eingebettet in die passende 
und gekonnte Begleitung von Walter Rusch am Keyboard.

Katholische Kirche St. Antonius 
Queidersbach - Weihnachten ausgekehrt
Viele helfende Hände hatten wieder dafür gesorgt, dass sich unsere 
St. Antoniuskirche in Queidersbach zum vergangenen Weihnachts-
fest und der Zeit danach in festlichem Glanz zeigte.
In der Woche nach Maria Lichtmess wurde wieder das Weihnachtsfest 
aus unserer Kirche ausgekehrt. Der große Stern wurde abgehängt 
und demontiert, die Weihnachtsbäume wurden abgeschmückt 
und aus der Kirche getragen und auch die Weihnachtskrippe wurde 
abgebaut und alle Bauteile kamen schön geordnet zurück in das 
Krippenlager.

 Foto: Frank Müller
Ein großes Dankeschön
• allen Helferinnen und Hel-
fern, die von Mitte November bis 
zum Heiligen Abend beim Aufbau 
und der Gestaltung der Krippen-
landschaft mitgewirkt haben und 
auch wieder beim Abbau tatkräf-
tig angepackt haben,
• den Frauen, die den großen 
Herrnhuter Stern in den Tagen 
vor dem Heiligen Abend zusam-
mengebaut und nach Lichtmess 
wieder demontiert und gereinigt 
haben,

Gemeinde St. Nikolaus von der Flüe 
Krickenbach in der Pfarrei Heiliger Franz 

von Assisi informiert
Spiel- und Erzählnachmittag im Februar

Wir laden alle herzlich, gern auch aus unserer protestantischen 
Schwestergemeinde und den Gemeinden unserer Pfarrei zum Spiel- 
und Erzählnachmittag am Mittwoch, 26.02.2025, ab 14:30 Uhr ins 
Jugendheim ein. Gönnen Sie sich ein paar unterhaltsame Stunden in 
froher Gemeinschaft mit Spielen und Erzählen. Für Ihr leibliches Wohl 
ist ebenso gesorgt. Das Spiel- und Erzählnachmittagsteam freut sich 
auf eine zahlreiche Teilnahme, gern auch von jüngeren Erwachsenen.

„Bei Rot bleibe
 ich stehen bei Grün darf ich gehen“

Besuch der Verkehrspolizei in der Kath. 
Kindertagesstätte St. Elisabeth Kindsbach

Am 12.02.2025 besuchte die Verkehrspolizei die Vorschulkinder der 
katholischen Kindertagestätte St. Elisabeth in Kindsbach. Zuerst 
wurde im Turnraum das richtige Verhalten im Straßenverkehr geübt. 
Außerdem wurde besprochen, dass wir gerade und zügig über die 
Straße gehen und wenn es einen Zebrastreifen oder eine Ampel gibt, 
diese nutzen müssen. Anschließend wurde das gelernte Wissen im 
„echten“ Straßenverkehr angewendet. Wir übten das richtige Über-
queren der Straße und das Verhalten an der Ampel. Hier konnten die 
Kinder zeigen, dass sie gut zugehört hatten. Am Schluss durften sich 
alle Kinder das Polizeiauto anschauen und hineinsetzen. Ein High-
light war das Blaulicht und die laute Sirene. Vielen Dank für diesen 
spannenden Vormittag!

Kath. Kirchengemeinde 
St. Bonifatius Schopp in der Pfarrei 
Heiliger Franziskus, Queidersbach

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten und 
Veranstaltungen

Samstag, 22. 2.
17:00 Uhr Vorabendmesse
Mittwoch, 26.2.
18:30 Uhr Heilige Messe
19:00 Uhr in der katholischen Kirche gefeiert.
Zur Vorbereitung der Liturgie des Weltgebetstages laden wir ein: 
Dienstag, 25. 02. 2025, 17:00 Uhr im katholischen Pfarrheim
Der Weltgebetstag der Frauen am 07.03.2025 trägt den Titel 
„wunderbar geschaffen!“. Der Gottesdienst wurde von Frauen 
von den Cook Islands – einer Region im Südpazifik - konzipiert.
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  Kirche 

Kino
22.2.25 / 17 Uhr
Kath. Kirche Trippstadt

 

Ausschnitt 
aus der Serie

„The Chosen
 

 

Kirche klingt!

Herzliche Einladung

zum Kino-Nachmittag

Der Eintritt ist frei

Evangelische & katholische

Kirchengemeinde Trippstadt

 

 

Kino 
25 / 17 Uhr 

Trippstadt 

Ausschnitt  
aus der Serie 

Chosen“ 

klingt! 

Einladung 

Nachmittag!  

Der Eintritt ist frei. 

Evangelische & katholische 

Trippstadt 

Kontakt Pfarrerin Höflich:
Steiggasse 4, 67705 Trippstadt
Telefon: 06306 329, Email: pfarramt.trippstadt@evkirchepfalz.de

Prot.Pfarramt Mittelbrunn
Donnerstag, 20.02.2025,
16:00 Uhr: Konfirmandenunterricht im Gustav-Adolf-Haus in 

Mittelbrunn
Freitag, 21.02.2025,
15:00 Uhr: Präparandenunterricht im Gustav-Adolf-Haus in Mit-

telbrunn
Sonntag, 23.02.2025,
9:30 Uhr: Familiengottesdienst in Obernheim, Gemeindehaus
10:30 Uhr: Familiengottesdienst in Mittelbrunn
Wir feiern Familiengottesdienst zum Weltgebetstag! Der kommt die-
ses Jahr von den Cook-Inseln. Kommt also gerne wie die Menschen 
dort mit einem Strohhut, in weißer Kleidung und/oder in einem 
Batikhemd, falls ihr so etwas noch habt! Nur Mut, wir gehen ja auf 
Fastnacht zu! Im Gottesdienst erfahrt ihr dann, was es damit auf sich 
hat.

Pfarramt Mittelbrunn
Pfarrerin Stephanie Nolte

Kirchenstr. 12a
66851 Mittelbrunn
06371 17246

Prot. Kirchengemeinde 
 Schopp-Linden-Krickenbach

Gottesdienste zum Sonntag Sexagesimä (2. Sonntag vor der Pas-
sionszeit)
Wochenspruch: „Heute, wenn Ihr seine Stimme hören werdet, so ver-
stockt eure Herzen nicht.“ (Hebräer 3,15)
Sonntag, 23.02.2025:
9:30 Uhr Schopp
10:30 Uhr Linden
Jetzt online spenden - für unsere Kirchengemeinde - jetzt online 
spenden

• dem „Bäämchersholveroi“ Linden für die Beschaffung und den 
Transport der beiden Weihnachtsbäume an der Krippe,

• den Helferinnen und Helfern, die für das Aufstellen und Schmü-
cken der Weihnachtsbäume vor dem Weihnachtsfest und auch 
wieder für deren Abbau gesorgt haben,

• für die Spende des großen Weihnachtsbaumes,
• den Männern, die für den Transport, das Aufstellen und Schmü-

cken des großen Weihnachtsbaumes gesorgt und diesen nach 
Lichtmess wieder abgebaut haben,

• Herrn Ortsbürgermeister Harald Vierling, Herrn Leis und Herrn 
Sturm von der Ortsgemeinde Queidersbach, die den Abtransport 
von Tannen und Moos organisiert und durchgeführt haben.

Schließlich gilt auch ein Dankeschön allen großen und kleinen Besu-
cherinnen und Besuchern, die in den vergangenen Wochen so zahl-
reich unsere Krippenlandschaft in der St. Antoniuskirche besucht 
haben.
(fm)

Ev. Kirchengemeinde Trippstadt-
Stelzenberg-Mölschbach

Gottesdienste der Ev. Kirchengemeinde Trippstadt-Stelzenberg-
Mölschbach
Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am Sonntag, 
23.02.2025
09:15 Uhr in Mölschbach in der katholischen Kirche
10:30 Uhr in Trippstadt im Gemeindehaus
Kirchenchor: probt dienstags ab 19:00 Uhr
Posaunenchor: probt donnerstags ab 19:00 Uhr
Präparandenstunde: Freitag, 28.02.2025, 16:30 Uhr in Mölschbach
Konfirmandenstunde: Freitag, 21.02.2025, 16:00 Uhr in Trippstadt

www.wittich.de

Gut informiert durch Ihr 
Amts- oder Mitteilungsblatt!
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Donnerstag, 27. Februar
15:30 Uhr Präparanden- und Konfirmandenstunde Kindsbach
Sonntag, 2. März,
09:30 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus Landstuhl
10:30 Uhr Gottesdienst in der Prot. Kirche Kindsbach
Montag, 3. März
14:30 Uhr Seniorennachmittag Landstuhl – Wir feiern Fasching
Dienstag, 4. März

keine Präparanden- und Konfirmandenstunde 
Landstuhl

Donnerstag, 6. März
15:30 Uhr Präparanden- und Konfirmandenstunde Kindsbach
Freitag, 7. März
19:00 Uhr Weltgebetstag in der Pauluskirche Atzel – Frauen 

von den Cook-Inseln im Südpazifik haben die 
Gottesdienst-Liturgie erarbeitet

Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen:
www.prot-kirche-landstuhl.de

Pauluskirche Landstuhl-Atzel

Am 7. März, 19:00 Uhr lädt die protestantische Kirchengemeinde 
Landstuhl-Atzel aus Anlass des Weltgebetstages zu einem Gottes-
dienst mit Pfarrerin Carola Hofmann und Frauen aller Konfessionen 
in die Pauluskirche ein. (bor.)

Ev. Freikirche – Calvary Chapel 
Kaiserslautern e.V.

Kindsbach, Industriestr. 50
Im Internet finden Sie uns unter: www.cck-town.org
Unser Gottesdienst (Englisch/Deutsch) findet jeden Sonntag um 
11.00 Uhr statt.
Wir würden uns über Ihren Besuch freuen.

Wir möchten noch einmal auf unsere im letzten Jahr angelaufe-
nen Jahresspendenprojekte hinweisen, die Sie auf der Internetseite 
unseres Dekanates An Alsenz und Lauter unter „Spenden“ ankli-
cken können. Allen, die bisher gespendet haben, sagen wir ein gro-
ßes Dankeschön. Jeder Euro zählt, um unseren Gemeindehaushalt 
enorm zu entlasten. Wir sammeln aktuell und bevorzugt für die 
Sanierung des Wasserschadens an der Giebelwand unserer Kirche in 
Schopp, für Grünschnittarbeiten im Außengelände der Kirche in Kri-
ckenbach und für eine Überdachung der Eingangstür der Kirche in 
Linden. Sollten die Kosten gedeckt sein, würden wir Ihre Spende für 
den laufenden Erhalt unserer Kirche im jeweiligen Ort verwenden. 
Damit sichern Sie nachhaltig die Existenz unserer Kirchen!

Es grüßt Sie herzlich, Ihr Pfarrer Wolfgang Hust
Kontakt: Prot. Pfarramt, Waldstr. 12, 67707 Schopp, Tel. 06307/395,
E-Mail: pfarramt.schopp@evkirchepfalz.de.
Unsere Kirchengemeinde im Internet unter: 
www.dekanat-alsenzundlauter.de

Seniorentreffen
Das nächste Seniorentreffen findet im evangelischen Gemeindehaus 
Vordere Fröhnstraße 5 in Landstuhl am 03.03.2025 statt. Wir feiern 
den Rosenmontag mit Livemusik. Beginn ist um 14:30 Uhr, hierzu 
sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Das Team des Senioren-
treffs freut sich auf Ihr Kommen.

Prot. Kirchengemeinden Landstuhl - 
Kindsbach - Hauptstuhl

Mittwoch, 19. Februar
18:00 Uhr Evangelischer Frauenkreis in der Prot. Kirche Haupt-

stuhl – Gemütliches Beisammensein mit Bingo spie-
len

Donnerstag, 20. Februar
keine Präparanden- und Konfirmandenstunde 
Kindsbach

Sonntag, 23. Februar
10:00 Uhr Gottesdienst in der Prot. Kirche Hauptstuhl
Dienstag, 25. Februar

keine Präparanden- und Konfirmandenstunde 
Landstuhl
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Sprechstunden des 
Landtagsabgeordneten Marcus Klein

Sie können sich mit allen Bürgeranliegen, bei Problemen mit Behör-
den oder Anregungen an den Landtagsabgeordneten Marcus Klein 
(CDU) wenden. Auch persönliche Sprechstunden vor Ort sind mög-
lich. Zur Terminabsprache und Kontaktaufnahme melden Sie sich 
gerne entweder telefonisch über Telefonnummer 06371-9548707 
(Büro/Anrufbeantworter) oder per Mail an buero@marcus-klein.info.

Sonstige Mitteilungen

Sprechstunde des 
Landtagsabgeordneten Marcus Klein

Sie können sich mit allen Bürgeranliegen, bei Problemen mit Behör-
den oder Anregungen an den Landtagsabgeordneten Marcus Klein 
(CDU) wenden. Auch persönliche Sprechstunden vor Ort sind mög-
lich. Zur Terminabsprache und Kontaktaufnahme melden Sie sich 
gerne entweder telefonisch über Telefonnummer 06371-9548707 
(Büro/Anrufbeantworter) oder per E-Mail an buero@marcus-klein.
info.

Einladung zum Seniorentreffen 
im Cafe Goldinger

Der Ehrenamtliche Besuchsdienst lädt hiermit zum Seniorentreffen 
ein. Das Treffen findet im Cafe Goldinger in Landstuhl statt am Don-
nerstag, den 27.02.2025 um 14:30 Uhr.
Zu Gast ist diesmal Uta Prans, die mit uns eine „närrische Gymnas-
tikstunde“ abhält, selbstverständlich Bewegung im Sitzen die jeder 
mitmachen kann.
Es wird sicher ein unterhaltsamer Nachmittag.

Ehrenamtlicher Besuchsdienst
Leitstelle Älterwerden

Gerlinde Blum

Sicherheit, Diplomatie und soziale 
Gerechtigkeit: SPD-Diskussionsrunde

 in Landstuhl
Am 7. Februar fand im evangelischen Gemeindehaus Landstuhl eine 
Diskussionsrunde des SPD-Ortsvereins statt. Die Bundestagsabge-
ordneten Thomas Hitschler und Angelika Glöckner debattierten über 
innen- und außenpolitische Herausforderungen. Moderiert wurde 
die Runde von Daniel Schäffner (MdL).
Im Fokus standen die Migrationspolitik und die CDU-AfD-Abstim-
mung. Die SPD-Politiker betonten, dass eine Zusammenarbeit mit 
der AfD nicht infrage kommt. Die Gefahren einer zunehmenden 
Radikalisierung und deren Auswirkungen auf die politische Land-
schaft wurden ebenfalls thematisiert. Zudem wurde über den Ukra-
ine-Krieg und den Zustand der Bundeswehr diskutiert. Hitschler 
unterstrich die Notwendigkeit europäischer Verhandlungen und ver-
stärkter diplomatischer Bemühungen, um langfristige Sicherheitslö-
sungen zu gewährleisten. Dabei wurde auch die mangelhafte eigene 
Ausrüstung der Bundeswehr angesprochen, die dringend moderni-
siert werden müsse, um den aktuellen sicherheitspolitischen Her-
ausforderungen gerecht zu werden. Hitschler wies darauf hin, dass 
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bereits umfassende 
Maßnahmen zur Modernisierung der Bundeswehr angestoßen habe, 
um deren Einsatzbereitschaft und Ausstattung nachhaltig zu verbes-
sern.
In der Fragerunde wurden sozialpolitische Themen wie Renten, 
Löhne und sichere Arbeitsplätze angesprochen.

Gemeindeschwester Plus

Andrea Rihlmann
Fachkraft des Landkreises Kaiserslautern im Lan-
desprogramm
Gemeindeschwester plus

Telefon: 0631/7105-333
e-mail: andrea.rihlmann@kaiserslautern-kreis.de

Persönlicher Kontakt nach vorheriger telefonischer Absprache

Bürgersprechstunde des SPD-
Landtagsabgeordneten Daniel Schäffner
Der SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Schäffner bietet allen Bür-
gerinnen und Bürgern seines Wahlkreises Bürgersprechstunden an. 
Die persönlichen Gespräche können im Wahlkreisbüro, Schloßstr. 4, 
in Landstuhl stattfinden. Ebenso kann die Sprechstunde telefonisch 
oder auch vor Ort erfolgen. Termine können gerne vorab unter der 
Nummer 06371/ 9468774 oder per E-Mail: kontakt@daniel-schaeff-
ner.de, vereinbart werden.

Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

ABSCHIED NEHMEN
Trauern ist liebevolles Erinnern.

Bestattungen
Saarbrücker Straße 26, Landstuhl 
06371- 616699 www.bestattungen-ruhesanft.de

Wir sind Tag und Nacht telefonisch erreichbar
- auch an Sonn- und Feiertagen!

• Bestattungsvorsorge • Behördengänge
•  Erd-, Feuer-, Seebestattungen
• Baumbestattungen
•  Überführungen im In- u. Ausland

Ruhe
 sanft

 

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Unsere ++ Pluspunkte ++Unsere ++ Pluspunkte ++
Unser gemütliches, familiengeführtes Hotel in absolut ruhiger Lage, zwischen 
2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet Ihnen täglich neben einem großen 
kalt-warmen Frühstücksbüfett abwechslungsreiche Speisen-Menüwahl aus 
3 Gerichten sowie ein Salatbüfett mit frischen, knackigen Salaten aus der Region.

Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18

72178 Waldachtal-
Lützenhardt

Nördlicher Schwarzwald
Tel. 0 74 43 / 96 62 - 0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

Die kleine Auszeit
Immer Donnerstag oder Freitag bis Sonntag
2 oder 3 Übernachtungen mit Halbpension
1 x festliches 6-Gang-Menü, 1 x Obstteller
1 x Kaffee und Kuchen, 1 x Flasche Wein

2 Nächte p. P.  ab € 235,-ab € 235,-
Schwarzwaldtage
Buchbar von Sonntag bis Donnerstag oder Freitag
4 oder 5 Nächte 
mit 2 oder 3 x Menüwahl aus 3 Gerichten
Montag und Dienstag nur Frühstück

4 Nächte p. P.  ab € 318,-ab € 318,-
Schwarzwaldwoche
7 Übernachtungen mit Frühstück, 5 x Halbpension,
davon 4 x Menüwahl aus 3 Gerichten 
und 1 x festliches 6-Gang-Menü,
Montag und Dienstag nur Frühstück

p. P.  ab € 545,-ab € 545,-

Wintergefühle im Schwarzwald
Zum Saisonstart 10 % Rabatt

auf die „Schwarzwaldwoche 
und Schwarzwaldtage”  

auf Ihren Besuch bis 27. Februar 2025
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Beginn: 14:11 Uhr 

mit Abschluss in der 
Mehrzweckhalle

DJ Die Happy

Motivwagen, Guggemusik
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UVM.

Veranstalter: FCK Fanclub, FWG e.V.
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Verbandsgemeinde Landstuhl
Amtsblatt - Online

Die Online-Ausgabe des amtlichen Teils des Amtsblattes der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl finden Sie im Internet unter: www.land-
stuhl.de. Klicken Sie im Internet unter: www.landstuhl.de. Klicken Sie 
auf der Startseite unter AKTUELL auf „Amtsblatt“. Die gewünschte 
Ausgabe können Sie dann zum Lesen als PDF-Datei auf Ihren PC her-
unterladen.
Archivanfragen nach älteren Ausgaben richten Sie bitte an die Amts-
blatt-Redaktion: E-Mail: amtsblatt@landstuhl.de

Bezirkspolizeibeamte
für Krickenbach, Linden, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg, 
Trippstadt
Frau Simone Millgramm-Denzer  ......................................... 0631/369-2224
E-Mail: pikaiserslautern2@polizei.rlp.de
für Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Landstuhl, Mittelbrunn, 
Oberarnbach
Frau Luisa Müller .....................................................Telefon: 0631-369-14320
E-Mail: pilandstuhl@polizei.rlp.de

Verbandsgemeindewerke/
Stadtwerke Landstuhl

Öffnungszeiten:
Bahnstraße 80, Landstuhl
Die Verbrauchsabrechnung im Zimmer 1-01, 1. OG, 
ist ab 22.05.2023 vorübergehend wie folgt geöffnet:
Montags bis Mittwochs nur nachmittags 14:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstags ganztägig 08:00 bis 18:00 Uhr
Freitags nur vormittags 08:30 bis 12:00 Uhr
So finden Sie uns im Internet:
www.verbandsgemeindewerke-landstuhl.de
www.stadtwerke-landstuhl.de
E-Mail-Adresse in allen Angelegenheiten:
werke@landstuhl.de

Bereitschaftsdienst der Verbandsgemeindewerke 
und Stadtwerke Landstuhl

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in der gesamten Ver-
bandsgemeinde Landstuhl  ............................................Tel.: 06371/912250

Rufbereitschaft der Versorgungswerke
Stromversorgung in der gesamten Verbandsgemeinde Landstuhl
(Pfalzwerke Netz AG) .......................................................Tel.: 0800 / 7977777
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Krickenbach, 
Linden, Queidersbach, Schopp, Stelzenberg und Trippstadt Tel.: 
0800/8456789
Gastechnische Störungen in den Ortsgemeinden Bann und Haupt-
stuhl (Pfalzgas) ....................................................................Tel.: 0800/1003448
Gastechnische Störungen in Landstuhl und den Ortsgemeinden 
Kindsbach und Mittelbrunn ...........................................Tel.: 06371/912250

Forstamt 
Kaiserslautern

Privatwaldbetreuer Büffel Daniel
Zuständig für alle Privatwälder in der Gemarkung Bann, Krickenbach, 
Linden, Mittelbrunn, Oberarnbach, Queidersbach
Rufnummer: 0152-28850995, E-Mail: daniel.bueffel@wald-rlp.de

Öffnungszeiten Cubo-Sauna
Geöffnet ist die Sauna wie gewohnt zu folgenden 
Zeiten:
Dienstag-Donnerstag 10:00 - 22:00 Uhr
Freitag und Samstag 10:00 - 23:00 Uhr
Sonntag und Feiertage 10:00 - 20:00 Uhr
Bitte beachten: Die Saunazeit endet 30 Minu-
ten vor Schließung!!

Öffnungszeiten - Sprechstunden

Besuche in der Verwaltung
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbandsgemeindever-
waltung Landstuhl stehen Ihnen zu den jeweils üblichen Öffnungs-
zeiten, grundsätzlich auch ohne vorherige Terminvereinbarung, zur 
Verfügung. Zur Vermeidung von Wartezeiten empfehlen wir Ihnen 
jedoch, die Möglichkeit der Terminvereinbarung zu nutzen.
Die einzelnen Dienststellen sind wie folgt zu erreichen:
Das Rathaus in der Kaiserstraße 49 in Landstuhl, 06371/83-0
Das Standesamt in der Kirchenstraße 41 in Landstuhl, 06371/83-121 
oder vorzugsweise online unter www.landstuhl.de.
Die Verbandsgemeindewerke und die Stadtwerke Landstuhl in 
der Bahnstraße 80 in Landstuhl, 06371/83-300 oder vorzugsweise 
online unter www.landstuhl.de.
Das Einwohnermeldeamt in der Bahnstraße 80 und die Sprechstun-
den der Ortsgemeinden, 06371/83-125 oder vorzugsweise online 
unter www.landstuhl.de.

Öffnungszeiten Schul- und Sozialverwaltung
Die Schul- und Sozialverwaltung ist mit Ausnahme der Donners-
tage täglich von 08.30 bis 12.00 Uhr geöffnet. Donnerstags ist von 
08.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. An den anderen Nachmittagen besteht 
jedoch die Möglichkeit Termine nach Vereinbarung wahrzunehmen.

Sprechstunden der Verwaltung in den 
Ortsgemeinden

Krickenbach: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Di. 17.00 - 18.00 Uhr
Linden: Mi. 10.30 - 11.30 Uhr Mo. 18.30 - 19.30 Uhr
Queidersbach: Mi. 09.00 - 10.00 Uhr Mo. 17.00 - 18.00 Uhr
Schopp: Di. 10.30 - 11.30 Uhr Di. 18.30 - 19.30 Uhr
Stelzenberg: Di. 09.00 - 10.00 Uhr Do. 16.00 - 17.00 Uhr
Trippstadt: Di. 10.30 - 12.00 Uhr Do. 17.30 - 19.00 Uhr
Ab 01.02.2021 nach telefonischer oder online Terminvereinbarung
Tel. 06371/83125 oder unter www.landstuhl.de

Sprechstunden des Schiedsmanns
nach Vereinbarung über  ........................................Telefon 063 71 /83-491.

Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten der 
Verbandsgemeinde Landstuhl Julia Ohnesorg

Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten Julia Ohnesorg
Donnerstags nach Vereinbarung im Rathaus, Kaiserstraße 49, Land-
stuhl, Zimmer 127 (1. OG)
Tel. 06371 / 83110, Mail: gleichstellung@vglandstuhl.de

Sprechstunde des Beirates für Migration und 
Integration des Landkreises Kaiserslautern

Die Sprechstunden des Beirates für Migration und Integration des 
Landkreises Kaiserslautern finden jeden Donnerstag von 16:00 bis 
18:00 Uhr oder nach vorheriger telefonischer Vereinbarung unter 
0173/2387888 oder 0631/7105-414 mit Herrn Sofronios Spytalimakis 
in der Kreisverwaltung Kaiserslautern, Lauterstraße 8, 67657 Kaisers-
lautern, Zimmer 203 statt.

Die Verbandsgemeinde Landstuhl im Internet
So finden Sie uns im Internet unter: http://www.landstuhl.de
E-Mail-Adressen der Verbandsgemeindeverwaltung
in allen Angelegenheiten: vg@landstuhl.de
Direkter Kontakt
• Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt:

peter.degenhardt@landstuhl.de
• Amtsblatt, Aufgabenbereich Öffentlichkeitsarbeit: amtsblatt@

landstuhl.de
• Einwohnermeldeamt: einwohnermeldeamt@landstuhl.de
• Standesamt: standesamt@landstuhl.de
• Ordnungsamt: ordnungsamt@landstuhl.de
• Gewerbeamt: gewerbeamt@landstuhl.de
• Bauamt: bauamt@landstuhl.de
• Friedhofsamt: friedhof@landstuhl.de
• Tourist-Information: tourismus@vglandstuhl.de
• Datenschutzbeauftragter: datenschutz@landstuhl.de
• Aufgrund der Vielzahl der am Markt erhältlichen Programme 

bitten wir, Email-Anhänge ausschließlich in den Formaten 
Word97-2003 (doc), Excel97-2003 (xls), jpg, 7z oder Adobe-
PDF an uns zu senden.Die Größe einzelner Emails darf 7 MB 
nicht überschreiten.
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Stiftung  
„VG Landstuhl hilft“

Die Stiftung „VG Landstuhl hilft“ wurde im Jahr 2022 gegründet 
und hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinnützige und mildtätige 
Stiftungszwecke im Gebiet der Verbandsgemeinde Landstuhl mit 
ihren Ortsgemeinden Bann, Hauptstuhl, Kindsbach, Krickenbach, 
Linden, Mittelbrunn, Oberarnbach, Queidersbach, Schopp, Stel-
zenberg, Trippstadt und der Sickingenstadt Landstuhl zu unter-
stützen, insbesondere
• des öffentlichen Gesundheitswesens
• der Jugendhilfe
• der Altenhilfe
• von Kunst und Kultur
• des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
• der Bildung und Ausbildung
• des Naturschutzes und der Landschaftspflege
• des Wohlfahrtwesens
• der Rettung aus Lebensgefahr
• des Feuerschutzes
• des Sports
• der Heimatpflege und Heimatkunde
• mildtätiger Zwecke sowie
• des bürgerschaftlichen Engagements zu Gunsten gemein-

nütziger und mildtätiger Zwecke.
Helfen auch Sie uns, die gemeinnützigen, mildtätigen, sozialen 
und ehrenamtlichen Einrichtungen und Institutionen in unserer 
Verbandsgemeinde zu unterstützen.
Die Stiftung „VG Landstuhl hilft“ wird im Rahmen des Konzeptes 
der „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Kaiserslautern“ geführt.
Bitte spenden Sie jetzt online! Jede Spende hilft!

Den QR-Code einfach über die Fotofunktion 
des Smartphones scannen oder alternativ die 
Startseite www.stiftergemeinschaft.de aufru-
fen, über das Suchfeld die Stiftung finden und 
dort spenden.

Jetzt kostenlos registrieren 
und Redakteur werden!

→ meinwittich.wittich.de

Unser Herz 

schlägt 

lokal!

Verbandsgemeinde

Landstuhl

Verbandsgemeinde

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Schulträgerausschusses der Verbandsgemeinde 
Landstuhl wurden zu einer Sitzung eingeladen auf Mittwoch, den 
26.02.2025, 18:30 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses, Kai-
serstr. 49, 66849 Landstuhl.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Erhöhung der Schulkindverpflegung an der Theodor-Heuss-

Grundschule Landstuhl
2 Information über geplante Baumaßnahmen an drei Grundschu-

len
3 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
3.1 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
3.2 Mitteilungen der Verwaltung

Landstuhl, den 16.02.2025
gez. Dr. Degenhardt

Bürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Der Einreicher ist für die vom ihm an das Amtsblatt zur Veröffentli-
chung eingereichten Inhalte selbst verantwortlich. Der Einreicher 
stellt die Verbandsgemeinde Landstuhl von allen Ansprüchen 
frei, die Dritte gegen die Verbandsgemeinde Landstuhl wegen 
der Verletzung eigener Rechte durch Inhalte des Einreichers 
geltend machen. Im Falle einer erfolgreichen Inanspruchnahme 
durch Dritte ist der Einreicher zum Ersatz des Schadens verpflich-
tet, der der Verbandsgemeinde Landstuhl dadurch entsteht. 
Dazu zählen auch Kosten der Rechtsverfolgung.
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Aktualisierung des Vereinsregisters
Aufruf an alle Vereine

 in der Verbandsgemeinde Landstuhl
Sehr geehrte Vereinsvorstände,
zur Aktualisierung des Vereinsregisters sind wir auf Ihre Mithilfe 
angewiesen!
Das Vereinsregister ist für uns die Grundlage für Informationen 
oder Einladungen an Sie sowie Nachfragen oder Kontaktauf-
nahme mit Ihnen. Aus diesem Grund ist es sehr hilfreich, wenn 
uns die aktuellsten Informationen zu Ihrem Verein vorliegen.
Wir bitten Sie deshalb, unser aktuelles Online-Formular „Vereins-
register – Änderungen melden“ auf der Startseite unserer Home-
page www.landstuhl.de zeitnah auszufüllen und direkt online an 
uns zu senden. Das Formular wird künftig auch dauerhaft unter 
www.landstuhl.de -> Kultur und Freizeit > Vereine für Sie zur 
Verfügung stehen, so dass Sie uns Änderungen jederzeit einfach 
digital mitteilen können.
Mit dem nachfolgenden QR-Code gelangen Sie direkt zum For-
mular.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Ihr Dr. Peter Degenhardt
Bürgermeister

Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund 
der Herstellung eines Hausanschlusses

Aufgrund der erforderlichen Herstellung eines Hausanschlusses 
(Gasanschluss) ist voraussichtlich im Zeitraum von 17.02.2025 bis 
19.02.2025 mit Verkehrsbeeinträchtigungen in der Bahnstraße, in 
Höhe der Hausnummer 3, zu rechnen.
Die Durchführung der Arbeiten erfolgt aufgrund des erhöhten Ver-
kehrsaufkommens in den Abend- und Nachtstunden. Diese Vorge-
hensweise zielt darauf ab, die Behinderungen für den fließenden 
Verkehr so gering wie möglich zu halten.
Wir bitten die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Beachtung und 
Verständnis.
Informationen zu Arbeitsstellen im Bereich der Verbandsgemeinde 
Landstuhl können auch unter folgendem Link abgerufen werden:
https://www.landstuhl.de/verbandsgemeinde-landstuhl/die-ver-
bandsgemeinde/aktuelle-strassensperrungen/baustellen/

Landstuhl, 06.02.2025
Verbandsgemeindeverwaltung

-Straßenverkehrsbehörde-

Manöver/Übungen der Bundeswehr
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr Wiesbaden hat mitgeteilt, dass vom 24.02. 
– 28.02.2025 und 03.03. – 07.03.2025 Übungen der Bundeswehr 
durchgeführt werden sollen, bei denen auch das Gebiet der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl betroffen ist.
Nähere Angaben zur Übung:
Art und Name der Übung: FTX/Movex- Marsch mit KFZ / Beziehen 
Verfügungsraum / Gefechtsausbildung in bedecktem und bewaldetem
Gelände
Leitung: FschJgRgt 26
Übungsraum: u.a. Gebiet der Verbandsge-

meinde Landstuhl
Truppenstärke: 120 Soldaten
Radfahrzeuge: 20
Boot: 0
Flugzeuge: 0
Hubschrauber: 0
Erdarbeiten: ja
Einsatz von Übungsmunition: ja

Entschädigungsansprüche für eventuelle Übungsschäden an Privat-
eigentum, sind bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, 
Rathaus, Zimmer 16, anzumelden.

Landstuhl, den 09.12.2024
Verbandsgemeindeverwaltung

-Örtliche Ordnungsbehörde-

Manöver/Übungen der Bundeswehr
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr Wiesbaden hat mitgeteilt, dass vom 25.02. – 
27.02.2025 Übungen der Bundeswehr durchgeführt werden sollen, 
bei denen auch das Gebiet der Verbandsgemeinde Landstuhl betroffen ist.
Nähere Angaben zur Übung:
Art und Name der Übung: GefAusb Durchschlageübung 

„Hinterweidenthal“
Leitung: 4. FschJgRgt 26
Übungsraum: u.a. Gebiet der Verbandsge-

meinde Landstuhl
Truppenstärke: 30 Soldaten
Radfahrzeuge: 4
Boot : 0
Flugzeuge: 0
Hubschrauber: 0
Erdarbeiten: ja
Einsatz von Übungsmunition: ja

Entschädigungsansprüche für eventuelle Übungsschäden an Privat-
eigentum, sind bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, 
Rathaus, Zimmer 16, anzumelden.

Landstuhl, den 16.01.2025
Verbandsgemeindeverwaltung

-Örtliche Ordnungsbehörde-

Manöver/Übungen der Bundeswehr
Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr Wiesbaden hat mitgeteilt, dass am 27.02.2025 
Übungen der Bundeswehr durchgeführt werden sollen, bei denen 
auch das Gebiet der Verbandsgemeinde Landstuhl betroffen ist.
Nähere Angaben zur Übung:
Art und Name der Übung: Einzelkämpfervorbereitung
Leitung: 1. FschJgRgt 26
Übungsraum: u.a. Gebiet der Verbandsgemeinde Land-

stuhl
Truppenstärke: 30 Soldaten
Radfahrzeuge: 2
Boot : 0
Flugzeuge: 0
Hubschrauber: 0
Erdarbeiten: ja
Einsatz von Übungsmu-
nition:

ja

Entschädigungsansprüche für eventuelle Übungsschäden an Privat-
eigentum, sind bei der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, 
Rathaus, Zimmer 16, anzumelden.

Landstuhl, den 29.01.2025
Verbandsgemeindeverwaltung

-Örtliche Ordnungsbehörde-

Bitte beachten Sie bei Texteinreichungen
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie uns gestaltete 

Dateien bitte als pdf-Datei und Texte als Word-Dokument 

zusenden.

Bilder sollten als jpg-Dateien eingereicht werden mit einer 

Mindestgröße von 1024 x 768 Pixel (bei einer Bildbreite 

von 90 mm).

Dies gilt auch für Bilder und Logos, die in pdf-Dateien 

oder Word-Dokumenten eingebunden sind.

Bitte reichen Sie keine PowerPoint sowie Excel- 

Dateien ein!

Vielen Dank für Ihr Verständnis

LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion
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Verkaufsangebot Anhänger 3,5 Tonnen gebraucht 
 
Gegen Gebot wird verkauft, der Anhänger: 
Objektart:    Anhänger 
Maschinenart:    Starrdeichselanhänger (1-Achser) 
Hersteller/Fabrikat:   Oehler 
Typ:     EDK 35 / Grundmodell 
Aufbauart:    Kipper 
HSN / TN:    9922 / 000 
Maschinennummer:   W09EDK103AW017190 
Felgen:    Stahl ohne Radzierblende 
zul. Gesamtgewicht:   3500 kg 
zul. Achslast hinten:   3000 kg 
zul. Achs- oder Stützlast vorn:   500 kg 
zul. Höchstgeschwindigkeit:  25 km/h  
Farbe:     Grün 
Erstzulassung:   25.10.2010 
Fälligkeit Hauptuntersuchung: 03/2025 
Zusatzausstattung:   Kornöffnung an der Heckklappe 
     Aufstiegsleiter an der vorderen Bordwand 
     Auflaufbremse 
      
 
Der Anhänger befindet sich im Eigentum der Verbandsgemeinde Landstuhl und wird 
grundsätzlich gegen Höchstgebot verkauft.  
Der Verkaufspreis beträgt 5.300  VB (Verhandlungsbasis). 
Die Umsatzsteuer ist nicht ausweisbar.  
Eine Gebotsabgabe ist in Textform an folgenden Adressen möglich:  

- marcel.theiss@landstuhl.de  
- Verbandsgemeinde Landstuhl 

Abteilung 4  Fachbereich ZIM 
z.Hd. Hr. Theiß 
Kaiserstraße 49 
66849 Landstuhl 

 
Für Rückfragen steht Ihnen folgende Telefonnummer zur Verfügung: 06371-83494 
 
Der Zuschlag erfolgt grundsätzlich gegen höchstes Gebot.  
 
Abgabefrist: 07.03.2025       
 
         Gez. 
         Nicole Meier 

Erste Beigeordnete 

Verkaufsangebot Schneepflug gebraucht 
 
Gegen Gebot wird verkauft, der Schneepflug: 
Objektart:    Anbaugerät 
Maschinenart:    Schneepflug 
Hersteller/Fabrikat:   Alfred Schmidt GmbH 
Typ:     MF 2.4 
Maschinennummer:   140316.1.44.3.021 
Dienst- / Eigengewicht:  840 kg  
Farbe:     Orange 
Lackierung:     Uni 
Erstinbetriebnahme:   05/2001 
Ausstattung:    Schürfleiste 
     Räumbreite 2400 mm 
     Schildbreite 3000 mm 
     Kommunalanbauplatte 
     hydraulische Verstellung 
     
 
Der Schneepflug befindet sich im Eigentum der Verbandsgemeinde Landstuhl und wird 
grundsätzlich gegen Höchstgebot verkauft.  
Der Verkaufspreis beträgt 1.700,00  VB (Verhandlungsbasis). 
Die Umsatzsteuer ist nicht ausweisbar.  
Eine Gebotsabgabe ist in Textform an folgenden Adressen möglich:  

- marcel.theiss@landstuhl.de  
- Verbandsgemeinde Landstuhl 

Abteilung 4  Fachbereich ZIM 
z.Hd. Hr. Theiß 
Kaiserstraße 49 
66849 Landstuhl 

 
Für Rückfragen steht Ihnen folgende Telefonnummer zur Verfügung: 06371-83494 
 
Der Zuschlag erfolgt grundsätzlich gegen höchstes Gebot.  
 
Abgabefrist: 07.03.2025 
 
         Gez. 
         Nicole Meier 

Erste Beigeordnete 

Stellenausschreibung

Bei der Verbandsgemeinde 
Landstuhl ist die Stelle

eines/r Lerntherapeuten/in / Ergotherapeuten/-in 
(m/w/d)

in der Grundschule In der Au
zu besetzen.

Das Beschäftigungsverhältnis ist befristet für die Zeit des Start-
chancenprogrammes, vorerst bis zum 31.07.2025 mit Aussicht 
auf Verlängerung, und erfolgt in Teilzeit (wöchentliche Arbeitszeit 
von bis zu 14 Stunden).

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
• Individuelle Förderung von Schüler*innen mit Lernschwierig-

keiten, insbesondere in den Bereichen Lesen, Schreiben und 
Rechnen

• Förderung altersgemäßer Lernprozesse, insbesondere der 
Sprachentwicklung

• Angebote zur Förderung der motorischen, kognitiven, psychi-
schen und sozialen Fähigkeiten von Schülerinnen und Schü-
lern

• Enge Zusammenarbeit mit dem gesamten schulischen Team
• Beobachtung, Dokumentation und Evaluation der Förderfort-

schritte auf Basis pädagogischer Grundsätze und daraus Maß-
nahmen und Konzepte abzuleiten

• Teilnahme an Team- und Fallbesprechungen zur kontinuier-
lichen Weiterentwicklung der Unterstützungsmöglichkeiten

Unsere Anforderungen:
• Abgeschlossene Ausbildung/Studium im Bereich Lernthera-

pie, eine pädagogische, psychologische oder therapeutische 
Grundqualifikation in Form eines Hochschulstudiums oder 
einer staatlich anerkannten pädagogischen bzw. therapeuti-
schen Ausbildung

• Erfahrung in der Arbeit mit Kindern, idealerweise in einer 
Grundschule oder im Bereich der Lernförderung oder Ergo-
therapie

• Empathie, Geduld und eine hohe Kommunikationsfähigkeit
• Teamorientiertes Arbeiten und Bereitschaft zur interdiszipli-

nären Zusammenarbeit

Die Eingruppierung kann, abhängig von den jeweiligen persön-
lichen Qualifikationsvoraussetzungen, bis zu Entgeltgruppe 6 
TVöD erfolgen.
Frauen werden bei der Verbandsgemeinde Landstuhl gefördert 
und ausdrücklich aufgefordert, sich um die zu besetzende Stelle 
zu bewerben.

Bewerbungen von Schwerbehinderten werden bei entsprechen-
der Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bitte richten Sie Bewerbungsschreiben bis spätestens 
28.02.2025 an die

Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl
Abteilung 1, Fachbereich Personal und Organisation,

Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl
oder per E-mail an bewerbung@landstuhl.de

Landstuhl, den 14.02.2025
Gez. Dr. Peter Degenhardt

Bürgermeister www.wittich.de

Gut informiert durch Ihr 
Amts- oder Mitteilungsblatt!
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Verkaufsangebot Tieflader gebraucht 
 
Gegen Gebot wird verkauft, der Anhänger: 
Objektart:    Tieflader 
Maschinenart:    Starrdeichselanhänger (2-Achser) 
Hersteller/Fabrikat:   Fliegl 
Typ:     TTS / 89 
Aufbauart:    offener Kasten 
HSN / TN:    7951 / 000 
Maschinennummer:   WFDFLT20901001263 
Fabriknummer:   48256 
Felgen:    Stahl ohne Radzierblende 
zul. Gesamtgewicht:   8.900 kg 
Länge:     7.100 mm 
Breite:     2.550 mm 
Farbe:     Orange 
Lackierung:     Uni 
Erstzulassung:   07.09.2010 
Fälligkeit Hauptuntersuchung: 02/2024 
Ausstattung:    Ladeplattform  
     mechanische Deichselverstellung 
     mechanische Kurbelstütze 
     Druckluftbremsanlage 
     2 Stück Auffahrrampen 
     Tandemachse 
     Abstützung der Plattform rechts & links  
     zus. Sicherung der Auffahrrampen durch Ketten 
Mängel:     Bremsen an beiden Achsen erneuern 

Bremstrommeln und Beläge im Zuge der Erneuerung 
überdrehen 
defekte Lagerungen instandsetzen  
Federgehänge erste Achse links müssen instandgesetzt 
werden 
beide Ausgleichswippen müssen erneuert werden 
Zugösenbuchse ausgeschlagen, muss erneuert werden 
Unterlegkeil muss neu gesichert werden 
Bremsleuchte rechts muss instandgesetzt werden  
 

 
Der Anhänger befindet sich im Eigentum der Verbandsgemeinde Landstuhl und wird 
grundsätzlich gegen Höchstgebot verkauft.  
Der Verkaufspreis beträgt 4.600  VB (Verhandlungsbasis).  
Die Umsatzsteuer ist nicht ausweisbar.  
Eine Gebotsabgabe ist in Textform an folgenden Adressen möglich:  

- marcel.theiss@landstuhl.de  
- Verbandsgemeinde Landstuhl 

Abteilung 4  Fachbereich ZIM 
Kaiserstraße 49 
66849 Landstuhl 

 
Für Rückfragen steht Ihnen folgende Telefonnummer zur Verfügung: 06371-83494 
 
Der Zuschlag erfolgt grundsätzlich gegen höchstes Gebot.  
 
Abgabefrist: 07.03.2025 
 
         Gez. 
         Nicole Meier 

Erste Beigeordnete 

Verkaufsangebot Schneepflug gebraucht 
 
Gegen Gebot wird verkauft, der Schneepflug: 
Objektart:    Anbaugerät 
Maschinenart:    Schneepflug 
Hersteller/Fabrikat:   Alfred Schmidt GmbH 
Typ:     F 3.1 
Maschinennummer:   8123 
Dienst- / Eigengewicht:  850 kg  
Farbe:     Orange 
Lackierung:     Uni 
Erstinbetriebnahme:   01/1980 
Ausstattung:    Schürfleiste 
     Räumbreite 2600 mm 
     Pflughöhe 860 mm 
     Kommunalanbauplatte 
     hydraulische Verstellung 
     
 
Der Schneepflug befindet sich im Eigentum der Verbandsgemeinde Landstuhl und wird 
grundsätzlich gegen Höchstgebot verkauft.  
Der Verkaufspreis beträgt 650,00  VB (Verhandlungsbasis).  
Die Umsatzsteuer ist nicht ausweisbar.  
Eine Gebotsabgabe ist in Textform an folgenden Adressen möglich:  

- marcel.theiss@landstuhl.de 
- Verbandsgemeinde Landstuhl 

Abteilung 4  Fachbereich ZIM 
z.Hd. Hr. Theiß 
Kaiserstraße 49 
66849 Landstuhl 

 
Für Rückfragen steht Ihnen folgende Telefonnummer zur Verfügung: 06371-83494 
 
Der Zuschlag erfolgt grundsätzlich gegen höchstes Gebot.  
 
Abgabefrist: 07.03.2025 
 
         Gez. 
         Nicole Meier 

Erste Beigeordnete 

Verkaufsangebot Sprühanlage für Holder C250 gebraucht 
 
Gegen Gebot wird verkauft, die Sprühanlage für einen Holder C250: 
Objektart:    Anbaugerät 
Maschinenart:    Sprüh-/Gießgerät 
Hersteller/Fabrikat:   Hummel Kommunaltechnik 
Typ:     C250 
Maschinennummer:   333 
Dienst-/Eigengewicht:   280 kg 
Farbe:     Orange 
Lackierung:    Uni 
Baujahr:    2019 
Ausstattung:    Tankvolumen 550 L 
     Kolbranpumpe P200 
     Sprühbalken klappbar 
     An-/Aufbausatz Holder 
Bemerkung:    fast neuwertiger Zustand 
 
Die Sprühanlage befindet sich im Eigentum der Verbandsgemeinde Landstuhl und wird 
grundsätzlich gegen Höchstgebot verkauft.  
Der Verkaufspreis beträgt 7.700  VB (Verhandlungsbasis). 
Die Umsatzsteuer ist nicht ausweisbar.  
Eine Gebotsabgabe ist in Textform an folgenden Adressen möglich:  

- marcel.theiss@landstuhl.de  
- Verbandsgemeinde Landstuhl 

Abteilung 4  Fachbereich ZIM 
z.Hd. Hr. Theiß 
Kaiserstraße 49 
66849 Landstuhl 

 
Für Rückfragen steht Ihnen folgende Telefonnummer zur Verfügung: 06371-83494 
 
Der Zuschlag erfolgt grundsätzlich gegen höchstes Gebot.  
 
Abgabefrist: 07.03.2025 
 
         Gez. 
         Nicole Meier 

Erste Beigeordnete 

Bitte beachten Sie bei  
Texteinreichungen

Hervorhebungen wie unterstreichen, 
kursiv oder Großbuchstaben können bei 

Texten nicht übernommen werden.

Herausgeber und
verantwortlich für Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt, 
den amtlichen und Verbandsgemeinde Landstuhl, 
nichtamtlichen Teil: Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl

Redaktion:  Aufgabenbereich Öffentlichkeitsarbeit, 
Marco Jung

Redaktionsschluss: montags 10 Uhr (außer Feiertagen)

Druck: Druckhaus WITTICH KG 
Verlag: LINUS WITTICH Medien KG 
Anschrift: 54343 Föhren, Europa-Allee 2  
 (Industriepark Region Trier, IRT)

Verantwortlich Joachim Wittich 
für Anzeigen: unter der Anschrift des Verlages

Erscheinungsweise: wöchentlich mittwochs

Zustellung:   Kostenlose Zustellung an alle Haus- 
halte, Einzelbezug über den Verlag

Reklamationen Tel. 06502 9147-0 
Vertrieb: E-Mail: service@wittich-foehren.de

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit gültige Anzei-
genpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen 
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nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Bei Nichtlieferung 
ohne Verschulden des Verlages oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, 
Störung des Arbeitsfriedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.
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Mountainbikepark Pfälzerwald e.V.
Hauptstraße 57, 67705 Trippstadt
Telefon 06306 9923960
info@mountainbikepark-pfaelzerwald.de
www.mountainbikepark-pfaelzerwald.de
www.facebook.com/mountainbikepark/
www.instagram.com/mtbparkpfaelzerwald/
Tourist-Information Luftkurort Trippstadt
Hauptstraße 57, 67705 Trippstadt, Tel.: 06306/3 41
info@trippstadt.de, www.trippstadt.de
Öffnungszeiten:
Dienstag 10.00 bis 12.00 Uhr
Freitag 10.00 bis 12.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 12.00 Uhr
Feiertage geschlossen.

Aus unserer Feuerwehr

Die Übungen unserer 
Wehreinheiten finden 

wie folgt statt:

Übungen unserer Wehreinheiten
Aktive

Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Bann Jeden Montag ab 19.00 Uhr, Feuerwache 

Bann
Hauptstuhl Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, Feuerwache 

Hauptstuhl
Kindsbach Jeden Montag ab 19.00 Uhr, Feuerwache 

Kindsbach
Krickenbach Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, Feuerwache 

Krickenbach
Landstuhl Jeden Dienstag ab 19.00 Uhr, Feuerwache 

Landstuhl
Linden Jeden Montag ab 18.30 Uhr, Feuerwache 

Linden
Mittelbrunn Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, Feuerwache 

Mittelbrunn
Oberarnbach Jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr, Feuerwache 

Oberarnbach
Queidersbach Jeden Montag ab 19.00 Uhr, Feuerwache 

Queidersbach
Schopp Jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr, Feuerwache 

Schopp
Stelzenberg Jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr, Feuerwache 

Stelzenberg
Trippstadt Jeden Montag ab 20.00 Uhr, Feuerwache 

Trippstadt

Jugendfeuerwehren
Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Kindsbach Jeden Freitag 18.00 - 20.00 Uhr, Feuerwache 

Kindsbach
Krickenbach Jeden Mittwoch 17.30 - 18.30 Uhr, Feuerwache 

Krickenbach
Landstuhl Jeden Freitag 18.00 - 20.00 Uhr, Feuerwache 

Landstuhl
Linden Jeden Mittwoch ab 18.00 Uhr, Feuerwache 

Linden
Queidersbach Jeden Mittwoch 18.00 - 20.00 Uhr, Feuerwache 

Queidersbach
Schopp Jeden Dienstag 17.30 - 19.30 Uhr, Feuerwache 

Schopp
Trippstadt Jeden Montag 18.00 - 20.00 Uhr, Feuerwache 

Trippstadt

Verkaufsangebot Unimog mit Salzbunker gebraucht 
 
Gegen Gebot wird verkauft, der Unimog mit Salzbunker: 
Objektart:    Fahrzeug 
Maschinenart:    Unimog 
Hersteller/Fabrikat:   Mercedes Benz  
Typ:     U300 
Maschinennummer:   WDB4051011V221839 
Leermasse:    5730 kg  
Maße über alles L / B / H:  5010 / 2150 / 2880 (mm) 
Farbe:     Orange 
Lackierung:    Uni 
Polster/Farbe:    Stoff / Grau 
Getriebe:     Lastschaltgetriebe 
Gänge:     16 
Kilometerstand:   83.331 
Kraftstoff:    Diesel   
Leistung:    130 KW 
Erstzulassung:   21.10.2009 
Fälligkeit Hauptuntersuchung: 12/2024 
Ausstattung: Kommunalanbauplatte 
Zusatzausstattung:    Salzbunker für Winterdiensteinsatz 
Mängel:    Motorhaube rechts und links gebrochen 
     Korrosion am Rahmen 
 
     relevante Mängel für TÜV: 

- Bremsleitungen Links, Mitte & Hinterachse erneuern 
- Rückschlagventil abdichten am Hydraulikblock 

Grundmodul abdichten 
- Sensor Ölstandanzeige erneuern 
- Bremsen (Beläge & Scheiben) Hinterachse erneuern 
- Fangmaul erneuern 

 
     nicht relevante Mängel für TÜV: 

- Hydraulikleitung der Leistungshydraulik (Ventilblock 
zu Anschluss vorne links nach Bedarf erneuern 

- Druckluftleitung zwischen Luftpresserleitung & 
Leistungsspirale instandsetzen (nach Prüfung) 

- Rücklaufleitung Lenkhydraulikleitung instandsetzen 
- Ölrücklaufleitung von Kühler an Lenkgetriebe 

erneuern 
- Druckluftleitung von Luftpresser inkl. Kühlwendel 

erneuern 
- Hydraulikleitungen im Rahmenbereich vorne & hinten 

erneuern 
      
 
Objektart:    Anbaugerät 
Maschinenart:    Salzstreuer 
Hersteller/Fabrikat:   Küpper Weiser 
Typ:     IMSSN J18020HFS 
Maschinennummer:   100907 
Leergewicht:    530 kg 
Farbe:     Orange 
Lackierung:    Uni 
Baujahr:    05 / 2011 
Inhalt:     1800 L Salzbehälter 
Zusatzausstattung:   Solebehälter, Abstützung 
 
 

Der Unimog inklusive Salzbunker befinden sich im Eigentum der Verbandsgemeinde 
Landstuhl und wird grundsätzlich gegen Höchstgebot verkauft.  
Der Verkaufspreis beträgt 39.600  VB (Verhandlungsbasis).  
Die Umsatzsteuer ist nicht ausweisbar.  
Eine Gebotsabgabe ist in Textform an folgenden Adressen möglich:  

- marcel.theiss@landstuhl.de  
- Verbandsgemeinde Landstuhl 

Abteilung 4  Fachbereich ZIM 
z.Hd. Hr. Theiß 
Kaiserstraße 49 
66849 Landstuhl 

 
Für Rückfragen steht Ihnen folgende Telefonnummer zur Verfügung: 06371-83494 
Unimog und Salzbunker werden nur zusammen verkauft.  
 
Der Zuschlag erfolgt grundsätzlich gegen höchstes Gebot.  
 
Abgabefrist: 07.03.2025 
 
         Gez. 
         Nicole Meier 

Erste Beigeordnete 

Tourist-Information

Tourist-Informationen

Tourist-Info VG Landstuhl
Geschäftsstelle Zentrum Pfälzerwald Touristik
Hauptstraße 3a, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/13 000 12
tourismus@vglandstuhl.de
www.landstuhl.de
Öffnungszeiten:
Mo-Frei 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
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Tourist Information Verbandsgemeinde Landstuhl 
Hauptstraße 3a 
66849 Landstuhl 
Fax 06371 1300359 
Email: tourismus@vglandstuhl.de 
 
Betr.:  Radelspaß im Sickinger Land am 25.05.2025 

 
1.) Folgendes Angebot/Programm bieten wir an: 

O  Essen     ................................................................................................................ 

..................................................................................................................................... 

O  Getränke ............................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

O  Unterhaltungsprogramm (Showprogramm/ Vorführungen...) 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

O  Musikalische Unterhaltung 

O Kassetten/CD; Musikanlage 

O Livemusik ........................................................................................... 

 

2.) An welchem Platz/Ort werden Sie Ihren Stand aufbauen (vorläufige Planung) ? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.) Kontaktdaten: 

 

Verein:   ............................................................................................................ 

 

Kontaktperson:  ........................................................................................................... 

 

Straße/PLZ/Ort:  ........................................................................................................... 

 

Tel./Fax./E-Mail:  ……………………………………………………………………………. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Datum, Unterschrift 

„Autofreier Erlebnistag „Radelspaß im Sickinger Land“  

in Bann, Queidersbach und Linden 

Am Sonntag, den 25. Mai 2025 findet der „Autofreie Radelspaß im Sickinger 

Land“ statt. Die Radstrecke verläuft in den Tälern des Queidersbachs und der 

Moosalbe von Landstuhl u.a. über Queidersbach und Linden weiter in die 

Südwestpfalz. Seitens der beteiligten Kommunen werden die 

Marketingmaßnahmen derzeit vorbereitet, um rechtzeitig, auch über unsere 

Grenzen hinaus, für diese Veranstaltung und unsere Region werben zu können. Um jedoch einen 

erfolgreichen Rad-Aktionstag anbieten zu können, ist die Mitwirkung der örtlichen Vereine bei der 

Zusammenstellung eines attraktiven und bunten Programms (Musik, Aufführungen, Kinderschminken 

und der gleichen mehr) bzw. beim Angebot von Speis und Trank entscheidend. Bei Interesse an der 

Mitwirkung Ihres Vereins an diesem Event, bitte beiliegendes Anmeldeformular bis 28.02.2025 an u. a. 

Adresse schicken. 
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Herr Wettmann, Herr Dick und Frau Eberhardt), unterstützt von 
den Studierenden der Universität Kaiserslautern (Herr Backes, Herr 
Wagemann, Herr Dettinger und Frau Ziran), in den Reisebus, der zum 
Markushof in Wagrain-Österreich fuhr. Bereits am Morgen nach der 
Ankunft sammelten die Anfänger ihre ersten Erfahrungen auf Skiern 
im Schnee, während die Fortgeschrittenen ins große Skigebiet fuh-
ren, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Erfreulicherweise gelang 
es im Laufe der Woche allen Teilnehmern, sich mit dem ‚Snow Space 
Salzburg – Skigebiet Flachau‘ vertraut zu machen.
Zum Abendprogramm gehörten neben einem Schwimmbadbesuch 
auch sportliche Spiele und Trampolinspringen in der hauseigenen 
Sporthalle. Zudem erhielten wir in einem informativen Vortrag wert-
volle Hinweise zu den Regeln beim Ski- und Snowboardfahren. Ein 
weiteres Highlight war die Besichtigung des ‚Ski-Weltcup Slaloms 
Flachau 2025‘, bei dem wir Skistars aus nächster Nähe anfeuern 
konnten. Am letzten Skitag wurde ein Parcours aufgebaut, bei dem 
es vor allem auf Geschicklichkeit und Schnelligkeit ankam. Die drei 
Siegerinnen – Marla Burger, Emma Böhlke und Nastja-Sophie Peters 
– erhielten für ihre hervorragende Leistung jeweils eine Urkunde. 
Zum Abschluss der Woche durfte eine kleine Party mit vielfältigen 
Spielen nicht fehlen. Die Klassenfahrt war eine wertvolle Erfahrung, 
die den Zusammenhalt innerhalb der Gruppen gestärkt und allen 
Teilnehmern viele schöne Erinnerungen beschert hat.

Bürger und ihre Umwelt

Öffnungszeiten der 
Grünabfallsammelstellen ab 

November 2024
Öffnungszeiten Trippstadt ab November
Die Grünabfallsammelstelle Trippstadt ist ab November samstags 
in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet.
Öffnungszeiten Queidersbach / Linden / Krickenbach ab 
November
Die Grünabfallsammelstelle ist ab November samstags in der Zeit 
von 10.30 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet.
Die Grünabfallsammelstellen in Mittelbrunn, Oberarnbach 
und Schopp haben ganzjährig geöffnet.
Ab Dezember haben die übrigen Grünabfallsammelstellen 
geschlossen.

Müllabfuhrtermine
Abfuhrtermine vom 19.02.2025 bis 26.02.2025

Datum Bezirk Mülltyp
19.02.2025 Trippstadt Bioabfall, Papiermüll

Wilsteinerhof Bioabfall, Papiermüll
20.02.2025 Bann Restmüll, Gelber Sack

Breitenau, Maudensteig Restmüll, Gelber Sack
Krickenbach Restmüll, Gelber Sack
Langensohl Restmüll, Gelber Sack
Linden Restmüll, Gelber Sack
Neuhöfertal, Meisertal Restmüll, Gelber Sack
Queidersbach Restmüll, Gelber Sack
Schopp Restmüll, Gelber Sack
Stelzenberg Restmüll, Gelber Sack

21.02.2025 Hauptstuhl, Forsthaus Neubau Bioabfall, Papiermüll
24.02.2025 Mittelbrunn, Mittelbrunner 

Mühle, Mühlbergerhof, Weiher-
hof

Bioabfall

Oberarnbach, Weiherberghof, 
Wiesenhof

Bioabfall

25.02.2025 Kindsbach Bioabfall, Papiermüll
Landstuhl Stadt Bezirk 1 Bioabfall
Landstuhl Stadt Bezirk 2 Bioabfall, Papiermüll
Landstuhl-Atzel, Bildschacher-
hof, Forsthaus Breitenwald

Bioabfall, Papiermüll

Landstuhl-Melkerei, Forsthaus 
Kahlenberg, Burg Nanstein

Bioabfall

26.02.2025 Trippstadt Restmüll, Gelber Sack
Wilsteinerhof Restmüll, Gelber Sack

Die Übungen unserer 
Wehreinheiten finden 

wie folgt statt:

Bambinifeuerwehr
Einheit Tag Uhrzeit/Ort
Landstuhl Jeden Freitag 18:00-19:00 Uhr Feuerwache 

Landstuhl
Schopp Jeden Dienstag 16:30 – 17:30 Uhr, Feuerwache 

Schopp
Queidersbach Jeden Mittwoch 18.00 - 19.00 Uhr, Feuerwache 

Queidersbach
Stelzenberg Jeden zweiten 

Dienstag
17:00 -18:00 Uhr, Feuerwache 
Stelzenberg

Aus unseren Schulen

Gemeinsam auf der Piste
Eine Klassenfahrt im Zeichen des Miteinanders und 

sportlicher Herausforderungen
Gemeinschaft, Bewegung, gegenseitige Rücksichtnahme, Natu-
rerlebnisse und das Meistern neuer Herausforderungen stehen 
beim Skischullandheim des Sickingen-Gymnasiums im Mittel-
punkt. Zugleich stärkt die Fahrt mit ihrem erlebnispädagogi-
schen Schwerpunkt die Schulgemeinschaft und leistet einen 
zentralen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung der Schü-
lerinnen und Schüler. Die Klassen 8a sowie der Leistungskurs 
Sport, für den diese Sportart im Rahmen des Lehrplans benotet 
vorgeschrieben ist, waren vom 13. bis 18. Januar im Salzburger 
Land unterwegs, während die Klassen 8b und 8c vom 18. bis 
einschließlich 23. Januar 2025 folgten. Begleitet wurden sie von 
fünf Lehrkräften sowie Studierenden der Universität Kaiserslau-
tern. Die Klassenfahrt des Sickingen-Gymnasiums dient zugleich 
als sportdidaktisches Lehrprojekt der Sportwissenschaft der 
RPTU Kaiserslautern, wodurch Lernprozesse auf mehreren Ebe-
nen – auf und abseits der Piste – stattfinden.

Exemplarisch für die beiden Wochen schildert Sophia Walher (8a) 
den Ablauf des gemeinsamen Wintererlebnisses:
„Am Sonntag, den 12. Januar 2025, stieg die Klasse 8a gemeinsam 
mit dem Sport-Leistungskurs und dem Lehrerteam (Herr Wätzold, 
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Wichtige Information  
der Deutschen Glasfaser

Information zum Stand 
des Glasfaserausbaus in der VG Landstuhl

Deutsche Glasfaser stellt beim Glasfaser-
ausbau hohe Ansprüche an die Planung 
sowie die qualitativ einwandfreie und 
zügige Ausführung der Baumaßnahmen. 

Unser Ziel ist es, unseren Kunden in allen Projekten so schnell wie 
möglich eine zukunftssichere Glasfaserinfrastruktur zur Verfügung 
stellen zu können. Die mit unserem Vertragspartner Terrado Networks 
GmbH vereinbarten Leistungen für den Glasfaserausbau wurden 
projektübergreifend nicht vollumfänglich erbracht. Unter anderem 
hat das Unternehmen vertraglich vereinbarte Fristen versäumt. 
Deutsche Glasfaser befindet sich derzeit in intensiven Gesprächen 
mit der Geschäftsführung des Generalunternehmers. Unser erklärtes 
Ziel ist es, den Ausbau zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. 
Im Falle einer erforderlichen Fertigstellung des Projektes durch einen 
unserer rund 80 alternativen Baupartner müssten die Projekte durch 
uns gekündigt, neu verhandelt und vergeben werden, was erfah-
rungsgemäß zu Verzögerungen führt. Parallel zu den andauernden 
Gesprächen haben wir in verschiedenen Kommunen spezielle Akti-
vierungsteams im Einsatz. Diese kümmern sich darum, dass trotz der 
pausierenden Bautätigkeit so viele Kunden wie möglich zügig Zugriff 
auf eine zukunftssichere Glasfaserinfrastruktur erhalten. Über den 
weiteren Angang bleiben wir im engen Austausch mit der Kommune 
und werden auch unsere Kunden anlassbezogen über den weiteren 
Prozess informieren.

Mitarbeiter für die 
Grünabfallsammelstelle gesucht!

Die Ortsgemeinde Bann sucht zum 1.3. einen Mitarbeiter / eine Mit-
arbeiterin für die Betreuung der Grünabfallsammelstelle. Interessen-
ten können sich be idem Ortsbürgermeister melden.

Hauptstuhl
Ortsbürgermeister Nader Samadi Tehrani
Sprechzeiten jeden Mittwoch von 16.00 - 18.00 Uhr
in der Multifunktionshalle Hauptstuhl 
Tel. 0172- 6972928

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Haupt- und Bauausschusses der Gemeinde 
Hauptstuhl wurden zu einer Sitzung eingeladen auf Mittwoch, den 
26.02.2025, 19:00 Uhr, im Bürgerhaus, Bahnhofstraße 15 a, 66851 
Hauptstuhl.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Hauptstuhl
2. Änderung der Satzung über die Hebesätze der Ortsgemeinde Hauptstuhl
3. Grundsatzbeschluss Abriss der Scheune
4. Annahme einer Spende
5. Bauvoranfrage_Wohnhausneubau mit Anbau an bestehende 

Garage_Bahnhofstraße
6. Bauantrag_Errichtung einer Zelthalle_Festplatz „Am Wald“, 

Hasellocher Tal
7. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen

7.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
7.2 Mitteilungen der Verwaltung

Nicht öffentlicher Teil
8. Ergänzung Pachtvertrag
9. Bauplatzvergabe Am Kirchhof
10. Vergabe Bauplatz Nr. 9
11. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
11.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
11.2 Mitteilungen der Verwaltung

Hauptstuhl, den 17.02.2025
gez. Samadi Tehrani

Ortsbürgermeister

Bann
Ortsbürgermeister Michael Klingel
Sprechstunde montags 19.00 - 20.00 Uhr
Terminvereinbarung unter
Tel. 06371/2475 (Gemeindehaus) o. 06371/5945123
E-Mail: info@bann.de
www.bann.de

Ruftaxi in Bann
Nur samstags und sonntags nach Landstuhl
Tel.: 0170/4752835
Bestellung 1 Stunde vor Fahrtbeginn
VRN Wabentarif

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Bann wurden zu 
einer Sitzung eingeladen auf Montag, den 24.02.2025, 19:00 Uhr, 
im Sitzungssaal des Gemeindehauses, Kirchenstraße 4, 66851 Bann.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Bann
2. Änderung der Satzung über die Hebesätze der Ortsgemeinde 

Bann
3. Auftragsvergabe - Neue Verkabelung der Straßenbeleuchtung
4. Sanierung Haus der Vereine-Vergabe der Planungsleistung zur 

Vorbereitung und Durchführung von europaweiten Ausschrei-
bungen zur Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen

5. Mängelbeseitigung nach der Baumprüfung
6. Einwohnerfragestunde
7. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
7.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
7.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
8. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
8.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
8.2 Mitteilungen der Verwaltung

Bann, den 13.02.2025
gez. Michael Klingel

Ortsbürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Bännjer 
Stroosefasching

Der Fußball - Förderver-
ein SV Bann veranstaltet 
am Faschings Samstag 
den 1.3.25 ab 13:11 den S 
troosefasching am Haus 
der Vereine in Bann.
Start: 14:11 mit DJ Live 
Musik + und närrischem 
Treiben, später noch ein 
Auftritt der Tanzmääd 
auf der Bühne.

Wir laden herzlich ein

Die Vorstandschaft Förderverein
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Die Masterstudierenden der PRTU Kaiserslautern haben in den ver-
gangenen Monaten städtebauliche Konzepte für unsere Ortsge-
meinde Hauptstuhl erarbeitet. Nach einer umfassenden Analyse, 
einer Ortsbegehung und einer Bürgerwerkstatt vor Ort möchten sie 
nun ihre spannenden Planungsansätze vorstellen.

Dienstag, 25. Februar, 17:30 Uhr
Großer Sitzungssaal (2. OG), Kreisverwaltung Kaiserslautern Lauter-
straße 8, 67665 Kaiserslautern
Ich freue mich auf eine rege Beteiligung und auf die Präsentation der 
Ergebnisse!

Ihr Ortsbürgermeister
Nader Samadi Tehrani

2. Hauptstuhler Stammtisch

Der 2. Hauptstuhler Stammtisch war ein voller Erfolg! Es fanden 
offene und gute Gespräche mit alten und neuen Bekannten statt. Der 
Austausch bleibt die Grundlage einer starken Gemeinschaft - denn 
nur wenn man die Sorgen und Nöte der Menschen kennt, kann man 
gezielt helfen.
Der 1. Beigeordnete, Herr Peter Gute, und ich haben Ihre Gesellschaft 
sehr genossen und freuen uns bereits auf das nächste Mal.
Der nächste Stammtisch findet am 13. März ab 19:00 Uhr erneut in 
unserer Wirtschaft „Zum Ochsen“ statt. Jeder ist herzlich willkommen 
- ich/ wir freuen uns auf Sie!

Ihr Ortsbürgermeister
Nader Samadi Tehrani

Kindsbach
Ortsbürgermeister Michael Müller
Sprechstunde mittwochs von 17.00 - 18.00 Uhr und 
nach Vereinbarung im Alten Pfarrheim, Kaiserstr. 77
Tel. Gemeindebüro: 06371/9188165 
www.kindsbach.de 

Schüler- und Seniorentisch der 
Gemeinde Kindsbach

Montag - Freitag in der Zeit von 11.45 - 14.00 Uhr im Alten Pfarr-
heim; Anmeldung von Montag bis Freitag unter: 0173/4056700

Sonstige amtliche Mitteilungen
Impfungen mit und ohne Tollwut, Zwingerhusten (nur mit Anmel-
dung), Merilym Borreliose (nur mit Anmeldung), Wurmkur
Samstag, 22.02.2025, 15 Uhr
Anmeldung bei Michael Heinz, Handy 0173/66 89 830
Hundeplatz GHV Hundeverein, 66851 Hauptstuhl

Herzlichen Glückwunsch  
zur Goldenen Hochzeit!

Sehr geehrtes Ehepaar Messer,
zu Ihrem außergewöhnlichen Ehejubiläum gratuliere ich Ihnen im 
Namen der Gemeinde und persönlich von Herzen. 50 Jahre gemein-
same Zeit sind ein wunderbares Zeugnis von Liebe, Vertrauen und 
Zusammenhalt.
Möge Ihr weiteres gemeinsames Leben ebenso von Glück, Gesund-
heit und schönen Momenten erfüllt sein. Genießen Sie diesen beson-
deren Tag im Kreise Ihrer Familie und Freunde.

Mit den besten Wünschen,
Ihr Ortsbürgermeister

Nader Samadi Tehrani

Einladung zur Abschlusspräsentation 
der städtebaulichen Konzeptionen für 

Hauptstuhl

www.wittich.de

Gut informiert durch Ihr 
Amts- oder Mitteilungsblatt!
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eine zukunftssichere Glasfaserinfrastruktur zur Verfügung stellen zu 
können.
Die mit unserem Vertragspartner Terrado Networks GmbH vereinbar-
ten Leistungen für den Glasfaserausbau wurden projektübergreifend 
nicht vollumfänglich erbracht. Unter anderem hat das Unternehmen 
vertraglich vereinbarte Fristen versäumt.
Deutsche Glasfaser befindet sich derzeit in intensiven Gesprächen 
mit der Geschäftsführung des Generalunternehmers. Unser erklärtes 
Ziel ist es, den Ausbau zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. 
Im Falle einer erforderlichen Fertigstellung des Projektes durch einen
unserer rund 80 alternativen Baupartner müssten die Projekte durch 
uns gekündigt, neu verhandelt und vergeben werden, was erfah-
rungsgemäß zu Verzögerungen führt.
Parallel zu den andauernden Gesprächen haben wir in verschiede-
nen Kommunen spezielle Aktivierungsteams im Einsatz. Diese küm-
mern sich darum, dass trotz der pausierenden Bautätigkeit so viele 
Kunden wie möglich zügig Zugriff auf eine zukunftssichere Glasfa-
serinfrastruktur erhalten. Über den weiteren Angang bleiben wir im 
engen Austausch mit der Kommune und werden auch unsere Kun-
den anlassbezogen über den weiteren Prozess informieren.

Wohnung zu vermieten
Die Ortsgemeinde Kindsbach vermietet zum 01.05.2025 eine 
Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses.
Die Wohnung besteht aus 2 Zimmern, Küche, Bad und Kellerraum 
mit einer Gesamtfläche von ca. 49 m². Die monatliche Kaltmiete 
beträgt 294,00 € zzgl. Nebenkostenvorauszahlung.
Bei Vertragsabschluss werden zwei Monatsmieten Kaution erho-
ben.
Verbrauchswerte:
Energiebedarfsausweis; 186,2 kWh (m²a); Gastherm, Baujahr 
1958, Energieeffiziensklasse F.
Alle Angaben ohne Anspruch auf juristische Gewähr und Voll-
ständigkeit.
Nähere Informationen erhalten Sie bei der Verbandsgemeinde-
verwaltung Landstuhl, Frau Jonderko, unter der Telefonnummer 
06371/83-458.
Es werden ausschließlich schriftliche Bewerbungen, bis zum 
15.03.2025, berücksichtigt. Diese sind an die Verbandsgemein-
deverwaltung Landstuhl, Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl oder 
per Mail an heike.jonderko@landstuhl.de zu richten.

Krickenbach
Ortsbürgermeister Uwe Vatter
Sprechstunden montags von 18:00 Uhr – 18:30 Uhr
Tel. 06307/993666
E-Mail: info@krickenbach.de
www.krickenbach.de

Sickingenstadt Landstuhl
Stadtbürgermeister Mattia De Fazio
Sprechstunde nach Vereinbarung
Tel. 06371 83111
E-Mail: Mattia.DeFazio@landstuhl.de
www.sickingenstadt-landstuhl.de

Museum der Sickingenstadt Landstuhl

Öffnungszeiten
Das Museum hat keine festen Öffnungszeiten. Ab April 
sind alle Interessenten eingeladen, an einer monatlich 

stattfindenden Museums- und Altstadtführung teilzunehmen. 
Diese wird grundsätzlich im Amtsblatt angekündigt.
Informationen zu den Führungen finden Sie unter www.heimat-
freunde.Landstuhl.
Für Gruppen, Kindergärten oder Schulen sind Führungen nach 
Absprache auch gesondert buchbar. Buchungen bitte direkt bei 
Herrn Zimmer: gerne per Mail an Frank.Zimmer@landstuhl.de 
oder telefonisch unter 0176-30654254.

Öffentliche Bekanntmachungen

Wichtiger Hinweis 
zur Bundestagswahl 2025

Die zugestellten Wahlbenachrichtigungen der Ortsgemeinde 
Kindsbach sind leider fehlerhaft.
Der Wahlraum wurde falsch auf die Wahlbenachrichtigung 
gedruckt.
Der richtige Wahlraum ist das Dorfgemeinschaftshaus „Altes 
Pfarrheim“, Kaiserstr. 77, 66862 Kindsbach.
Der Wahlbezirk sowie die Wählerverzeichnisnummer sind korrekt 
vermerkt. Wir bitten Sie, den Fehler zu entschuldigen.

Ihr Wahlamt
der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Kindsbach wurden 
zu einer Sitzung eingeladen auf Mittwoch, den 26.02.2025, 19:00 
Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus „Altes Pfarrheim“, Kaiserstraße 77, 
66862 Kindsbach.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Kindsbach
2. Änderung der Satzung über die Hebesätze der Ortsgemeinde 

Kindsbach
3. Mängelbeseitigung nach der Baumprüfung
4. Pendler-Radroute Kaiserslautern-Landstuhl – Kooperationsver-

einbarung (KV II)
5. Antrag vorzeitige Einebnung einer Grabstätte
6. Satzung Partnerschaftsbeirat
7. Bauvoranfrage_Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Dop-

pelgarage, Eisenbahnstraße
8. Bekanntgabe einer Eilentscheidung gem. § 48 GemO; Heizan-

lage gemeindeeigenes Wohnhaus
9. Antrag der CDU-Fraktion - Einrichtung eines „WhatsApp“ Kanals 

für unsere Ortsgemeinde
10. Einwohnerfragestunde
11. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen

11.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
11.2 Mitteilungen der Verwaltung

Nicht öffentlicher Teil
12. Ankauf eines weiteren Gehweggrundstücks in der Hörnchen-

straße
13. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen

13.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
13.2 Mitteilungen der Verwaltung

Kindsbach, den 17.02.2025
gez. Müller, Ortsbürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Erzählkaffee und Spielstube
Unter der Leitung von Gertrud Schumann findet jeweils donnerstags 
zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr der Erzählkaffee statt. Geimpfte, 
genesene oder getestete Senioren, die nicht alleine zu Hause sitzen 
wollen, sind herzlich ins Alte Pfarrheim eingeladen.

Wichtige Information der Deutschen 
Glasfaser

Information zum Stand 
des Glasfaserausbaus in 

der VG Landstuhl
Deutsche Glasfaser stellt beim 

Glasfaserausbau hohe Ansprüche an die Planung sowie die qualita-
tiv einwandfreie und zügige Ausführung der Baumaßnahmen. Unser 
Ziel ist es, unseren Kunden in allen Projekten so schnell wie möglich 
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im großen Sitzungssaal des Rathauses, Kaiserstraße 49, 66849 Land-
stuhl.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Wirtschaftsplan der Stadtwerke 2025
2 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
2.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
2.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
3 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
3.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
3.2 Mitteilungen der Verwaltung

Landstuhl, den 16.02.2025
Im Original gezeichnet

Mattia De Fazio
Stadtbürgermeister

Öffentliche Zustellung
Der nachfolgend genannte und im Auftrag der Sickingenstadt Land-
stuhl ergangene Bescheid der Verbandsgemeindeverwaltung Land-
stuhl

Gewerbesteuer vom 18.12.2024
Az.: 5/F963-20/Br

konnte nicht zugestellt werden.
Empfänger:
Herr Georgi Angelov
Waldstraße 16
66849 Landstuhl
Auch Vertreter oder zustellungsbevollmächtigte Personen sind nicht 
bekannt.
Gemäß § 1 Abs. 1 Landesverwaltungszustellungsgesetz (LVwZG) 
vom 02.03.2006 in Verbindung mit § 10 Verwaltungszustellungsge-
setz (VwZG) vom 12.08.2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
07.07.2021, wird der Gewerbesteuerbescheid hiermit öffentlich 
zugestellt.
Der Empfänger hat die Möglichkeit, den Bescheid bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl
Abteilung 5, Finanzen
Zimmer 207
Kaiserstr. 49
66849 Landstuhl
nach entsprechender Terminabsprache einzusehen und persönlich 
in Empfang zu nehmen.
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.
Durch die Zustellung werden Fristen (Dauer der Widerspruchsfrist) 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf der Verlust der diesbezüglichen 
Rechte droht.

Landstuhl, den 14.02.2025
Im Auftrag:
gez. Bräuer

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Stadtrates der Sickingenstadt Landstuhl wurden 
zu einer Sitzung eingeladen auf
Dienstag, den 25.02.2025, 18:00 Uhr,
im großen Sitzungssaal, Rathaus, Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Neugestaltung Martin-Butzer-Platz - Erweiterung Ausbau-

fläche
2 Förderprogramm „nachhaltige Stadt-Wachstum und nach-

haltige Entwicklung“, Jahresförderantrag 2025
3 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
3.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
3.2 Mitteilungen der Verwaltung

Landstuhl, den 17.02.2025
gez. De Fazio

Stadtbürgermeister

Burg Nanstein
Burgweg, 66849 Landstuhl

Öffnungszeiten:
Januar: geschlossen
Feb., März: 10 – 16 Uhr
April bis Sept.: 10 – 18 Uhr
Okt., Nov.: 10 – 16 Uhr
Dezember: geschlossen
Montags (außer feiertags): geschlossen
Preise:
Kinder (0 – einschl. 6 Jahre): frei
Kinder (7 – einschl. 17 Jahre): 2,00 €
Schüler (ab 18 J.), Studenten,
Auszubildende, FSJ/FÖJ*: 3,00 €
Ermäßigt
(Gruppe ab 10 Pers., Rentner*, Schwerbehinderte*): 5,00 €
Erwachsene: 6,00 €
*Nachweis erforderlich
Schulklassen können die Burg Nanstein nach Voranmeldung 
weiterhin kostenfrei besuchen.
Letzter Burgeintritt ist 30 Minuten vor Burgschließung.
Bei Schnee- und Eisglätte ist die Burg Nanstein geschlossen.
Bitte erkundigen Sie sich im Zweifelsfall unter der Telefonnum-
mer 0152-57964547 oder 06371-13460.
Gästeführungen können bei der Tourist-Information der Ver-
bandsgemeinde Landstuhl, Hauptstr. 3a (Bürgerhaus), 66849 
Landstuhl, Telefon: 06371 / 130 00 12, Telefax: 06371 / 130 03 59, 
E-Mail: tourismus@vglandstuhl.de, angefragt werden.

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Bauausschusses der Sickingenstadt Landstuhl 
wurden zu einer Sitzung eingeladen auf Dienstag, den 25.02.2025, 
17:00 Uhr, am Martin-Butzer-Platz, 66849 Landstuhl.
Anschließend im großen Sitzungssaal der Verbandsgemeindever-
waltung, Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Neugestaltung Martin-Butzer-Platz - Erweiterung Ausbaufläche
2 Bauanträge
2.1 Bauantrag – Nutzungsänderung - Hausmeisterwohnung in Büro-

räume - Bruchwiesenstraße
2.2 Bauantrag – Wiedernutzung eines ehemaligen ESBE-Marktes als 

Mini-Einkaufsmarkt – Breslauerstraße
2.3 Nachtrag zur Baugenehmigung – Brandschutzmaßnahme in 

einer Kindertagesstätte – Langwiedenerstraße
3 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
3.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
3.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nichtöffentlicher Teil
4 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
4.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
4.2 Mitteilungen der Verwaltung

Landstuhl, den 16.02.2025
gez. De Fazio

Stadtbürgermeister

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Werksausschusses der Sickingenstadt Landstuhl 
wurden zu einer Sitzung eingeladen auf
Dienstag, den 25.02.2025, 18:30 Uhr,
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Danach wurden die Kinder zum Thema „Verkehrserziehung“ hinge-
führt. Nach den ersten „Trockenübungen“ wie z. B. links und rechts 
schauen, Schilder erraten und Ampelzeichen deuten, ging es direkt 
zum „praktischen Teil“ über. Die Kinder bewegten sich gemeinsam 
mit den Erzieher*innen und den Polizistinnen im Landstuhler Ver-
kehrsraum. Es wurden Zebrastreifen überquert, riskante Fußgänger-
wege abgelaufen und gezeigt wie man sicher die Straße überquert.

Auf dem Parkplatz vor der Kita wartete noch das Highlight auf die 
Kinder, das Polizeiauto. Die Kinder durften sich in den Wagen setzen 
und sich das Cockpit ganz aus der Nähe anschauen. Zum Schluss 
wurde noch Blaulicht und Martinshorn für die Kinder angemacht, da 
mussten aber vorher die Ohren geschützt werden wie man sieht. Die 
Kinder bekamen noch Ausmalbilder zur Verabschiedung überreicht 
und ein dickes Lob für Ihre tolle Mitarbeit! Ein tolles Erlebnis für die 
Kinder und ein großes Dankeschön an Frau Flaig und Frau Lorentz.

Seniorentreffen am 3. März 2025
Wir feiern Rosenmontag mit Live-Musik.
Herzliche Einladung an alle Senioren.
Ev. Gemeindehaus, Vordere-Fröhnstr. 5, Landstuhl
Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team vom Sennorentreffen

Frau Kraft informiert über die 
Umgestaltung der Kaiserstraße und 

sowie den geplanten Tante Enso Markt 
auf der Atzel

Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Ansprechpartnerin der Sickingen-
stadt Landstuhl für Stadtumbau, Umgestaltung Kaiserstraße, Frau 
Manuela Kraft, steht Ihnen für Ihre Fragen, Anregungen und konst-
ruktive Gespräche - neuerdings auch betreffenden den auf der Atzel 
geplanten Tante Enso Markt - an folgenden Tagen auf dem Wochen-
markt vor der Stadthalle zur Verfügung:
- Freitag, 21.02.2025 von 09:00-11:00 Uhr
- Freitag, 07.03.2025 von 09:00 - 11:00 Uhr
Frau Kraft beantwortet nach Möglichkeit alle Fragen direkt zum 
Umbau der Kaiserstraße sowie zum Tante Enso Markt auf der Atzel 
vor Ort bzw. gibt Ihre Anliegen an die entsprechenden Stellen im 
Rathaus weiter.
Die Sickingenstadt Landstuhl möchte Ihnen liebe Bürgerinnen und 
Bürger und vor allem auch Ihnen, den Gewerbetreibenden in der 
Stadt, kurze Dienstwege und die möglichst rasche Erledigung Ihrer 
Anliegen rund um die Baustellenphasen und aktuellen Bauab-
schnitte in der Kaiserstraße sowie interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern eine zentrale Anlaufstelle zu Fragen rund um Tante Enso bie-
ten. Sie erreichen Frau Manuela Kraft auch wie folgt:
Tel: 0173-3947248
E-Mail: Manuela.Kraft@vglandstuhl.de

Ihr
Mattia De Fazio

Stadtbürgermeister der Sickingenstadt Landstuh

Sonstige amtliche Mitteilungen

Stadtbücherei geschlossen:
Von Freitag, 14. Februar 2025 bis Freitag, 28. Februar 2025 ist die 
Stadtbücherei geschlossen.
Wir öffnen wieder am Samstag, 01. März 2025.

Stadtbücherei 
der Sickingenstadt Landstuhl

Bücher, Tonies, Tiptois und vieles mehr... Tel.: 06371 14652
Internet: www.stadtbuecherei-landstuhl.de
E-Mail: stadtbuecherei@landstuhl.de

Mediensuche online
Leserkonto

Onleihe Rheinland-Pfalz

Filme kostenlos streamen

Musik-Streaming-Downloads

Öffnungszeiten:
Dienstag 14.00 bis 17.00 Uhr, Donnerstag, 14.00 bis 17.00 Uhr, 
Freitag 10.00 bis 13.00 Uhr und Samstag 9.00 bis 12.00 Uhr

Kunst-Samstage in der Stadtbücherei 
Landstuhl 2025

Die Künstlerin Angelika Schmalbach bietet zweimal 
im Monat in der Malwerkstatt Kurse für Kinder und 
Jugendliche im Bürgerhaus Landstuhl an. Die The-
men sind frei, Hilfe bei der Motivfindung, Gestaltung 
und Einblicke in die Kunstwerke bekannter Maler 
werden gegeben.

Neue Termine bis zu den Sommerferien:
Samstag, 11.01.2025 von 10.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 01.02.2025 von 10.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 08.03.2025 von 10.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 15.03.2025 von 10.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 05.04.2025 von 10.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 12.04.2025 von 10.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 10.05.2025 von 10.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 17.05.2025 von 10.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 28.06.2025 von 10.00 - 12.00 Uhr
Samstag, 05.07.2025 von 10.00 - 12.00 Uhr
(Die Termine sind alle einzeln buchbar)
Mitzubringen sind:
Leinwände oder Leinwand ab 30x40cm, Malkittel, Mäppchen, Block 
DIN A 3, Pappteller oder Palette, evtl. Schwämmchen und weiches 
Tuch.
Kursgebühr pro Termin: 10€
Alle interessierten Kinder und Jugendliche können sich gerne unter 
der Telefonnummer 06371 / 1300 880 oder 06371 / 14652 sowie 
per E-Mail stadtbuecherei@landstuhl.de anmelden. Gerne könne 
Sie sich auch bei der Kursleiterin direkt unter a-schmalbach@t-
online.de anmelden.

Die Verkehrspolizei zu Besuch 
 in der Kita Wichtelburg

Am Donnerstag, den 06.02.2025 bekamen die Vorschulhasen der 
Wichtelburg Besuch von Frau Flaig und Frau Lorentz der Jugend-
verkehrsschule in Kaiserslautern. In der Turnhalle der Kita fand die 
Begrüßung der beiden Polizistinnen mit „Bubi“, dem kleinen Bär in 
Uniform, statt. Zuerst durften die Kinder die Ausrüstung der Polizis-
tinnen bestaunen und sogar die echten Handschellen anlegen.
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Die Uhr läuft für den Mini-Supermarkt 
„Tante Enso“

Jetzt Anteile zeichnen!
Am Dienstag fand in der Pauluskirche Landstuhl-Atzel die Ein-
wohnerversammlung mit Informationen zu dem geplanten 
„Tante Enso-Markt“ unter großer Anteilnahme der Bevölkerung 
statt.
Nun kann der Wunsch der Bürgerinnen und Bürger auf der Atzel 
Wirklichkeit werden: Es sind 600 Personen innerhalb von 4 Wochen 
notwendig, die einen Genossenschaftsanteil in Höhe von einmalig 
100 € erwerben und bei der myEnso Teilhaber eGeinzahlen. Dieser 
Anteil bleibt dem Einzahlenden selbstverständlich erhalten und wird 
im Bedarfsfall wieder zurückgezahlt. Zudem erhält der Anteilseigner 
eine Einkaufsrendite von 5 % auf die 100 € und 2 - 4 % Guthaben bei 
jedem Einkauf. Die Einwohner der Atzel werden auch noch persön-
lich per Brief eingeladen.
Wer nach der Versammlung noch Informationen braucht, kann sich 
an einen der Paten wenden. Dies sind (oben, von links): Stadtbei-
geordneter Gerhard Malinowski, Stadtbürgermeister Mattia De 
Fazio, Christopher Bretscher und 1. Stadtbeigeordneter Boris 
Bohr. Untere Reihe, von links: Andrea Müller, Sekretariat Stadt-
bürgermeister, Beatrix Rückert Dr. Kurt Zeller, Jutta Zeller, Oliver 
Quartier, Erich Neu und Altbürgermeister Klaus Grumer. Nicht 
auf dem Foto: Dr. Klaus Klug und Manuela Kraft.

Infosprechstunden mit Paten finden auf der Atzel an folgenden 
Donnerstagen im Gemeinderaum der Pauluskirche auf der Atzel 
statt: 20. und 27. Februar sowie am 06. und 13. März 2025, jeweils 
von 16 -18 Uhr. Im Bürgersaal auf der Melkerei, Eingang Kinderta-
gesstätte Pickolino, sind am 20. Februar und am 13. März Bürger-

Aktueller Bautenstand: Fortschritte und 
Herausforderungen beim Umbau der 

Kaiserstraße
Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,
hiermit möchten wir Sie über den Bautenstand zur Maßnahme 
„Umbau der Kaiserstraße“ in der Sickingenstadt Landstuhl mit Stand 
vom 12.02.2025 informieren.
Die neue Wasserversorgungsleitung im ersten Bauabschnitt der Kai-
serstraße ist verlegt, Armaturen wie Schieberkreuze, Hydranten etc. 
sind eingebaut, der Graben ist verfüllt.
Die Druck- und Wasserproben waren abzuwarten und sind bestan-
den.
Die Fa. Hosgören ist derzeit mit der Einbindung der Wasserleitung in 
der Philipp-Fauth-Straße, der Eisenbahnstraße und der Saarbrücker 
Straße befasst.
Sobald alle Hausanschlüsse im Bauabschnitt an der neuen Leitung 
angeschlossen sind, wird das alte Teilstück außer Betrieb genommen.
Vor den Arbeiten an den neuen längsverlaufenden Versorgungslei-
tungen Glasfaser, Vodafone, Strom und Beleuchtung sowie Fußgän-
gerampeln werden die Abwasserhausanschlüsse an die Gebäude 
saniert bzw. ausgetauscht, neue Anschlussleitungen an den Regen-
wasserkanal hergestellt und die Wasserhausanschlüsse von der alten 
auf die neuen Wasserversorgungsleitung umgehängt.
So lange bleibt auch der Gehweg auf der nordöstlichen Seite der Kai-
serstraße nutzbar, lediglich die Querschläge für die Anschlussleitun-
gen werden hergestellt.
Mittlerweile haben sich folgenden bauzeitverlängernde Faktoren 
ergeben, die im Vorfeld zur Maßnahme weder bekannt waren noch 
dem Baufortschritt der Maßnahme anzulasten sind:
• Für die Stromversorgung von Elektro-Ladesäulen am Bahnhof 

muss eine zusätzliche 20 KV-Stromleitung von der Eisenbahn-
straße durch die Kaiserstraße in die Wiesenstraße verlegt werden.

• Für die Telekommunikation ist eine Leerrohrtrasse mit 4 Kabel-
schächten in der Kaiserstraße ab der Philipp-Fauth-Straße bis 
Ausbauende zu verlegen und es müssen an bestehenden Leitun-
gen Abzweige getauscht werden.

• Darüber hinaus müssen alle Misch- und Schmutzwasserhausan-
schlüsse saniert bzw. in offener Bauweise erneuert werden.

• Die entsprechenden Versorger wurden im Vorfeld der Maßnahme 
angefragt, haben Ihre Erfordernisse aber erst mit Ausführung der 
Maßnahme vorgetragen bzw. wurden Erfordernisse erst im Rah-
men der Bauausführung ersichtlich.

Des Weiteren verlangsamt sich der Baufortschritt derzeit witterungs-
bedingt.
Die Fortschreibung des Bauzeitenplans ist in Arbeit.
Die Fotos stammen von der Baustellenbegehung am 12.02.2025.
P.S.: Wir möchten alle Anlieger im aktuellen Bauabschnitt bitten ihre 
Mülleimer und Müllcontainer, die von der Baufirma zum Sammel-
platz der Müllabfuhr gebracht und wieder zurückgestellt werden 
müssen, mit ihrer Hausnummer zu markieren, so dass eine eindeu-
tige Zuordnung der Behälter erfolgen kann. Im Voraus vielen Dank.

Ihr
Mattia De Fazio

Stadtbürgermeister
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konnte nicht zugestellt werden.
Empfänger:
Herr Krasimir Marinov
Hauptstraße 9
66851 Linden
Auch Vertreter oder zustellungsbevollmächtigte Personen sind nicht 
bekannt.
Gemäß § 1 Abs. 1 Landesverwaltungszustellungsgesetz (LVwZG) 
vom 02.03.2006 in Verbindung mit § 10 Verwaltungszustellungsge-
setz (VwZG) vom 12.08.2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
07.07.2021, wird der Gewerbesteuerbescheid hiermit öffentlich 
zugestellt.
Der Empfänger hat die Möglichkeit, den Bescheid bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl
Abteilung 5, Finanzen
Zimmer 207
Kaiserstr. 49
66849 Landstuhl
nach entsprechender Terminabsprache einzusehen und persönlich 
in Empfang zu nehmen.
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.
Durch die Zustellung werden Fristen (Dauer der Widerspruchsfrist) 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf der Verlust der diesbezüglichen 
Rechte droht.

Landstuhl, den 14.02.2025
Im Auftrag:
gez. Bräuer

Öffentliche Zustellung
Der nachfolgend genannte und im Auftrag der Ortsgemeinde Linden 
ergangene Bescheid der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl
Gewerbesteuer vom 27.01.2025
Az.: 5/F963-20/Br
konnte nicht zugestellt werden.
Empfänger:
Herr Boyko Iliev
Hauptstraße 9
66851 Linden
Auch Vertreter oder zustellungsbevollmächtigte Personen sind nicht 
bekannt.
Gemäß § 1 Abs. 1 Landesverwaltungszustellungsgesetz (LVwZG) 
vom 02.03.2006 in Verbindung mit § 10 Verwaltungszustellungsge-
setz (VwZG) vom 12.08.2005, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
07.07.2021, wird der Gewerbesteuerbescheid hiermit öffentlich 
zugestellt.
Der Empfänger hat die Möglichkeit, den Bescheid bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl
Abteilung 5, Finanzen
Zimmer 207
Kaiserstr. 49
66849 Landstuhl
nach entsprechender Terminabsprache einzusehen und persönlich 
in Empfang zu nehmen.
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-
chung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind.
Durch die Zustellung werden Fristen (Dauer der Widerspruchsfrist) 
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf der Verlust der diesbezüglichen 
Rechte droht.

Landstuhl, den 14.02.2025
Im Auftrag:
gez. Bräuer

Sonstige amtliche Mitteilungen

Grillhütte Linden
Wer ab sofort die Grillhütte mieten möchte, wendet sich bitte an:
objektbelegung@landstuhl.de, Telefonisch: 06371-83/132 (Herr 
Letizia)

sprechstunden zum Thema „Einkaufsmarkt im Stadtteil Atzel“, jeweils 
von 17. bis 18 Uhr. Die Kümmerin für die Kaiserstraße, Frau Kraft ist 
am Freitag, 21. Februar und 07. März auf dem Wochenmarkt vor der 
Stadthalle präsent und hält hier auch Infos zum Tante-Enso-Markt 
bereit. (bor.)

Stadthalle Landstuhl

 
Öffnungszeiten des 
Ticket-Servicebüro: 
 
Donnerstag:  15.00  18.00 Uhr 
Freitag: 10.00  13.00 Uhr 

www.stadthalle-landstuhl.de 
KULTUR- UND KONGRESSZENTRUM DER 
SICKINGENSTADT LANDSTUHL 
 
Kaiserstraße 39 
66849 Landstuhl 
Eingang Geschäftsstelle  
Von-Richthofen-Straße  
Tel. Nr. 06371 / 9234  0 
FAX: 06371 / 9234  40 
Email: info@stadthalle-landstuhl.de 

Linden
Ortsbürgermeister Max Richtscheid
Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung
Tel. 0151/42507611

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung  
der Ortsgemeinde Linden

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung für das 
Jahr 2025 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen
2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
Den Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 mit dem Haus-
haltsplan und seinen Anlagen habe ich am 18. Februar 2025 dem 
Gemeinderat zugeleitet.
1. Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 liegt mit 
dem Haushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen 
Öffnungszeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl, 
Kaiserstraße 49, Zimmer 206, bis zur Beschlussfassung über die 
Haushaltssatzung durch den Gemeinderat zurEinsichtnahme aus. 
Außerdem stehen die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 mit dem 
Haushaltsplan und seinen Anlagen im Internet unter www.landstuhl.
de zur Einsichtnahme bereit.
2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Linden 
haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekannt-
machung bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Kaiserstraße 49, 
66849 Landstuhl, Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung für 
das Jahr 2025 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen, einzu-
reichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeinde-
verwaltung oder an den Ortsbürgermeister, Kaiserstraße 49, 66849 
Landstuhl, oder elektronisch an Buergerhaushalt@landstuhl.de 
einzureichen. Der Gemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss 
über die Haushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegan-
genen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Linden, 19. Februar 2025
gez. Richtscheid

Ortsbürgermeister

Öffentliche Zustellung
Der nachfolgend genannte und im Auftrag der Ortsgemeinde Linden 
ergangene Bescheid der Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl
Gewerbesteuer vom 17.01.2025
Az.: 5/F963-20/Br
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Sonstige amtliche Mitteilungen

Wichtige Information  
der Deutschen Glasfaser

Information zum Stand des Glasfaserausbaus in der 
VG Landstuhl

Deutsche Glasfaser stellt beim Glasfaseraus-
bau hohe Ansprüche an die Planung sowie 
die qualitativ einwandfreie und zügige Aus-
führung der Baumaßnahmen. Unser Ziel ist 

es, unseren Kunden in allen Projekten so schnell wie möglich eine 
zukunftssichere Glasfaserinfrastruktur zur Verfügung stellen zu kön-
nen.
Die mit unserem Vertragspartner Terrado Networks GmbH vereinbar-
ten Leistungen für den Glasfaserausbau wurden projektübergreifend 
nicht vollumfänglich erbracht. Unter anderem hat das Unternehmen 
vertraglich vereinbarte Fristen versäumt.
Deutsche Glasfaser befindet sich derzeit in intensiven Gesprächen 
mit der Geschäftsführung des Generalunternehmers. Unser erklärtes 
Ziel ist es, den Ausbau zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. 
Im Falle einer erforderlichen Fertigstellung des Projektes durch einen 
unserer rund 80 alternativen Baupartner müssten die Projekte durch 
uns gekündigt, neu verhandelt und vergeben werden, was erfah-
rungsgemäß zu Verzögerungen führt.
Parallel zu den andauernden Gesprächen haben wir in verschiede-
nen Kommunen spezielle Aktivierungsteams im Einsatz. Diese küm-
mern sich darum, dass trotz der pausierenden Bautätigkeit so viele 
Kunden wie möglich zügig Zugriff auf eine zukunftssichere Glasfa-
serinfrastruktur erhalten. Über den weiteren Angang bleiben wir im 
engen Austausch mit der Kommune und werden auch unsere Kun-
den anlassbezogen über den weiteren Prozess informieren.

Oberarnbach
Ortsbürgermeister Reiner Klein
Sprechstunde nach Vereinbarung 
Tel. 0173/3276772
E-Mail: klein-reiner@gmx.net

Öffnungszeiten Jugendtreff und 
Seniorennachmittag

Der Jugendtreff ist jeden Dienstag von 16:00 – 18:00 Uhr geöff-
net.
Der Seniorennachmittag findet jeden 1. Dienstag im Monat von 
15:00 – 18:00 Uhr statt.

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Oberarnbach wur-
den zu einer Sitzung eingeladen auf Dienstag, den 25.02.2025, 
19:00 Uhr, in der Arnbachhalle, Hauptstraße 23, 66851 Oberarnbach.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Oberarnbach
2. Änderung der Satzung über die Hebesätze der Ortsgemeinde 

Oberarnbach
3. Berichtspflicht über den Stand des Haushaltsvollzugs nach § 21 

GemHVO
4. Baumaßnahme der US Streitkräfte_Bau einer Abstellfläche Bann 

A
5. Einwohnerfragestunde
6. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen

6.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
6.2 Mitteilungen der Verwaltung

Nicht öffentlicher Teil
7. Vertragsverlängerung Windrad wiwi WKA Oberarnbach eGbR
8. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen

Veranstaltungskalender 2025
16.02.2025 Kinderfasching in der Mehrzweckhalle 14:11 Uhr
02.03.2025 Faschingsumzug 14:11 Uhr
16.03.2025 Heringsessen nach der Messe, ev. Kirche 10:30 Uhr
30.03.2025 Seniorenfeier KuFa 11:30 Uhr
06.04.2025 Familiengottesdienst mit anschließendem Fasten-

essen
18.04.2025 Preisbauertunier Fußballverein
01.05.2025 Hähnchenfest Fußballverein
25.05.2025 Radelspaß im Sickinger Land
22.06.2025 Haxenfest mit 60 Jahre Feuerwehr Jubiläum und 40 

Jahre Jugendfeuerwehr Jubiläum
19.07.2025 FCK-Fanclub Sommerfest
02.08.2025 Vino Lindo
26.09.2025 Schlachtfest FFW Linden
27.09. - 30.09. Linnemer Kerb
31.10.2025 Halloweenparty der Landfrauen am Bolzplatz
08.11.2025 Premiere Theatergruppe Linden 19:30 Uhr
15.11. - 19:30 Uhr + 16.11. - 18:00 Uhr, Theateraufführung
22.11. - 19:30 Uhr + 23.11. - 18:00 Uhr, Theateraufführung
29.11.2025 - 19:30 Uhr Theateraufführung
06.12.2025 Weihnachtsmarkt
13+14.12.2025 Weihnachtsbaumverkauf Bäämchersholveroi

Mittelbrunn
Ortsbürgermeister Dr. Altherr
Sprechstunde nach Terminvereinbarung
Tel. 06371/912914 oder 0173/3477127
walter.altherr@t-online.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Mittelbrunn wur-
den zu einer Sitzung eingeladen auf Mittwoch, den 26.02.2025, 
19:30 Uhr, im Gemeindezentrum, Kirchenstraße 17, 66851 Mittel-
brunn.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Mittelbrunn
2 Änderung der Satzung über die Hebesätze der Ortsgemeinde 

Mittelbrunn
3 Berichtspflicht über den Stand des Haushaltsvollzugs nach § 21 

GemHVO zum 31.12.2024
4 Bauvoranfrage_Errichtung eines Ein- / Zweifamilienhauses_ 

Obernheimerstraße
5 Annahme einer Spende
6 Einwohnerfragestunde
7 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
7.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
7.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
8 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
8.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
8.2 Mitteilungen der Verwaltung

Mittelbrunn, den 17.02.2025
gez. Dr. Walter Altherr

Ortsbürgermeister

www.wittich.de

Gut informiert durch Ihr 
Amts- oder Mitteilungsblatt!
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in die Räumlichkeiten der ehemaligen Gaststätte Felsenkopf in Quei-
dersbach ein.
Sollte der Vorsitzende verhindert sein, so bitte ich die Einladung an 
einen Vertreter weiterzuleiten.
Tagesordnung:
TOP 1: Rückblick Antoniusmarkt 2024
TOP 2: 1050 Jahrfeier 2026 -Bildung eines Festausschusses-
Für Ihre Teilnahme bedanke ich mich im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen
gez.

Harald Vierling
Ortsbürgermeister

Wichtige Information der Deutschen 
Glasfaser

Information zum Stand des Glasfaserausbaus in der 
VG Landstuhl

Deutsche Glasfaser stellt beim Glasfa-
serausbau hohe Ansprüche an die Pla-
nung sowie die qualitativ einwandfreie 
und zügige Ausführung der Baumaß-
nahmen. Unser Ziel ist es, unseren Kun-

den in allen Projekten so schnell wie möglich eine zukunftssichere 
Glasfaserinfrastruktur zur Verfügung stellen zu können.
Die mit unserem Vertragspartner Terrado Networks GmbH vereinbar-
ten Leistungen für den Glasfaserausbau wurden projektübergreifend 
nicht vollumfänglich erbracht. Unter anderem hat das Unternehmen 
vertraglich vereinbarte Fristen versäumt.
Deutsche Glasfaser befindet sich derzeit in intensiven Gesprächen 
mit der Geschäftsführung des Generalunternehmers. Unser erklärtes 
Ziel ist es, den Ausbau zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. 
Im Falle einer erforderlichen Fertigstellung des Projektes durch einen 
unserer rund 80 alternativen Baupartner müssten die Projekte durch 
uns gekündigt, neu verhandelt und vergeben werden, was erfah-
rungsgemäß zu Verzögerungen führt.
Parallel zu den andauernden Gesprächen haben wir in verschiede-
nen Kommunen spezielle Aktivierungsteams im Einsatz. Diese küm-
mern sich darum, dass trotz der pausierenden Bautätigkeit so viele 
Kunden wie möglich zügig Zugriff auf eine zukunftssichere Glasfa-
serinfrastruktur erhalten. Über den weiteren Angang bleiben wir im 
engen Austausch mit der Kommune und werden auch unsere Kun-
den anlassbezogen über den weiteren Prozess informieren.

Bekanntmachung aus der Sitzung 
des Gemeinderates Queidersbach am 

10.02.2025
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Queidersbach hat in seiner Sit-
zung am 10.02.2025 folgende Beschlüsse gefasst:
- Der Kita-Ausschuss wird neu gewählt.
- Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wird beschlossen.
- Der Gemeinderat beschließt die Beibehaltung der Hebesätze.
- Das Einvernehmen zu einem Bauantrag für den Neubau eines 

Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße wird nicht erteilt.
- Das Vorkaufsrecht an einem Grundstück in der Barbarossastraße 

wird nicht ausgeübt.

8.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
8.2 Mitteilungen der Verwaltung

Oberarnbach, den 16.02.2025
gez. Klein, Ortsbürgermeister

Queidersbach
Ortsbürgermeister Harald Vierling
Sprechstunde nach Vereinbarung, 
Tel. 0173/6695501
www.queidersbach.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Kita-Ausschusses wurden zu einer Sitzung ein-
geladen auf Donnerstag, den 20.02.2025, 19:00 Uhr, im Rathaus, 
Schulstraße 2, 66851 Queidersbach.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Grundsatzentscheidung: Wer soll im Zusammenhang mit unse-

rem Vereinbarungsvorschlag die Bauherrschaft beim KiTa-
Umbau übernehmen?

2. Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
2.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
2.2 Mitteilungen der Verwaltung

Queidersbach, den 12.02.2025
gez. Vierling

Ortsbürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

R 

MONTAG, 24.02.2025 

Backfisch  mit Mischgemüse  & Reis  
Fruchtjoghurt  

Dienstag, 25.02.2025 
Bratwurst  mit Rotkohl  & Kartoffelstampf ;  
Karamell-Milchpudding  

 

Mittwoch, 26.02.2025 
Penne mit Gemüse-Frischkäsesoße ;  
Obst  

 

Donnerstag, 27.02.2025 
Kartoffelsuppe mit Rindswurst ; 
& gefülltem Berliner  
 

Freitag, 28.02.2025 
Käsespätzle mit Röstzwiebeln  & Beilagensalat ;  
Obst  

 

 

  

 

 

 

MITTAGSTISCH AUF RÄDERN 

Einladung zur Vereinsringsitzung
Hiermit lade ich alle Vorsitzenden der Queidersbacher Vereine zu 
einer Sitzung des Vereinsringes am

Mittwoch, 26. Februar 2025 um 19.00 Uhr

Bitte beachten Sie bei  
Texteinreichungen

Hervorhebungen wie unterstreichen, 
kursiv oder Großbuchstaben können bei 

Texten nicht übernommen werden.
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Nächstes Treffen für alle spielbegeisterten Erwachsenen ist am Frei-
tag, 21.02.25 um 19 Uhr. (Schulstraße 3)
Wer zuhause Spiele hat, die nicht gebraucht werden, wir nehmen 
gerne Spielespenden entgegen.
Nähere Infos im Amtsblatt, unserer Facebookgruppe Queidersbacher 
Spieletreff und jetzt neu, auch bei Instagram.

Schopp
Ortsbürgermeister Dr. Klaus Nahlenz 
Sprechstunde nach Terminvereinbarung 
Tel.: 0171 3394663, Mail: klaus-nahlenz@nahlenz.de 
www.gemeinde-schopp.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 67655 Kaiserslautern, 

10.02.2025
DLR Westpfalz Fischerstraße 12
Abteilung Landentwicklung und Ländli-
che Bodenordnung

Telefon: 0631-36740

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren 
Geiselberg

Telefax: 0631-3674255

Az.: 21130-HA8.1. Internet: www.dlr.rlp.de

Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren 
Geiselberg

Vorläufige Anordnung gemäß § 36 Flurbereinigungsgesetz
I. Anordnung

1. Den Eigentümern und Nutzungsberechtigten der Grundstücke, 
die von dem vorzeitigen Ausbau der nachfolgend genannten 
gemeinschaftlichen Anlagen betroffen sind, wird zum Zweck 
des Ausbaues dieser Anlagen ab dem 24.02.2025 Besitz und 
Nutzung an den betroffenen Flächen entzogen.

2. Es handelt sich um folgende in dem gemäß § 41 Abs. 3(4) FlurbG 
am 09.05.2019 Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflege-
rischem Begleitplan enthaltenen Wege, Gewässer, Bodenlager-
flächen und landespflegerische Anlagen:
• Landespflegerische Anlage Nr. 700 – 706, 708, 710 - 712
Der genaue Verlauf der Wege und Gewässer, die landespfle-
gerischen Anlagen und Bodenlagerflächen, für deren Ausbau 
die infrage kommenden Grundstücke ganz oder teilweise in 
Anspruch genommen werden, sind in der Karte, die ein wesent-
licher Bestandteil dieser Anordnung ist, in rot dargestellt.

3. Die Teilnehmergemeinschaft Geiselberg wird zum gleichen 
Zeitpunkt in den Besitz dieser Flächen eingewiesen.

4. Folgende Flurstücke sind von dieser vorläufigen Anordnung 
betroffen: Gemarkung Geiselberg: 187, 188, 189, 206/6, 323, 
323/2, 324/2, 324/3, 340/3, 340/4, 340/5, 567, 910/1, 957, 960, 
961, 962, 963/3, 963/5, 1340, 1342, 1344, 1346, 1347, 1348, 1349, 
1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1354/2, 1355, 1824, 1825, 1826, 
1827

85. Geburtstag
Am Sonntag, den 16.02.2025 feierte Frau Monika Strasser ihren 85. 
Geburtstag. Ihre Familie, Freunde und Nachbarn gratulierten ihr ganz 
herzlich. Unsere erste Beigeordnete Waltraud Gries überbrachte im 
Namen der Ortsgemeinde Queidersbach die besten Wünsche und 
ein kleines Präsent.

Queidersbacher Spieletreff
Immer wenn du denkst es wird nicht mehr ... kommt von irgendwo 
ein Bus daher ... so oder so ähnlich erging es uns am letzten Freitag. 
Nachdem etliche aufgrund der Grippewelle abgesagt hatten dach-
ten wir erst, dass wird überschaubar. Umso erstaunter waren wir, 
gleich 10 neue Gesichter zu begrüßen.
Tatsächlich war ein Paar dabei, das 70 km Anfahrtsweg hatte. Auch 
aus Kaiserslautern, Kusel, Landstuhl, Bruchmülbach und Kindsbach 
waren wieder sehr viele dabei. Nicht zu vergessen natürlich unsere 
Queidersbacher!
Kurz und gut, wir haben den absoluten Besucherrekord seit dem 
ersten Treff geknackt und bis in die frühen Morgenstunden gespielt. 
Gerade das freie und ungezwungene wird bei vielen sehr geschätzt 
und wir bekamen sehr viele gute Worte.
Vor allem aber, weil die alte Grundschule wieder mit Leben gefüllt ist 
und wieder ein Treffpunkt für alle geschaffen werden konnte.
Ein ganz dickes Dankeschön geht an Michael Müller von den Alltags-
Helden, er hat einen großen Schrank mit Hygieneartikel und anderen 
Dingen aufgestellt, woraus wir uns bedienen dürfen.
Danke auch an alle, die mit anpacken und so dafür sorgen, dass der 
Spieletreff ein fester Bestandteil unseres Gemeindelebens für alle 
Altersklassen geworden ist.

(Auf den Bildern sind nur alle, die wollten)
Fortsetzung auf Seite 35



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 20 Ausgabe 8/2025 - Mittwoch, 19. Februar 2025

Bürger von Queidersbach & Ratsmitglieder als fleißiges Team
In Queidersbach gehören Arbeiten wie Sträucher, Bäume und Grünanlagen 
zu pflegen, zu einer nie endenden Aufgabe. Wie kann man kostengünstig und 
effektiv arbeiten? Die erste Beigeordnete, Frau Waltraud Gries, hatte eine sehr 
gute Idee: Ratsmitglieder und Bürger packen gemeinsam an. Sie übernahm die 
Organisation. Viele Helfer kamen mit Motorsägen, Scheren, Besen und guten 
Handschuhen und rückten dem Heckengestrüpp zu Leibe. Nach 1,5 Stunden 
hatten sie es geschafft. Das Gelände hinter und neben den Vereinshallen sieht 
jetzt wieder gepflegt und sauber aus. Hier soll nun gepflastert werden, damit 
Abstellflächen entstehen können.
Wir danken von Herzen allen Helfern: Siri Wolf, Oliver Burkhard, Steven Stork, 
Simone Stork, Jonas Lutz, der 1. Beigeordneten Waltaud Gries, Bürgermeister 
Harald Vierling, sowie dem Beigeordneten Wolfgang Schmitt, dem Gemein-
demitarbeiter Peter Sturm, der den Gemeinde Traktor mit Anhänger fuhr und 
den Gemeinderatsmitgliedern der MfQ, Stefan Bold und Anita Vierling, die die 
Truppe mit heißem Kaffee und Brötchen verwöhnte.
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Die sachgerechte Verwendung der für das Haushaltsjahr bereit-
gestellten öffentlichen Mittel setzt einen planmäßigen und 
fristgerechten Ausbau der Maßnahmen voraus.
Die Ermessensentscheidung, wann ein vorübergehender Nach-
teil als Härtefall zu entschädigen ist, ist nach Anhörung des 
Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft wie unter II. getroffen 
worden. Bei der Entscheidung über Einzelanträge stellt das 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum auf die betrieblichen 
Verhältnisse der Betroffenen unter Abwägung mit den Interes-
sen der Teilnehmergemeinschaft ab.
Die materiellen Gründe für den Erlass dieser Anordnung liegen 
vor.
Die sofortige Vollziehung dieser Anordnung liegt im überwie-
genden Interesse der Beteiligten des Verfahrens, da der vor-
zeitige Ausbau der gemeinschaftlichen Anlagen der besseren 
und schnelleren Erreichung der neuen Grundstücke dient und 
somit eine erhebliche Erleichterung in der Bewirtschaftung zur 
Folge hat.
Die sofortige Vollziehung liegt aber auch im öffentlichen Inte-
resse, da der Allgemeinheit im Hinblick auf die Verbesserung 
der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe 
und wegen der in die Bodenordnung investierten erheblichen 
öffentlichen Mittel daran gelegen ist, die Ziele des Verfahrens 
möglichst bald herbeizuführen.
Die Voraussetzungen des § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der VWGO sind 
damit gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Anordnung kann innerhalb eines Monats, beginnend 
mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung, Widerspruch 
erhoben werden.
Der Widerspruch kann
1. schriftlich oder zur Niederschrift beim Dienstleistungszentrum 

Ländlicher Raum DLR Westpfalz, Fischerstraße 12, 67655 Kai-
serslautern oder

2. zur Niederschrift beim Dienstleistungszentrum Ländlicher 
Raum DLR Westpfalz, Neumühle 8, 67728 Münchweiler/A

3. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion (ADD), Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier oder

4. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur1 an die 
virtuelle Poststelle (VPS) Rheinland-Pfalz, deren Nutzung auf der 
Grundlage der Nutzungsbedingungen der VPS erfolgt, die auf 
der Internetseite https://mdi.rlp.de/service/kontakt/virtuelle-
poststelle/ zum Download bereitstehen oder

5. durch Übermittlung einer von dem Erklärenden signierten 
Erklärung an die Behörde aus einem besonderen elektronischen 
Anwaltspostfach (besonderes Behördenpostfach – beBPo) nach 
den §§ 31a und 31b der Bundesrechtsanwaltsverordnung

erhoben werden.
Fußnote:
1vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktio-
nen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG
(ABl. EU Nr. L 257 S. 73). Hierbei sind besondere technische Rah-
menbedingungen zu beachten, die im Internet auf der Seite für das 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum unter https://www.dlr.
rlp.de/DLR-RLP/SERVICE/Elektronische-Kommunikation und für die 
ADD unter https://add.rlp.de/de/service/elektronische-kommunika-
tion/ ausgeführt sind.

Hinweis:
unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter
www.landentwicklung.rlp.de/Landentwicklung/Service/Daten-
schutz.

Im Auftrag
Im Original gezeichnet

Bernd Fricke

Vergabe der Jagd im gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk der Jagdgenossenschaft 

Schopp
Die Jagdgenossenschaft Schopp sucht zum 01.04.2025 für den 
gemeinschaftlichen Jagdbezirk Schopp im Rahmen der Eigenbewirt-
schaftung einen Jagdausübungsberechtigten als angestellten Jäger.
Vertragliche Grundlage ist der Muster-Jagddienstvertrag des 
Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz.

Fortsetzung  von Seite 33
II. Entschädigung

Eine Entschädigung zum Ausgleich für vorübergehende Nachteile 
kann nur in Härtefällen auf Antrag gewährt werden.
Soweit die Teilnehmergemeinschaft über Flächen aus dem Verzicht 
auf Landabfindung nach § 52 FlurbG verfügt, können in besonderen 
Härtefällen auf Antrag Ersatzflächen zur Verfügung gestellt werden.

III. Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieses Verwaltungsaktes nach § 80 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 der VWGO, wird angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbe-
helfe gegen ihn keine aufschiebende Wirkung haben.

IV. Hinweise
1. Die Grenzen der beanspruchten Rebflächen - obere und untere 

Begrenzung der Wege -, seitliche Begrenzungen der Gewässer 
- sowie der Flächen für Bodenzwischenlager, Bodenanschüttun-
gen und Baustelleneinrichtungen sind mit weißer Farbe (Markie-
rungsbändern) an den Pfählen kenntlich gemacht.

2. Die von der vorläufigen Anordnung betroffenen Bewirtschafter 
werden darauf hingewiesen, dass sie für beantragte Prämien im 
Rahmen der Agrarförderung in dem jeweiligen Wirtschaftsjahr 
ihre Flächennachweise um die jeweiligen Flurstücke entspre-
chend korrigieren und unverzüglich der zuständigen Bewilli-
gungsbehörde mitteilen (siehe § 3 Abs. 1 Subventionsgesetz).

3. Die Karte sowie ein Abdruck dieser Anordnung liegen ab sofort 
bei der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben während 
der allgemeinen Dienstzeit sowie zusätzlich bei dem Vorsitzen-
den des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft, Herr Klaus 
Jettkant, Lindenstraße 40, 67715 Geiselberg und beim Dienst-
leistungszentrum Ländlicher Raum Westpfalz zur Einsichtnahme 
für die Beteiligten aus.

Die vorläufige Anordnung und die zugehörige Karte können eben-
falls im Internet unter https://www.landentwicklung.rlp.de/Landent-
wicklung/Verfahren/Alle/V21130 eingesehen werden.

Begründung
1. Sachverhalt:

Das Flurbereinigungsverfahren wurde durch Beschluss des 
Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum Westpfalz vom 
28.06.2010 angeordnet und durch den Änderungsbeschluss 
27.03.2018 geringfügig geändert worden. Die Anordnung ist 
für sofort vollziehbar erklärt worden.
Der im Benehmen mit dem Vorstand der Teilnehmergemein-
schaft aufgestellte und mit den Trägern öffentlicher Belange 
sowie der landwirtschaftlichen Berufsvertretung erörterte 
Wege- und Gewässerplan mit landschaftspflegerischem 
Begleitplan wurde am 09.05.2019 durch die Obere Flurbereini-
gungsbehörde genehmigt und ist seit dem 11.06.2019 unan-
fechtbar.
Der Vorstand wurde am 11.03.2024 zu den vorgesehenen Rege-
lungen und den Entschädigungsfragen gehört.

2. Gründe
2.1 Formelle Gründe

Der Verwaltungsakt wird vom Dienstleistungszentrum Ländli-
cher Raum Westpfalz als zuständige Behörde erlassen.
Rechtsgrundlage für den Erlass der Vorläufigen Anordnung ist 
§ 36 des FlurbG.
Die Anhörung des Vorstandes ist erfolgt.
Die formellen Gründe für den Erlass dieser Anordnung liegen 
vor.

2.2 Materielle Gründe
Zur Erreichung der Ziele der Vereinfachten Flurbereinigung 
und zur Vorbereitung der Ausführung des Flurbereinigungspla-
nes ist es notwendig, die gemeinschaftlichen Anlagen (Wege, 
Gewässer und landespflegerische Anlagen) teilweise vorweg 
auszubauen bzw. herzustellen. Mit dem Ausbau soll insbe-
sondere erreicht werden, dass unmittelbar nach der Besitzein-
weisung die neuen Grundstücke ohne Inanspruchnahme der 
Grundstücke anderer Beteiligter erreicht werden und die Wir-
kungen der Anlagen sich frühzeitig entfalten können.
Die Vermarkung und Vermessung der endgültigen Grenzen 
der gemeinschaftlichen und der öffentlichen Anlagen ist bei 
den vorliegenden topografischen Verhältnissen wirtschaftlich 
nur möglich, wenn die Anlagen vorweg ausgebaut sind. Diese 
bilden den Rahmen der für die Landabfindung der Teilnehmer 
verbleibenden Blockflächen. Die planerischen Vorgaben für 
einen zeitgerechten Verfahrensfortgang unterstreichen die 
Dringlichkeit der Ausbaumaßnahmen.
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Sonstige amtliche Mitteilungen

Bekanntmachung
Im Bereich „Alte Winn“ stand 
folgender Altkleidercontainer 
ohne Bezeichnung und Eigentü-
mernachweis. Auf Grund dessen 
wurde dieser Ende letzten Jah-
res entfernt und wird auf dem 
Bauhof gelagert. Sollte sich der 
berechtigte Eigentümer bis zum 
28.02.2025 nicht melden, wird 
der Altkleidercontainer verwertet. 
Kontaktdaten: Verbandsgemeinde 
Landstuhl, Stefanie Ziehmer, Tel.: 
06371-83-243 oder stefanie.zieh-
mer@landstuhl.de.

Wichtige Information der Deutschen 
Glasfaser

Information zum Stand des 
Glasfaserausbaus in der VG Landstuhl

Deutsche Glasfaser stellt beim Glasfaserausbau hohe Ansprüche an 
die Planung sowie die qualitativ einwandfreie und zügige Ausfüh-
rung der Baumaßnahmen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden in allen 
Projekten so schnell wie möglich eine zukunftssichere Glasfaserinfra-
struktur zur Verfügung stellen zu können.
Die mit unserem Vertragspartner Terrado Networks GmbH vereinbar-
ten Leistungen für den Glasfaserausbau wurden projektübergreifend 
nicht vollumfänglich erbracht. Unter anderem hat das Unternehmen 
vertraglich vereinbarte Fristen versäumt.
Deutsche Glasfaser befindet sich derzeit in intensiven Gesprächen 
mit der Geschäftsführung des Generalunternehmers. Unser erklärtes 
Ziel ist es, den Ausbau zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. 
Im Falle einer erforderlichen Fertigstellung des Projektes durch einen 
unserer rund 80 alternativen Baupartner müssten die Projekte durch 
uns gekündigt, neu verhandelt und vergeben werden, was erfah-
rungsgemäß zu Verzögerungen führt.
Parallel zu den andauernden Gesprächen haben wir in verschiede-
nen Kommunen spezielle Aktivierungsteams im Einsatz. Diese küm-
mern sich darum, dass trotz der pausierenden Bautätigkeit so viele 
Kunden wie möglich zügig Zugriff auf eine zukunftssichere Glasfa-
serinfrastruktur erhalten. Über den weiteren Angang bleiben wir im 
engen Austausch mit der Kommune und werden auch unsere Kun-
den anlassbezogen über den weiteren Prozess informieren.

Gefahrenstelle Grünabfallsammelplatz
Durch den anhaltenden Regen ist der Boden überall aufgeweicht. 
Vor wenigen Tagen hat sich ein Müllauto am Grünabfallsammelplatz 
festgefahren. Aus diesem Grund wurden einige Flächen um den 
Grünplatz gekennzeichnet und abgespannt. Ich bitte Sie ausdrück-
lich, den befestigten Weg mit Ihrem Fahrzeug nicht zu verlassen. Für 
Schäden die dadurch entstehen, dass Sie den eingezeichneten Weg 
verlassen, haftet die Gemeinde nicht.
Außerdem appelliere ich an Sie, Ihren Grünschnitt in der Winterpe-
riode nur dann dort abzulagern, wenn der Boden gefroren ist. Ein 
Abladen auf den Zufahrtswegen ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlun-
gen bedeuten eine Ordnungswidrigkeit und werden zur Anzeige 
gebracht.
Unabhängig davon, noch einmal der Appell an Sie, zur eigenen 
Sicherheit die vorgezeichneten Wege sowie die Zu- und Ausfahrt des 
Grünsammelplatzes zu benutzen. Sollte aus Witterungsgründen dies 
nicht möglich sein, bitte ich Sie, Ihr Schnittgut auch nicht abzulagern.

gez.
Dr. Klaus Nahlenz

Ortsbürgermeister

Der Jagdbezirk mit ca. 850 ha bejagbare Fläche wird in drei Jagdbe-
reiche aufgeteilt. Für jeden Jagdbereich werden abhängig von der 
Größe im Einvernehmen zwischen Jagdvorstand und angestelltem 
Jäger Jagderlaubnisscheine vergeben, die Erlös daraus erhält die 
Jagdgenossenschaft.
Ziel ist die kleinflächige Verjüngung aller Haupt- und Nebenbaumar-
ten ohne Schutzmaßnahmen. Mit 30 % Anteil nimmt die Eiche hier 
eine besondere Stellung ein.
Des Weiteren wird eine Reduzierung der Schwarzwildbestände im 
Bereich der landwirtschaftlichen Flächen auf eine, für die Bewirt-
schaftung verträgliches Minimum angestrebt. Eine Reduzierung der 
Verbissschäden auf Waldflächen ist zwingend notwendig.
Zu den definierten Haupt- und Nebenbaumarten gehören:
Hauptbaumarten: Buche, Eiche, Kiefer, Douglasie, Fichte, Lärche
Nebenbaumarten: Tanne, Hainbuche, Berg-Ahorn, Vogelbeere, Saal-
weide, Aspe, Linde, Birke.
Vorkommende Hauptwildarten sind Rehwild, Rotwild und Schwarz-
wild. Der gemeinschaftliche Jagdbezirk Schopp ist Teil der Rotwild-
hegegemeinschaft Pfälzerwald Nord.
Neben einem Nachweis der Jagdpachtfähigkeit und Angaben zu 
Qualifikationen/jagdlichen Erfahrungen um die Ziele der Jagdgenos-
senschaft zu erreichen sind Name, Hauptwohnsitz, Alter anzugeben. 
Des Weiteren ist ein Bejagungskonzept, welches mindestens folgen-
den Themen behandelt Teil der Bewerbung:

- Organisation von Drückjagden (Anzahl Drückjagden pro Jahr, 
Anzahl Schützen und jagdlich brauchbare Hunde pro 100 ha)

- Ansätze zur Herleitung von Abschusszahlen
- Kirrung, sowie Einsatz von Nachtsicht- und Wärmebildtechnik in 

Hinsicht auf das Schwarzwild-vorkommen.
- Bejagungsintervalle
- Jagdeinrichtungen (Anzahl pro 100 ha, Kanzeln und Drückjagd-

böcke)
Das Konzept sollte zudem die verschiedenen Gegebenheiten (Wald/
Feld) der einzelnen Bereiche berücksichtigen.

Aufgaben des angestellten Jägers sind unteranderem (Liste nicht 
vollständig):
- Erfüllung der jährlichen festgesetzten Abschusszahlen
- wenn notwendig die Durchführung von 2 Drückjagden im Jahr
- Verantwortlich für die Umsetzung des Jagdkonzeptes
- jährliche Kontrolle und Dokumentation der Jagdeinrichtungen
- Verantwortung für die Einhaltung der VSG 4.4 der Sozialversiche-

rung der Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau
- Behandlung des Fallwildes entsprechend der gesetzlichen Rege-

lungen
- Streckenliste führen
- Erforderliche Meldung bei der unteren Jagdbehörde (Kreisver-

waltung Kaiserslautern) machen
- Ortstermine im Wildschadenverfahren wahrnehmen
- Recht und Pflichten in der Rotwildhegegemeinschaft wahrneh-

men
- Vermarktung des Wildbrets
- Planung, Organisation, Unterhaltung und Bau von Jagdeinrich-

tungen
- Koordination und Einweisung der Begehungsscheininhaber
- Kontrolle der Arbeitsstunden der Begeher
- Zusammenarbeit und Anwesenheit bei der alle 2 Jahre stattfin-

denden Auditbegehung der Forstbehörde
Als Vergütung erhält der angestellte Jäger:
- die Möglichkeit der kostenlosen Jagdausübung inklusive der 

Trophäen des von ihm erlegten Wildes und des Wildbrets
Die Jagdgenossenschaft behält sich die Vergabe vor und ist nicht zur 
Vergabeerteilung verpflichtet.
Besichtigungen sind nach Absprache mit dem Jagdvorsteher Dr. 
Klaus Nahlenz, nach Terminabsprache unter 0171-3394663.
Bewerbungen sind bis zum 14.03.2025 schriftlich an den Jagdvor-
steher Herrn Dr. Nahlenz zu richten.

gez.
Dr. Nahlenz

(Jagdvorsteher)
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2. Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Ortsgemeinde 

Stelzenberg
Die Ortsgemeinde Stelzenberg hat auf Grund der §§ 24 und 25 der 
Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit gülti-
gen Fassung folgende Änderung beschlossen:
Die Hauptsatzung wird wie folgt geändert:

I.
§ 2

Ausschüsse
(1) Der Gemeinderat bildet folgende Ausschüsse:
Haupt-, Finanz- und Bauausschuss 8 Mitglieder
Jugend-, Kultur-, Sport- und Fremdenverkehrsausschuss 4 Mitglieder
Rechnungsprüfungsausschuss 3 Mitglieder

II.
Die Änderung der Hauptsatzung tritt am 25.02.2025 in Kraft.

Stelzenberg, den 21.01.2025
Fritz Geib

Ortsbürgermeister
Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung oder aufgrund dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von 
Anfang gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 

Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemein-
deverwaltung Landstuhl, Kaiserstr. 49, 66849 Landstuhl unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen 
soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.
Hinweis gemäß § 27a VwVfG
Die o. a. öffentliche bzw. ortsübliche Bekanntmachung ist im Internet 
auf unserer Homepage unter der Adresse www.landstuhl.de abrufbar.

Landstuhl, den 17.02.2025
gez. Dr. Peter Degenhardt

Bürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Wichtige Information der Deutschen 
Glasfaser

Information zum Stand des Glasfaserausbaus in der 
VG Landstuhl

Deutsche Glasfaser stellt beim Glasfaserausbau 
hohe Ansprüche an die Planung sowie die qualita-
tiv einwandfreie und zügige Ausführung der Bau-

maßnahmen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden in allen Projekten 
so schnell wie möglich eine zukunftssichere Glasfaserinfrastruktur 
zur Verfügung stellen zu können. Die mit unserem Vertragspartner 
Terrado Networks GmbH vereinbarten Leistungen für den Glasfaser-
ausbau wurden projektübergreifend nicht vollumfänglich erbracht. 
Unter anderem hat das Unternehmen vertraglich vereinbarte Fris-
ten versäumt. Deutsche Glasfaser befindet sich derzeit in intensiven 
Gesprächen mit der Geschäftsführung des Generalunternehmers. 
Unser erklärtes Ziel ist es, den Ausbau zu einem erfolgreichen 
Abschluss zu bringen. Im Falle einer erforderlichen Fertigstellung des 
Projektes durch einen unserer rund 80 alternativen Baupartner müss-
ten die Projekte durch uns gekündigt, neu verhandelt und vergeben 
werden, was erfahrungsgemäß zu Verzögerungen führt. Parallel zu 
den andauernden Gesprächen haben wir in verschiedenen Kom-
munen spezielle Aktivierungsteams im Einsatz. Diese kümmern sich 
darum, dass trotz der pausierenden Bautätigkeit so viele Kunden wie 
möglich zügig Zugriff auf eine zukunftssichere Glasfaserinfrastruktur 
erhalten. Über den weiteren Angang bleiben wir im engen Austausch 
mit der Kommune und werden auch unsere Kunden anlassbezogen 
über den weiteren Prozess informieren.

Stelzenberg
Ortsbürgermeister Fritz Geib
Sprechstunden der Ortsgemeinde (Bürgermeister 
oder Beigeordnete)
Ab sofort jeweils Donnerstag von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr
oder nach tel. Vereinbarung: 0171-4425677
www.stelzenberg.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung  
der Ortsgemeinde Stelzenberg

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung für das 
Jahr 2025 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen
2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
Den Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 mit dem Haus-
haltsplan und seinen Anlagen habe ich am 11. Februar 2025 dem 
Gemeinderat zugeleitet.

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 liegt mit 
dem Haushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemei-
nen Öffnungszeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung Land-
stuhl, Kaiserstraße 49, Zimmer 206, bis zur Beschlussfassung 
über die Haushaltssatzung durch den Gemeinderat zur Einsicht-
nahme aus. Außerdem stehen die Haushaltssatzung für das Jahr 
2025 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen im Internet 
unter www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Stelzen-
berg haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser 
Bekanntmachung bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Kai-
serstraße 49, 66849 Landstuhl, Vorschläge zum Entwurf der 
Haushaltssatzung für das Jahr 2025 mit dem Haushaltsplan und 
seinen Anlagen, einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich 
an die Verbandsgemeindeverwaltung oder an den Ortsbürger-
meister, Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl, oder elektronisch an 
Buergerhaushalt@landstuhl.de einzureichen. Der Gemeinde-
rat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Haushaltssat-
zung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge 
in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Stelzenberg, 18. Februar 2025
gez. Geib

Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Haupt-, Finanz- und Bauausschusses wurden zu 
einer Sitzung eingeladen auf
Montag, den 24.02.2025, 19:00 Uhr,
im Bürgerhaus (MGT), Kaiserslauterer Straße 3, 67705 Stelzenberg.

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Stelzenberg
2 Änderung der Satzung über die Hebesätze der Ortsge-

meinde Stelzenberg
3 Neubau Kita Stelzenberg - Trockenbauarbeiten - Auftrags-

vergabe
4 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
4.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
4.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
5 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
5.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
5.2 Mitteilungen der Verwaltung

Stelzenberg, den 16.02.2025
gez. Geib

Ortsbürgermeister
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1. Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 liegt mit 
dem Haushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemei-
nen Öffnungszeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung Land-
stuhl, Kaiserstraße 49, Zimmer 206, bis zur Beschlussfassung über 
die Haushaltssatzung durch den Gemeinderat zurEinsichtnahme 
aus. Außerdem stehen die Haushaltssatzung für das Jahr 2025 
mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen im Internet unter 
www.landstuhl.de zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Tripp-
stadt haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab die-
ser Bekanntmachung bei der Verbandsgemeindeverwaltung, 
Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl, Vorschläge zum Entwurf der 
Haushaltssatzung für das Jahr 2025 mit dem Haushaltsplan und 
seinen Anlagen, einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich 
an die Verbandsgemeindeverwaltung oder an den Ortsbürger-
meister, Kaiserstraße 49, 66849 Landstuhl, oder elektronisch an 
Buergerhaushalt@landstuhl.de einzureichen. Der Gemeinde-
rat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Haushaltssat-
zung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge 
in öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Trippstadt, 19. Februar 2025
gez. Mannweiler

Ortsbürgermeister

Bekanntmachung
Die Mitglieder des Haupt-, Finanz- und Tourismusausschusses wur-
den zu einer Sitzung eingeladen auf Dienstag, den 25.02.2025, 
19:00 Uhr, im Rathaus am Schlosspark, Steiggasse 12, 67705 Tripp-
stadt.
Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1 Haushaltsplan 2025 der Ortsgemeinde Trippstadt
2 Änderung der Satzung über die Hebesätze der Ortsgemeinde 

Trippstadt
3 Nutzungsvereinbarung mit ZWERK „Schmiede Huber“
4 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
4.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
4.2 Mitteilungen der Verwaltung
Nicht öffentlicher Teil
5 Verschiedenes - Anfragen und Mitteilungen
5.1 Anfragen gem. § 19 der Geschäftsordnung (vorsorglich)
5.2 Mitteilungen der Verwaltung

Trippstadt, den 16.02.2025
gez. Mannweiler

Ortsbürgermeister

Sonstige amtliche Mitteilungen

Neues aus der Kita
Kita Trippstadt erhält neue Softbausteine

Dank der großzügigen Spende des Fördervereins der Kita Trippstadt 
und der VR Bank Kaiserslautern konnten wir kürzlich neue Softbau-
steine anschaffen, die das Bewegungsangebot im Turnraum erwei-
tern.

Stromausfall Stelzenberg
Am Friedhof in Stelzenberg in der Trippstadter Straße wird zur Zeit 
die alte Trafo-Station der Pfalzwerke zurückgebaut.

Bei den Abriss-Arbeiten der alten Station wurde von der beauftrag-
ten Firma versehentlich die KV-Leitung gekappt und Stelzenberg war 
ohne Strom. Die sofort alarmierten Mitarbeiter der Pfalzwerke waren 
zügig vorort und versuchten fieberhaft bis spät in die Nacht die 
Stromversorgung wieder herzustellen. Mit Einsatz eines Notstromag-
gregats konnte der nördliche Teil der Gemeinde relativ zügig wieder 
ans Netz gehen. Für den südlichen Teil, insbesondere im Umkreis der 
Schadstelle Trippstadter Strasse, In den Birken und Ringstrasse dau-
erten die Stromschwankungen bis Freitag an. Am Samstag wurden 
erneut Stromschwankungen in der Trippstadter Strasse gemeldet. 
Die Kollegen der Pfalzwerke rückten erneut an und es kam zu einem 
erneuten Stromausfall. Die Mitarbeiter der Pfalzwerke schafften es 
dann aber letztendlich, dass Stelzenberg nach einer guten halben 
Stunde wieder komplett am Netz war. Bedauerlicherweise konnten 
durch den Stromausfall einige Stelzenberger die 1. Halbzeit des FCK-
Spiels nur auf dem noch funktionierenden Handy verfolgen.

Fritz Geib, Ortsbürgermeister

Trippstadt
Ortsbürgermeister Reinhold Mannweiler
Sprechstunde am 1. Und 3. Montag im Monat 
von 17.00-18.00 Uhr im Rathaus
Tel. 06306/1370
www.trippstadt.de

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung der Ortsgemeinde 
Trippstadt

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Haushaltssatzung für das 
Jahr 2025 mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen
2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen
Den Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 mit dem Haus-
haltsplan und seinen Anlagen habe ich am 14. Februar 2025 dem 
Gemeinderat zugeleitet.
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Nachrichten 
anderer Behörden und Stellen

Steuereinnahmen des Finanzamts Kusel-
Landstuhl in 2024 deutlich gestiegen

Insgesamt rund 863 Millionen Euro eingenommen
Das Finanzamt Kusel-Landstuhl hat im Jahr 2024 rund 863 Millionen 
Euro an Steuern eingenommen. Damit sind die Einnahmen im Ver-
gleich zum Vorjahr (2023 rund 599 Millionen Euro) wieder deutlich 
gestiegen.
Die Erbschaft- und Schenkungsteuer ist dabei die größte Einnahme-
quelle. Grund hierfür ist, dass durch das Finanzamt Kusel-Landstuhl 
die Erbschaft- und Schenkungsteuer für ganz Rheinland-Pfalz festge-
setzt und erhoben wird.
Insgesamt belief sich das Steueraufkommen 2024 in Rheinland-Pfalz 
auf rund 32,9 Milliarden Euro.
Steuergeld verteilt sich auf Bund, Länder und Kommunen
Das von den Finanzämtern eingenommene Steuergeld finanziert 
unter anderem Schulen, Gesundheit, Öffentliche Sicherheit und Ord-
nung, Umwelt sowie Sport. Die Einnahmen verteilen sich auf Bund, 
Land und Kommunen.
Der Anteil des Landes Rheinland-Pfalz beträgt 17,8 Milliarden Euro.

Ralf Hersina zum Schiedsmann in der 
Verbandsgemeinde Landstuhl ernannt

Quelle: Verbandsgemeinde Landstuhl  Das Bild zeigt v.l.n.r.: Direktor 
des Amtsgerichts Jan Hornberger, ehem. Schiedsmann Mathias Gillen, 
Schiedsmann Ralf Hersina, Schiedsmann Helmut Celim, Bürgermeister 
Dr. Peter Degenhardt

Die Verabschiedung und die Ernennung von Schiedspersonen war 
Anlass für eine kleine Feierstunde in den Räumen der Verbandsge-
meindeverwaltung Landstuhl. Am Montag, 10.02.2025, wurde Ralf 
Hersina aus Landstuhl auf Vorschlag des Verbandsgemeinderates 
durch Amtsgerichtsdirektor Jan Hornberger zum neuen Schieds-
mann für den Schiedsamtsbezirk Landstuhl 1 ernannt. Direktor des 
Amtsgerichts Hornberger und Bürgermeister Dr. Peter Degenhardt 
dankten Herrn Hersina für seine Bereitschaft zur Übernahme des 
Ehrenamtes und wünschten ihm für seine neue Aufgabe eine glück-
liche Hand und viel Erfolg.
Der bisherige Schiedsmann Mathias Gillen wurde vom Direktor des 
Amtsgerichts mit einer Dankesurkunde der Landesregierung und 
einem Präsent aus dem Amt verabschiedet. Direktor Hornberger 
würdigte die in den zurückliegenden Jahren von Mathias Gillen als 
Schiedsperson engagiert geleistete Arbeit: „Sie haben Ihr Ehrenamt 
mit großem Engagement, Sachverstand sowie mit viel Fingerspitzen-
gefühl für die Belange Ihrer Mitmenschen ausgeübt. Hierfür danke 
ich Ihnen sehr herzlich.“ Verbandsbürgermeister Dr. Degenhardt 
schoss sich dem Dank an Herrn Gillen an.
Hintergrund: Eine Schiedsfrau oder einen Schiedsmann gibt es in 
jeder Verbandsgemeinde, jeder verbandsfreien Gemeinde, jeder 
kreisangehörigen und jeder kreisfreien Stadt. 

Die Freude über die neuen Spielgeräte war groß und die Kinder der 
Kita möchten sich recht herzlich bei den Spendern bedanken.
Der Förderverein ermöglicht uns immer wieder durch großzügige 
Spenden tolle Projekte und Veranstaltungen. Dank des Engage-
ments des Fördervereines konnten im letzten Jahr wieder zahlreiche 
Highlights realisiert werden, darunter zum Beispiel die Weihnachts-
geschenke für die Gruppen, einen Ausflug und sogar eine Theater-
vorstellung mit der Schnecke Meme.
Die wertvolle Arbeit des Fördervereins trägt maßgeblich dazu bei, 
das Angebot der Kita zu bereichern. Ein herzliches Dankeschön an 
alle Mitglieder des Fördervereins für Ihr Engagement.

Die Kita Trippstadt

Bekanntmachung aus der Sitzung 
des Gemeinderats der Ortsgemeinde 

Trippstadt am 11.02.2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Trippstadt hat in seiner Sitzung 
am 11. Februar 2025 unter anderem folgende Beschlüsse ge-
fasst:
• Der Gemeinderat hat den Sachstandsbericht, die Ergebnisse 

sowie das weitere Vorgehen zur Neuaufstellung des Flächennut-
zungsplanes mit integriertem Landschaftsplan sowie den Stand-
ortuntersuchungen Windenergie und Freiflächen-Photovoltaik 
der VG Landstuhl zur Kenntnis genommen.

• Die Berichtspflicht über den Stand des Haushaltsvollzugs wurde 
zur Kenntnis genommen..

• Der Gemeinderat hat drei Spenden angenommen.
• Der Antrag der WIT – 30er Zone wurde vom Gemeinderat an den 

Ausschuss für Bauangelegenheiten, Planung und Umwelt ver-
wiesen.

Neues aus der Gemeindebücherei 
Trippstadt

Erfolgreicher Spieleabend am 07.02.2025
Am 7. Februar haben einige neue Spielbegeisterte den Weg in den 
Ratssaal des neuen Rathauses gefunden. 21 Personen probierten 
viele altbekannte und neue Spiele aus und haben dabei viel erzählt 
und gelacht! Für jeden war etwas dabei - vom Kartenspiel „Frustra-
tion Rommé“ und „6 nimmt“ bis zum Expertenspiel „Age of Innova-
tion“, bei dem 7 Spielsüchtige bis weit nach Mitternacht um den Sieg 
gekämpft haben.
Der nächste Termin ist Freitag, 7. März ab 18:30 Uhr. Wir freuen uns 
auf weitere Mitspieler. Bringt gern eure Lieblingsspiele mit!
Folgt uns auf Facebook „Spieleabend Trippstadt“ und Instagram 
„spieleabend-trippstadt“.
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Ihr braucht Geld für Aktionen, Projekte, Freizeitaktivitäten?

Euch fehlen Materialien für die Gruppenarbeit?

Ihr möchtet Mitglieder in eurer Gruppe unterstützen, damit

sie auf die Ferienfreizeit mitkommen können?

Ihr wollt Jugendlichen in Entwicklungsländern helfen?

Und... und... und...

WWW.JUGENDSAMMELWOCHE.DE
SCHIRMHERRSCHAFT: MINISTERPRÄSIDENT ALEXANDER SCHWEITZER

... dann macht mit bei der Jugendsammelwoche des
Landesjugendringes Rheinland-Pfalz

Anmeldung erforderlich unter
www.jugendsammelwoche.de

WWW.JUGENDSAMMELWOCHE.DE
SCHIRMHERRSCHAFT: MINISTERPRÄSIDENT ALEXANDER SCHWEITZER

WAS IST DIE JUGENDSAMMELWOCHE?
Junge Menschen werden aktiv, um Geld für
Jugendarbeit zu sammeln - für eigene
Aktivitäten und für Projekte anderer  Kinder und
Jugendlicher!
Jugendarbeit wird überall in Rheinland-Pfalz
durch  Ehrenamtliche getragen und organisiert.
Dieses große Engagement braucht
Unterstützung, auch finanziell. Daher machen
viele Jugendgruppen mit und sammeln an den
verschiedensten Orten, zu den
unterschiedlichsten Gelegenheiten - eurer
Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

WER DARF MITMACHEN?
An der Sammlung dürfen sich alle
Jugendgruppen in Rheinland-Pfalz beteiligen,
egal ob euer Verband Mitglied im
Landesjugendring ist oder nicht.

WIE WIRD DAS GESAMMELTE GELD
VERWENDET?
Die eine Hälfte des Geldes bleibt bei der
sammelnden Jugendgruppe. Damit kann alles
finanziert werden, was für die Gruppenarbeit
wichtig ist: ob Gruppenräume renoviert oder neu
ausgestattet, ob Material, Spiele oder ein neuer
Computer angeschafft werden sollen oder auch
der nächste Gruppenausflug finanziert werden
muss.
Die andere Hälfte des Geldes überweist ihr an
den Landesjugendring. Hiermit werden Projekte
der Mitgliedsverbände und des
Landesjugendringes unterstützt. Auch euer
eigener Jugendverband freut sich darüber, wenn
ihr sammelt, denn ein Teil des Geldes geht an
die Landesstelle eures Verbandes, sofern dieser
Mitglied im Landesjugendring ist.
Die Jugendsammelwoche fördert außerdem
Projekte, die auch über die Grenzen von
Rheinland-Pfalz hinausgehen, so werden z.B.
jedes Jahr Projekte für Kinder und Jugendliche
in Entwicklungsländern unterstützt.
Durch viele - auch kleine - Sammelbeträge kam
im Jahr 2024 die stolze Summe von 175.000
Euro zusammen. Das ist Geld mit dem viel
bewegt werden kann.

WIE KÖNNT IHR EUCH ZUR SAMMLUNG
ANMELDEN?
Auf der Homepage der Jugendsammelwoche
unter www.jugendsammelwoche.de findet ihr
einen Anmeldelink.
Wenn ihr euch angemeldet habt, schicken wir
euch zwei Wochen vor Sammlungsbeginn die
Sammelunterlagen per Post zu.

WO LOHNT ES SICH ZU SAMMELN?
Außer bei Privatpersonen lohnt es sich u.a. in
Gewerbegebieten, bei Banken, nach dem
Gottesdienst in der Kirche, in der
Fußgängerzone, auf dem Wochenmarkt etc. zu
sammeln.

WAS PASSIERT NACH DER SAMMLUNG?
Die Hälfte des gesammelten Geldes und alle
Sammelunterlagen überweist bzw. schickt ihr an
den Landesjugendring.
Die andere Hälfte des gesammelten Geldes
behaltet ihr für euch. Ihr könnt mit eurem Anteil
für eure Jugendgruppe kaufen und durchführen,
was immer ihr wollt.

HIER EIN PAAR TIPPS...
Wer sich gut auf die Jugendsammelwoche
vorbereitet, kann mit einem höheren
Ergebnis rechnen. Hier einige Tipps, wie ihr
euer Sammlungsergebnis steigern könnt:
Verteilt Plakate und Flyer an Stellen, die von
vielen Menschen besucht werden, z.B. in
Geschäften, Banken oder in der Kirche.
Plant eigene Aktionen rund um die
Jugendsammelwoche, z. B. einen Stand auf
dem Wochenmarkt oder eine musikalische
Einlage.
Habt ihr eine Uniform oder andere
einheitliche Kleidung eures
Jugendverbandes? Wenn ihr als Gruppe
eines Verbandes auftretet, werdet ihr von
den Menschen besser wahrgenommen.

Die Jugendsammelwoche ist durch Erlaubnisbescheid
der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier vom
19.07.2024, Az 15 750-2/23 genehmigt und wird in
ihrer Durchführung überwacht.

SCHIRMHERRSCHAFT:
MINISTERPRÄSIDENT
ALEXANDER SCHWEITZER

Die Jugendsammelwoche ist durch Erlaubnisbescheid
der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier vom
19.07.2024, Az 15 750-2/23 genehmigt und wird in
ihrer Durchführung überwacht.

SCHIRMHERRSCHAFT:
MINISTERPRÄSIDENT
ALEXANDER SCHWEITZER

Sie werden auf Vorschlag des Gemeinderats vom Direktor des Amts-
gerichts für die Dauer von 5 Jahren ernannt. Ihr Amt versehen die 
Frauen und Männer, die regelmäßig älter als 30 Jahre und ihrer 
Persönlichkeit nach zur Streitschlichtung besonders befähigt sind, 
ehrenamtlich. Die Verbandsgemeinde Landstuhl ist in zwei Schied-
samtsbezirke aufgeteilt, deren Zuschnitt sich am Gebiet der ehema-
ligen Verbandsgemeinden Kaiserslautern-Süd (Schiedsamtsbezirk 2) 
und Landstuhl (Schiedsamtsbezirk 1) orientiert, welche 2019 fusio-
nierten. Schiedsmann im Schiedsamtsbezirk 1 ist nun Ralf Hersina, 
Schiedsmann im Bezirk 2 ist Helmut Celim. Die Schiedsmänner ver-
treten sich im Verhinderungsfall gegenseitig.

Haushalt des Landkreises Kaiserslautern 
genehmigt

Der Landkreis Kaiserslautern hat die Haushaltsgenehmigung für 
das Jahr 2025 erhalten. Die Kreisverwaltung sieht darin ein positi-
ves Signal für den laufenden Haushaltsvollzug und die zukünftige 
Entwicklung der Region. Die Genehmigung ergeht mit bestimmten 
Auflagen, die den Landkreis auf einen nachhaltigen finanzwirtschaft-
lichen Kurs bringen sollen. Trotz der Beanstandungen bezüglich des 
Haushaltsausgleichs in den Planungsjahren 2026 bis 2028 bietet die 
erteilte Genehmigung dem Landkreis Planungssicherheit für das 
Jahr 2025. Besonders erfreulich ist die Bewilligung von Investitions-
krediten in Höhe von 6.860.685 €, die gezielt für zukunftsweisende 
Projekte eingesetzt werden können. Diese Mittel ermöglichen es 
dem Landkreis, wichtige Infrastrukturmaßnahmen voranzutreiben 
und damit die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger weiter 
zu verbessern. Auch die Verpflichtungsermächtigungen wurden 
in einem Gesamtumfang von 6.991.970 € genehmigt, wobei Inves-
titionskredite in Höhe von 3.159.060 € für die Jahre 2026 und 2027 
in Aussicht gestellt wurden. Dies schafft finanzielle Spielräume für 
langfristige Investitionsvorhaben, die zur Stärkung der regionalen 
Wirtschaft und Infrastruktur beitragen. Landrat Leßmeister betont: 
„Die Genehmigung unseres Haushalts ist ein wichtiger Schritt, um 
die Handlungsfähigkeit des Landkreises zu sichern. Wir nehmen 
die bestehenden Auflagen ernst und werden weiterhin verantwor-
tungsvoll mit den zur Verfügung stehenden Mitteln wirtschaften.“ 
Ein weiterer positiver Aspekt ist die Genehmigung des Höchstbe-
trags der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 150 Millionen 
Euro. Dadurch kann der Landkreis seine laufenden Verpflichtungen 
zuverlässig erfüllen. Zudem werden alle im laufenden Haushaltsjahr 
zufließenden Investitionseinzahlungen gezielt zur Reduzierung des 
Liquiditätskreditbedarfs genutzt, um die finanzielle Belastung des 
Landkreises weiter zu minimieren. Die Kreisverwaltung wird die 
gesetzten Rahmenbedingungen genau einhalten und die wirtschaft-
liche Entwicklung kontinuierlich überwachen. Ebenso wird der Land-
kreis seine Bemühungen hinsichtlich der Haushaltskonsolidierung 
weiter fortführen. Ziel bleibt es, den Landkreis Kaiserslautern finan-
ziell nachhaltig aufzustellen und eine ausgeglichene Haushaltsfüh-
rung zu erreichen. „Allerdings ist dies nur dann zu erreichen, wenn 
Land und Bund endlich ihrer Verpflichtung zu einer auskömmlichen 
Mindestfinanzausstattung gerecht werden“, lautet das Fazit von 
Landrat Leßmeister.

Landkreis Kaiserslautern 11.02.2025

Bitte beachten Sie bei Texteinreichungen
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie uns gestaltete 
Dateien bitte als pdf-Datei und Texte als Word-Dokument 
zusenden.
Bilder sollten als jpg-Dateien eingereicht werden mit einer 
Mindestgröße von 1024 x 768 Pixel (bei einer Bildbreite 
von 90 mm).
Dies gilt auch für Bilder und Logos, die in pdf-Dateien 
oder Word-Dokumenten eingebunden sind.
Bitte reichen Sie keine PowerPoint sowie Excel- 
Dateien ein!

Vielen Dank für Ihr Verständnis
LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 27 Ausgabe 8/2025 - Mittwoch, 19. Februar 2025

Bekanntmachung des Landesamt für 
Umwelt (LfU)

Ab März 2025 bis November 2025 werden in Rheinland-Pfalz ver-
schiedene Stichprobenflächen im Rahmen des FFH-Monitoring-
regelmäßig begangen und das Vorkommen bestimmter Tier- und 
Pflanzenarten dokumentiert. Dieses Monitoring ist für die Mitglieds-
staaten der EU gemäß Art. 11 der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/
EWG) verpflichtend durchzuführen und dient der Überwachung 
des Erhaltungszustandes der in den Anhängen der Richtlinie ver-
zeichneten Pflanzen- und Tierarten, wie z. B. des Scheidenblütgrases 
(Coleanthus subtilis), der Schlingnatter (Coronella austriaca) oder des 
Großen Feuerfalters (Lycaena dispar). Zudem werden verschiedene 
Lebensraumtypen, beispielsweise Trockene Heiden oder Borstgras-
rasen, untersucht.
Die dabei erhobenen Daten fließen in die Erstellung eines nationa-
len Berichtes ein, zu dessen Übermittlung an die EU-Kommission die 
Mitgliedsstaaten gemäß Art. 17 der FFH-Richtlinie alle 6 Jahre ver-
pflichtet sind. Die Erhebungen auf den Probeflächen haben kei-
nen Einfluss auf die bestehende oder zukünftige Nutzung der 
Flächen.
Die Erfassungen erfolgen im Auftrag des Landes, vertreten durch 
das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz (LfU). Das LfU beauftragt 
dafür ausgewiesene Experten. Damit diese externen Kartierenden im 
Gelände zu erkennen sind, werden sie vom LfU mit einem Schild aus-
gestattet, auf dem steht: „Kartierung Naturschutz – Im Auftrag des 
Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz“. Das Schild ist mit einem 
Dienstsiegel versehen. Darüber hinaus werden die beauftragten 
Experten vom LfU verpflichtet, die Beauftragung im Fahrzeug bereit-
zuhalten.
Im Rahmen der Erhebungen für das FFH-Monitoring ist es den 
Kartierenden grundsätzlich erlaubt, Grundstücke zu betreten (§ 2 
LNatSchG).
Mehr Informationen finden Sie hier:Beobachtung und Monitoring. 
Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz

                         Für eine starke Heimat und eine gerechte Zukunft.

  
       Bilic
Florian  
        Bilic
                         Für eine starke Heimat und eine gerechte Zukunft.

        Bilic        Bilic
                         Für eine starke Heimat und eine gerechte Zukunft.

        Bilic
V.i.S.d.P. Florian Bilic · CDU Pirmasens · Luisenstraße 39 · 66953 Pirmasens
Bildnachweis: Eigenes Bildarchiv

FÜR SIE IN DEN BUNDESTAG

-Anzeige-

Dellwing • Mobil: 01 78 / 29 89 073
Ihr Profi z.B. für Bestrahlungsfahrten, Berufsgenossenschaftsfahrten usw.

CITY
TAXI Landstuhl

Roland’s Auto Agency

Industriegebiet Westrich, Ramstein, Tel. 0 63 71 -7 01 82

PKW-, LKW- & Hängervermietung
LKW 2,2 t - 7,5 t

7- bis 9-Sitzer Busse
PKW-, Motorrad &

Transportanhänger

KFZ-Reparaturen aller Art
Karosseriearbeiten

Lackierungen
Inspektionen - Bremsenservice

Klimaservice - Reifenservice

Schlachtfest 
am Donnerstag den 27.02.2025, 
ab 12.00 Uhr alles vun de Wutz

Gaststätte Steinalb • Hauptstr. 47 • 66851 Bann • Tel. 06371 / 18272

designed by freepik

genießen
ausgehen und

Mit uns bleiben

Sie am Ball!

Geschäftsanzeigen online aufgeben: 
anzeigen.wittich.de
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Ihre Ansprechpartner für 
Anzeigen, Beilagen und Onlinewerbung

Wichtige Information für
unsere Leser und Interessenten.

www.wittich.dewww.meinort.app www.jobs-regional.de ||

Tobias Kessel
Medienberater

Tel. 0151 16305401 
t.kessel@wittich-foehren.de

Christiane Thömmes 
Verkaufsinnendienst
Tel. 06502 9147-264

c.thoemmes@wittich-foehren.de

Sie erreichen den Verlag
Mo. - Do.: 7.00 - 17.00 Uhr und Fr.: 7.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 06502 9147-0. Annahme Klein- und Familienanzeigen:  
 service@wittich-foehren.de

Zustellung/Reklamation 
Tel. 06502 9147-800  vertrieb@wittich-foehren.de

Mitteilungsblatt „Landstuhl“
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe „Landstuhl“  
unter http://epaper.wittich.de/185

Redaktions-Annahmeschluss 
Mo., 12.00 Uhr VG 
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher 
 meinwittich.wittich.de

Anzeigen-Annahmeschluss  
(für Privat- und Geschäftsanzeigen)
Mo., 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher

JOBS 
IN IHRER REGION

Kindsbach (Vertretung vom 17.03.2025 bis 30.03.2025) 
Trippstadt (Vertretung vom 03.03.2025 bis 09.03.2025)

Bewerben Sie sich mit folgenden Angaben unter:
✔  Name, Vorname
✔  Geburtsdatum
✔  Straße, Hausnummer 
✔  Postleitzahl, Ort 
✔  Telefon (Festnetz und Mobil)

✔  E-Mail-Adresse 

Füllen Sie einfach und bequem das Bewerbungsformular 
auf unserer Homepage aus: www.wittich.de/bewerbung
schicken uns eine E-Mail: vertrieb@wittich-foehren.de
oder rufen Sie uns an: Telefon 06502 9147800

per WhatsApp0170/2337414

Sie verteilen in Ihrem Bezirk jeden Mittwoch die Zeitungen.

Wir stellen Sie ein als
Zeitungszusteller (m/w/d)

im Rahmen eines Minijobs.

Wir suchen zuverlässige Schüler, Rentner, Hausfrauen oder 
Berufstätige für nachfolgende(n) Bezirk(e):

Job gesucht?
Auf einen Blick ...
können Sie schnell und bequem fündig werden!

IN IHRER REGION
WOHNEN

Vermietung!

PROFESSIO
NELL

GEMACHT!

Tel. 0631 360 55 23 · www.mohler.de

Nutzen auch Sie unseren umfang-

reichen, auf die Vermietung
spezialisierten Immobilienservice!

• Eine persönliche Beratung bei Ihnen vor Ort

• Sichere Ermittlung der Marktmiete

• Bilder-Internetservice für eine Top-

Vermarktung

• Selektionen der Anfragen entsprechend

Ihren Vorstellungen

• Erhaltung der Privatsphäre des Vermieters

• Besichtigungsservice

• Umfangreicher Bonitätscheck der Mieter

• Beratung, Unterstützung und Abschlüsse

bei Verträgen

• Zielgerichtet Vermietung an 

US-Streitkräfte

ab 499,-

Gartenarbeit aller Art preiswert
Sträucher- u. Heckenschnitt, Mäharbeiten, Vertikutieren, Rollrasen,  

Baumfällung, Unkrautentfernung, Pflaster- u. Wegarbeiten,  
Zaunbau, Erhaltungs- u. Jahrespflege

Pünktlich · professionell · inkl. Entsorgung

Telefon: 0173 6245392, Fa. TIMI

Finden Sie den passenden 
Wohnraum in Ihrer Region!
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Kirchmohr 2 · 66879 Niedermohr

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag - Samstag
17.00 bis 22.00 Uhr

Sonn- und Feiertage
11.30 bis 14.30 Uhr
17.00 bis 22.00 Uhr
Dienstag Ruhetag!

TEL.: 0178 2712685
Ristorante - Pizzeria
Antico Borgo
Niedermohr

anticoborgo.niedermohr

Sammler sucht 
Antiquitäten, Pelze, Münzen, Uhren und Musikinstrumente, 

Silber und altes Spielzeug. Zahle sehr gut und bar. 
Telefon: 0 63 72 / 6 24 34 49 oder: 0 15 77 / 3 18 42 75

Dachdecker- und Malerarbeiten
• Eigener Gerüstbau • Zimmerarbeiten • Asbestsanierung

• Spenglerarbeiten • Maler- u. Verputzarbeiten aller Art 
• Dachrinnen- und Dachreparaturen aller Art

Dachdeckerei Edinger, Tel.: 0176 66677811

DIENSTLEISTUNGEN ALLER ART
Deutsches Forst-Service-Zertifikat  

(Mulcharbeiten mit eigener Maschine)
• Baumfällungen • Heckenschnitt • Mäh- und Baggerarbeiten

(auch in schwierigem Gelände) mit Entsorgung • Abrollcontainer 

Telefon 01 73 / 3 41 45 50 oder 01 57 / 30 09 53 79 Fa. Afrim Bytyqi

Firma Magbau • Göllheim
Bäume fällen und zurückschneiden. Hecken schneiden und entfernen. Gartenneugestaltung  

nach Wunsch. Pflasterverlegen ob alt oder neu. Sichtschutzzaun aller Art. Terrassen entfernen  
und neu gestalten, WPC u.v.m. Baggerarbeiten. Haus-, Kellerabdichtungen, Winterdienst u.v.m.  

Kostenlose Besichtigung, Beratung und Entsorgung.
berisha20@freenet.de · Tel. 0 63 51 / 999 70 55 oder 01 76 / 55 20 83 69 (auch WhatsApp)



Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Landstuhl Seite 30 Ausgabe 8/2025 - Mittwoch, 19. Februar 2025

• Baumfällung und -pflege • Ausfräsen von Wurzelstöcken
• Heckenschnitt • Gartenarbeiten aller Art
• Abrissarbeiten • Baggerarbeiten • inkl. Entsorgung

Gartenstraße 6 · 67685 Weilerbach
Telefon: 06374 / 914030 · Mobil: 0176 / 23447919 · www.n-shala.de

   FORSTBETRIEB & HAUSMEISTERSERVICE  
• Baumfällung und -pflege • Ausfräsen von Wurzelstöcken
• Heckenschnitt • Gartenarbeiten aller Art
• Abrissarbeiten • Baggerarbeiten • inkl. Entsorgung

     
 
 
 

Telefon: 06374 / 914030 · Mobil: 0176 / 23447919 

     

 
 
 

· www.n-shala.de

     

 
 
 

Gartenstraße 6 · 67685 Weilerbach

      
 
 

· www.n-shala.de

     

Miesenbacher Str. 58
RAMSTEIN
Tel. 06371 /943856
Mobil 0171 /4761336

Ständig große Auswahl an gebrauchten
Marken-Waschmaschinen und -Trocknern
– mit Garantie – ab 150,-€

Öffnungszeiten:
MO geschlossen
DI - FR 12.00 – 18.00 Uhr
SA geschlossen
DO                  - FR

Forstwirtschaftlicher Betrieb – Walter Thiel
Ihr Partner seit 30 Jahren

Ausführung sämtlicher Baumfäll- und Forstarbeiten,  
Fräsarbeiten, Baumstumpfentfernung,  
Sturmschäden, Zaunbau, Grünpflege  
inkl. Entsorgung zu Tiefstpreisen!
Am Tränkwald 9   67688 Rodenbach
Tel.: 06374 / 70630 • Handy: 0176 / 70 90 28 04 oder 0171 / 77 57 963

Sven Schuff 
Bankfachwirt (IHK)

Tel. 0631-205-78360
Schillerplatz 2 

67655 Kaiserslautern 
www.cs-finanz-brokerservice.de

Finanzierungsexperte  
für Immobilienbesitzer:
• Baufinanzierungen mit Nebenkosten 
• Umschuldung mit negativer Schufa 
• Abwendung der Zwangsversteigerung

Gartenarbeiten rund ums Haus
Entrümpelung • Hecken- und Baumschnitt

• Unkraut entfernen • Entsorgung  

20 % Neukundenrabatt
Fa. Gashi | Telefon 0176/87249285

Garten & Landschaftsbau 
Gartenarbeit • Baumfällung • Heckenschnitt

(auch in Risikolagen) sowie alle haus- u. gartennahen Arbeiten,  
Pflasterarbeiten, Baggerarbeiten

preiswert + pünktlich + professionell – inkl. Entsorgung
 Tel. 06 31 - 36 60 66 30 oder 01 76 - 62 01 66 55

Privatpraxis für Physiotherapie 
Nils Dillenkofer
Am Nabenberg 8
67705 Trippstadt 
(Eingang rechts vom Haus)

Tel.: 06306 701 04 55 
E-Mail: praxis@physiovital-kl.de


